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Ist der Sozialstaat Schweiz 
in Gefahr? 

Sozialstaat Schweiz, das Ziel für die 
einen, ein Problem für die anderen. 
Er steht heute im Mittelpunkt einer 
mit harten Bandagen geführten po
litischen Auseinandersetzung. Die 
Sozialversicherung wird zwar nicht 
grundsätzlich in Frage gestellt. Ihre 
Leistungen indessen sind umstritten. 
Sie seien vermehrt auf die Bedürfti
gen dieses Landes auszurichten. Die 
Wirtschaft verliere ihre internatio
nale Wettbewerbsfähigkeit, wenn 
die Sozialversicherung weiter aus
gebaut werde. Es sei Zeit für eine 
Denkpause, um die Finanzierung 
des Acquis social langfristig zu si
chern. Die Folgen der Alterung un
serer Bevölkerung für unsere Sozial
werke allein belasteten in naher Zu
kunft unsere Wirtschaft zu stark. 

Nur eine leistungsfähige Wirt
schaft vermag die soziale Sicherung 
unseres Volkes zu gewährleisten. Es 
ist deshalb legitim und sinnvoll, nach 
den Grenzen der Belastbarkeit der 
Wirtschaft und der Erwerbstätigen 
zugunsten der Sozialversicherung zu 
fragen. Wir wollen unseren Beitrag 
dazu leisten, damit aiese Diskussion 
sachlich und auf der Grundlage 
nachvollziehbarer Zahlen geführt 
werden kann. Deshalb werden wir in 
dieser und den folgenden Nummern 
unserer Zeitschrift die uns in diesem 
Zusammenhang wesentHch erschei
nenden Problemkreise beleuchten. 

Die demografische Entwicklung, 
von den einen als Menetekel an die 
Wand gemalt, von den anderen als 
gesellschaftlicher Erfolg empfun
den, scheint zum Schlüsselwort der 
Diskussion um die Tragbarkeit der 
Sozialversicherung zu werden. In 
der Tat: Die Zahl der über 65jähri-
gen wird in den nächsten 40 Jahren 
markant zunehmen. Immer weniger 
Erwerbstätige werden somit immer 
mehr Betagten gegenüberstehen. 
Die Gastarbeiter, die wir in den Jah
ren guter Konjunktur zur Mehrung 
unseres Wohlstandes in unser Land 
geholt haben, werden bald in grosser 
Zahl ihre Renten erhalten. Es liegt 
auf der Hand, dass deshalb die Be
lastung der Rentenversicherungen, 
also vorab der AHV, steigen wird. 
Aber auch die Krankenversicherung 
und die Invalidenversicherung wer

den die Folgen der wachsenden A l 
terslast nach der Jahrhundertwende 
zu tragen haben. Die demografiebe-
dingte Zunahme pflegebedürTtiger 
Betagter und der sich daraus mög
licherweise ergebende «Pflegenot
stand» werden die Ergänzungslei
stungen treffen. 

Diese absehbaren Probleme der 
sich wandelnden Altersstruktur un
seres Volkes müssen als Herausfor
derung an unseren in der Bundes
verfassung verankerten Sozialstaat 
verstanden werden. Einseitig und 
sachlich nicht gerechtfertigt wäre es, 
dabei nur Aspekte der Finanzierung 
der Sozialwerke zu diskutieren. Die 
soziale Sicherung muss ganzheitlich 
im gesellschaftspolitischen Umfeld 
neu beurteilt werden. Wieviel durch 
die Sozialversicherung umverteilt 
werden soll, ist keine von der Wis
senschaft zu beantwortende Frage. 
Die Antwort hängt in erster Linie 
davon ab, inwieweit unser Volk und 
jeder Einzelne bereit sind, solche 
Umverteilungen von Einkommen zu 
akzeptieren. Bei diesem Entscheid 
muss der grossen gesellschaftlichen 
Bedeutung der Sozialen Sicherheit 
Rechnung getragen werden. Sozial
versicherungen enthalten häufig 
Zwangssolidaritäten, die sozial be
nachteiligte Gruppen begünstigen. 
Diese Umverteilungen bewirken 
einen beschränkten materiellen 
Ausgleich, der den sozialen Frieden 
in der Schweiz ermöglicht, von dem 
auch die Wirtschaft profitiert. Ein 
Abbau von Leistungen könnte sich 
deshalb für Wirtschaft und Gesell
schaft als kontraproduktiv erweisen. 
Der Pfad für eine Umgestaltung der 
Sozialversicherung, die von man
chen, meist ohne Angabe von Zielen 
und Umfang, gefordert wird, ist des
halb schmal. Ihn zu beschreiten, 
setzt ein gutes Augenmass voraus. 
Das gilt auch für die Bewältigung 
der Folgen der demografischen Ent
wicklung für die Sozialversicherung. 
Und wir haben die Zeit dafür! Dies 
zeigt das Beispiel der AHV. Sie wird 
während der nächsten Jahre voraus-
sichtUch noch leichte Einnahmen
überschüsse erzielen. Auf die Jahr
hundertwende hin sind indessen die 
Grundlagen zu erarbeiten, um das 

o 

û 
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Finanzierungssystem den neuen An
forderungen anzupassen. 

Darüber werden wir in den näch
sten Nummern berichten. Wir wer
den Sie über die mittel- und länger
fristigen Finanzhaushalte der Ersten 
Säule, über die möglichen Finanzie
rungssysteme und ihre volkswirt
schaftlichen Auswirkungen, über die 
TaugUchkeit des Drei-Säulen-Kon
zeptes der Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge, über den 
Vergleich unserer Sozialversiche
rung mit ausländischen Siche
rungssystemen und über anderes 
mehr informieren. Wir hoffen, dass 
wir der Diskussion über den Sozial
staat Schweiz damit eine sachbezo
gene Grundlage zu geben vermögen. 
Gerne gehen wir dabei auf die Mei
nungen unserer Leserschaft ein. Wir 
begrüssen ein reges Echo, 

Walter Seiler, Direktor 
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BVG-Ergänzungsgutschriften 

oppositionslos und mit 112 bzw. 26 
Stiinmen haben die beiden Räte die 
Änderung von Artikel 33 BVG gut
geheissen, nach welcher die Ge
währung von Ergänzungsgutschrif
ten für die BVG-Eintrittsgeneration 
mit geringem Einkommen bis zum 
Inkrafttreten der ersten BVG-Revi
sion weitergeführt werden kann. In 
der Schlussabstimmung passierte die 
Vorlage mit 148 bzw. 39 zu 0 Stim
men. Die entsprechende Verord
nungsänderung ( B W 2) hat der 
Bundesrat am 26. Januar 1994 be
schlossen. 

Freizügigkeitsgesetz (FZG) 
Nachdem der Ständerat am 2. De
zember und der Nationalrat am 
14. Dezember die letzten Differen
zen zwischen den Räten beseitigt 
hatten, hiessen die beiden Räte das 
neue Bundegesetz über die Freizü
gigkeit in der beruflichen AHI-Vor
sorge in der Schlussabstimmung 
vom 17. Dezember mit 135 zu 0 bzw. 
39 zu 1 definitiv gut. Weitere Infor
mationen dazu auf Seite 15. 

Sparpaket II 
Am 14. und 15. Dezember befasste 
sich der Nationalrat mit dem zwei
ten Sparpaket des Bundesrates 
(s. CHSS 6/93 S.39). Dem Antrag 
seiner Finanzkommission folgend, 
wies er die darin enthaltenen Vor
schläge betreffend die AHV und 
die IV zurück. Er beauftragte den 
Bundesrat zu prüfen, ob die freiwil
lige AHV/IV zumindest in Ländern, 
mit denen die Schweiz keine Sozial
versicherungsabkommen hat, auf
rechterhalten werden kann. Das um 
diese zwei Vorlagen gekürzte Bun
desgesetz über die Sanierungsmass-
nafmien 1993 hiess der Nationalrat 
mit 72 zu 2 Stimmen gut. Es wird 
in der Frühjahrssession 1994 vom 
Ständerat behandelt werden. Beide 
Räte haben im übrigen den Bundes
rat bereits mit einer Motion auf
gefordert, ein drittes Sparpaket vor
zubereiten. 

Wahlen am EVG 
Die Vereinigte Bundesversammlung 
wählte am 15. Dezember den bishe

rigen Vizepräsidenten des Eidgenös
sischen Versicherungsgerichts, Ber
nard Viret, für die Amtsdauer 1994/ 
1995 zum Präsidenten des Gerichts. 
Ins Vizepräsidium wurde mit Ursula 
Widmer-Schmid erstmals eine Frau 
gewählt. 

KV-Revision 
Das Plenum des Ständerates hat am 
15. Dezember die Differenzbereini
gung bei der Revision der Kranken
versicherung gestützt auf die Be
schlüsse des Nationalrates (CHSS 
6/93) und die Anträge der Stände
ratskommission aufgenommen. Auf
grund der Beschlüsse des Ständera
tes bestehen noch folgende Differen
zen: 
• Die vom Nationalrat eingeführte 
Verpflichtung der Versicherer, in der 
Krankheitsverhütung tätig zu wer
den, hat der Ständerat gestrichen 
(Art. 15a-c). . 
• Die Kompetenz zur Regelung der 
Selbstdispensation bei Medikamen
ten soU bei den Kantonen bleiben 
(Art. 31 Abs. 3). 
• Für die Tarifpartner soll keine 
Anhörungspflicht gegenüber Patien
tenorganisationen vor Abschluss 
eines Tarifvertrages bestehen (Art. 37 
Abs. 4). 
• Die Tarifbeschwerde soll nur den 
Vertragsparteien offenstehen; Bun
desrat und Nationalrat wollten sie 
auch für die Versicherten und ihre 
Organisationen ermöglichen (Art. 45 
Abs. 2). 
• Bei den ausserordentUchen Mass
nahmen zur Kosteneindämmung will 
der Ständerat daran festhalten, dass 
die Globalbudgetierung ausschliess
lich im stationären Bereich angeord
net werden kann (Art. 46/47). 
• Der Risikoausgleich unter den 
Krankenkassen soll nicht zeitlich un
beschränkt gelten, wie vom Natio
nalrat vorgesehen, sondern wie vom 
Bundesrat vorgeschlagen für zehn 
Jahre (Art. 97 Abs. 4). 

Als umstrittenster Punkt erwies 
sich eindeutig die Regelung der Prä
mienverbilligung (Art. 57/58). Der 
Ständerat berücksichtigte dabei die 
Opposition der Kantone gegen die 
ihnen von Bundesrat und National
rat auferlegte Verpflichtung zur Mit
finanzierung der VerbilMgungsbei-
träge im Gesamtumfang von einer 
MiUiarde Franken. Er möchte die
sen Gesamtbeitrag auf 30 Prozent 
des Bundesbeitrages begrenzen, was 

etwa 600 Millionen Franken ent
spricht. Der Nationalrat dürfte 
hierüber noch eine vertiefte Debatte 
führen. 

Wohneigentumsförderung 
In den Schlussabstimmungen vom 
17. Dezember haben die eidgenössi
schen Räte das Bundesgesetz über 
die Wohneigentumsförderung mit 
Mitteln der beruflichen Vorsorge 
definitiv verabschiedet. Näheres auf 
den Seiten 15 ff. 

ALV-Revision 
Die Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit des Ständerates 
eröffnete am 11./12. Januar 1994 un
ter ihrem neuen Präsidenten Tho
mas Onken die Vorberatung der 
zweiten Teilrevision des Arbeits
losenversicherungsgesetzes (die we-
senthchen Inhalte der Vorlage wer
den auf Seite 46 dieses Heftes vorge
stellt). Sie hörte zunächst die Stand
punkte von Arbeitgeber- und Ar
beitnehmerseite, von Vertretern der 
Arbeitsämter und Fürsorgestellen 
sowie von Professoren der Ökono
mie an. Dabei wurden auch alterna
tive Ideen zur Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit vorgetragen. 

In einer eingehenden Eintretens
diskussion wurde die Vorlage-teil
weise sehr kritisch beurteilt. Einer
seits wurde die Erhöhung der Lohn
prozente als falsche, prozykUsche 
Massnahme kritisiert, anderseits 
wurde die Verschärfung der Mass
nahmen zu Lasten der Arbeitslosen 
(z.B. Enveiterung des Begriffs der 
zumutbaren Arbeit, Degression der 
Leistungen) beanstandet. Überein
stimmend wurden neue, aktive 
Massnahmen zur Verhinderung und 
Bekämpfung namentlich der Ju
gend- und Langzeitarbeitslosigkeit 
vermisst. Dennoch beschloss die 
Kommission einstimmig auf die Vor
lage einzutreten, erteilte jedoch der 
Verwaltung Aufträge für zusätzliche 
Abklärungen. In der Detailberatung 
wurde die Erhöhung des beitrags
pflichtigen Einkommens gutgeheis
sen, die Heraufsetzung des Beitrags
satzes auf drei Prozent jedoch auf 
fünf Jahre befristet. 

Die Beratungen werden am 
24./25.Januar sowie am I.Februar 
fortgesetzt. Am 21. Februar beab
sichtigt die Kommission die Öffent-
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lichkeit mit einer Pressekonferenz 
über ihre Anträge zu orientieren. 

10. AHV-Revision: 
Durchbruch für das Splitting 
Die Kommission des Ständerates 
zur Behandlung der 10. AHV-Revi
sion tagte am 27. Januar unter dem 
Vorsitz von Ständerat Kündig. Mit 6 
zu 4 Stimmen entschied sie sich, auf 
das vom Nationalrat vorgeschlagene 
SpUtting-Modell einzuschwenken. 
An diesem ModeU soUen aber zwei 
wesentliche Korrekturen vorgenom
men werden: 
• Die im Modell des Nationalrates 
enthaltene steilere Rentenformel 
soll zugunsten der 1993 eingeführten 
geknickten Rentenformel aufgege
ben werden (s. CHSS 3/93 S.IO). 
Damit wird die Ungleichbehandlung 
zwischen Alt- und Neurentnern 
weitgehend beseitigt. 
• Anderseits sollen verwitwete Per
sonen einen Zuschlag von 20 Pro
zent zu ihrer Alters- oder InvaUden
rente erhalten. Mit diesem Zuschlag 
soUen Nachteile verhindert werden, 
die sich für diesen Personenkreis aus 
der Einkommensteilung ergeben 
können. 

Diese Änderungen dürften ge
genüber dem Modell des National
rates Minderausgaben in der AHV 
und IV von rund 300 Millionen 
Franken ermöglichen. 

Wie Präsident Kündig an einer 
Pressekonferenz ausführte, stiess die 
in die Abklärungen einbezogene 
Einheitsrente in der Komm^sion 
ebenfaUs auf viel Sympathie. Gegen 
eine Rente in der Höhe des heutigen 
Maximalbetrages sprachen aber die 
hohen Mehrkosten, gegen eine tie
fere Rente ein politisch nicht verant
wortbarer Leistungsabbau. 

Die Ständeratskommission wird 
das neue Modell in weiteren Sitzun
gen im April und Mai bereinigen, 
so dass sich das Plenum in der Juni
session damit befassen kann. ^ « 

< 

( / ) 
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Session der Senioren 
Rund 500 Delegierte von Senioren-
und Selbsthilfeorganisationen ver
sammelten sich am 3. Dezember 1993 
im Bundeshaus zur ersten Altersses
sion. Sie wurde eröffnet von Natio
nalratspräsidentin Gret Haller und 
geleitet von alt Bundesrat Hans Peter 
Tschudi. Bundesrätin Dreifuss und 
Ständeratspräsident Jagmetti über
brachten Grussworte. 

In der Debatte der Sessionsteil-
nehmer/innen zeigte sich, dass viele 
Pensionierte sich mit dem «Ruhe
stand» nicht abfinden können und 
sie die vor hundert Jahren festge
legte Pensionierungsgrenze bei der 
heutigen Lebenserwartung als über
holt ansehen. Andere erinnerten je
doch an die vielen Arbeitslosen, die 
kein Verständnis hätten, wenn Men
schen im Rentenalter Arbeitsplätze 
besetzt hielten. 

Die Session machte deutlich, 
dass viele ältere Menschen das Be
dürfnis haben, vermehrt mitreden zu 
können, dass aber ihre Meinungen 
und Interessen genau wie jene der 
übrigen Altersgruppen sehr ver
schieden sind. Die mit nur zwei Ge
genstimmen verabschiedete Senio
ren-Charta 1993 ist daher ziemlich 
allgemein formuliert. Sie lautet: 
1. Wir Senioren haben zum Aufbau 
und zur Entwicklung der GeseU
schaft unseres Landes Wesentliches 
beigetragen. Deshalb verlangen wir 
vor aUem im Bereich der Alters
fragen und der AlterspoUtik Mit
bestimmung auf allen Ebenen. 
2. Wir woUen auch in Zukunft Ver
antwortung übernehmen und an der 
ErfüUung der Gemeinschaftsaufga
ben aktiv arbeiten. 
3. Wir fordern die Bewahrung der 
Lebensqualität für die alternde Ge
neration als Voraussetzung für einen 
Lebensabend in Menschenwürde 
und Sinnerfüllung. 
4. Wir sind überzeugt, dass die an
stehenden Probleme des Alters nur 
durch solidarisches Handeln aUer 
Generationen gelöst werden können. 
5. Wir rufen die Politiker und Par
teien auf, sich der grossen Verant
wortung gegenüber den Senioren 
bewusst zu werden und entspre
chend zu handeln. 

Die Raucher zahlen mehr 
an die AHV 
Rauchen wird ab dem I.März 1994 
erneut teurer. Der Bundesrat hat 

nämUch beschlossen, die Tabaksteuer 
auf Zigaretten um 16 Rappen pro 
20er-Paket zu erhöhen. Wie weit die 
Erhöhung auf die Konsumenten 
überwälzt wird, bleibt den Zigaret
tenfabrikanten überlassen; nachdem 
das Tabakkartell Ende 1992 aufgelöst 
worden ist, wäre ein Preiskampf nun 
möglich. Vermutlich wird aber die Er
höhung meist 20 Rappen betragen. 

Die Erträge aus der Tabakbela
stung sind voUumfänglich für die Fi
nanzierung des Bundesanteils an die 
A H V und IV bestimmt. 1993 flössen 
rund 1 Milliarde Franken in die 
Bundeskasse; mit der Steuerer
höhung werden zusätzUche 128 MU
Uonen erwartet. 

Keine Kürzung der IV-Rente mehr 
wegen Selbstverschuldens 
Die Renten der Invalidenversiche
rung wurden bisher um bis zu 50 
Prozent gekürzt, wenn die Invali
dität durch den Versicherten selbst 
grobfahrlässig verursacht worden 
war. Nach einem neuen Urteil des 
Eidgenössischen Versicherungsge
richts (EVG) dürfen solche Kürzun
gen nicht mehr verfügt werden. Das 
EVG stützt seine neue Praxis auf 
das Übereinkommen Nr. 128 der 
Internationalen Arbeitsorganisation 
sowie auf die Europäische Ordnung 
der sozialen Sicherheit. Nach diesen 
intemationalen Normen, welche die 
Schweiz ebenfaUs ratifiziert hat, dür
fen Sozialversicherungsleistungen 
nur verweigert oder gekürzt werden, 
wenn der Schaden absichtlich her
beigeführt wurde. Das Bundesgesetz 
über die InvaUdenversicherung steht 
mit Artikel 7 im Widerspruch zu den 
internationalen Bestimmungen und 
ist daher diesbezügUch nicht weiter 
anwendbar. Das Urteil wird in einer 
der nächsten Ausgaben der vom 
BSV herausgegebenen «AHI-Pra
xis» publiziert. 

Weiterhin zulässig sind dagegen 
Kürzungen bei vorsätzlichen bzw. 
absichtUchen Handlungen sowie we
gen Ausübung eines Vergehens oder 
Verbrechens. So ist beispielsweise 
bei Strassenverkehrsunfällen eine 
Leistungskürzung unabhängig vom 
Verschuldensgrad weiterhin mög
lich, wenn es sich um ein Vergehen 
im Sinne der Verkehrsvorschriften 
handelt. Im aUgemeinen wird jedoch 
Vorsätzlichkeit nur dann angenom
men, weim jemand trotz besserer 
Einsicht das schädigende Ereignis 
wUl. 
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Demografische Entwicklung 
und Sozialversicherung 

Die Zahl der Betagten in der Schweiz w i r d in den nächsten 
Jahrzehnten stark ansteigen. Dass die dami t verbundenen 
wachsenden Aufwendungen für die Leistungen der Sozialver
sicherungen sich negat iv auf die zukünf t ige w i r tschaf t l i che 
Entwick lung auswi rken, ist n icht erwiesen. Die Frage ist viel
mehr, ob die Ak t i ven berei t sein werden, das Ausmass der 
durch die Sozialversicherungen bedingten Umverte i lung von 
Kaufkraf t zu akzept ieren. 

VON L U D W I G GAERTNER, LIC. PHIL. I , 
DIREKTIONSADJUNKT BSV 

Die demografische 
Entwicklung in der Schweiz 

Die Demografie beschreibt die Ver
änderung bzw. die Entwicklung 
einer Bevölkerung über die Zeit hin
weg. Der Bevölkerungsbestand wird 
grundsätzlich durch die Faktoren 
Lebenserwartung, Fruchtbarkeit 
und Wanderungen bestimmt. AUe 
drei Faktoren unterlagen seit dem 
Zweiten Weltkrieg starken Verände
rungen: 
• Die Lebenserwartung hat markant 
zugenommen. 1939/44 betrug die 
mittlere Lebenserwartung eines 
60jährigen Mannes 14,8 Jahre, die
jenige einer gleichaltrigen Frau 16,7 
Jahre'. 1991/92 lag die mittlere Le
benserwartung bei 19,4 bzw. 24,2 
Jahren^ (vgl. Abbildung 1). 
• Die Fruchtbarkeit ist stark zurück
gegangen. Sie erreichte bei den Frau
en mit Jahrgang 1918 ein Maximum, 
um zunächst langsam, dann be
schleunigt und besonders stark bei 
Frauen mit den Jahrgängen 1940 bis 
1945 zu sinken' (vgl. Abbildung 2). 
• SchUesslich verändert sich die 
Bevölkerung aufgrund von inter
nationalen Wanderungen. Für die 
Schweiz kann man nach dem Zwei
ten Weltkrieg zwei Phasen unter
scheiden: Erstens die Phase des 
Wirtschaftswachstums, in der eine 
grosse Anzahl Gastarbeiter in unser 
Land gekommen sind. Diese Phase 
endet mit der Rezession von 1975 
(«Ölschock»), in der eine grosse 
Anzahl Gastarbeiterinnen und -ar
beitet in ihre Herkunftsländer 

zurückkehrten, insbesondere auch 
weil sie gegen die Folgen der Ar
beitslosigkeit in keiner Weise gesi
chert waren. Die starke Zuwande
rung von Ausländern in der zweiten 
Phase der 80er und Anfang der 90er 
Jahre war in erster Linie wiederum 
durch das Wirtschaftswachstum und 
die dadurch bedingte Nachfrage 
nach ausländischen Arbeitskräften 
bestimmf* (vgl. Abbildung 3). Dem
entsprechend stand auch 1992 die 
Mehrheit der Einwanderer im Alter 
zwischen 20 und 43 Jahren. Bei den 
45jährigen und älteren bestand 1992 
hingegen ein Auswanderungsüber-
schuss. 

Diese Entwicklungen haben sich 
überlagert. Besonders tief war das 
Bevölkerungswachstum in den 70er 
Jahren, wo eine gesunkene Ge
burtenrate und die wirtschaftlich be
dingte Rückwanderung von Auslän
derinnen und Ausländern zusam
mentrafen. Mit der wirtschaftlichen 
Erholung ist auch die Nachfrage 
nach ausländischen Arbeitskräften 
und damit die Einwanderung wieder 
angestiegen (vgl. AbbUdung 4). 

Die zukünftige demografische 
Entwicklung in der Schweiz 
Die demografische Entwicklung 
hängt also eng mit der wirtschaft
lichen Entwicklung zusammen und 
hat vielfältige Auswirkungen auf die 
GeseUschaft und die soziale Sicher
heit. Es ist deshalb von grosser Be
deutung, sich mit möglichen Trends 
der zukünftigen Bevölkerungsent-
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Wicklung auseinanderzusetzen. Das 
Bundesamt für Statistik hat verschie
dene Szenarien zur Bevölkerungs
entwicklung in der Schweiz ent
wickelt,' denen jeweils unterschied
liche Hypothesen zugrunde liegen. 
Diese betreffen die zukünftige Ent
wicklung der Lebenserwartung, der 
Geburtenziffer und der internationa
len Wanderungen. Sie können sich 
aber weder auf Gesetzmässigkeiten 
stützen, noch handelt es sich um eine 
einfache Fortschreibung historischer 
Zeitreihen. Ihre Auswahl beruht auf 
Plausibilitätsüberlegungen. Insofern 
basieren die Szenarien auf Annah
men, die sich in der Zukunft als unzu
treffend erweisen können. Aus die
sem Grund ist es sinnvoll, nicht nur 
von einem, sondern von mehreren 
Szenarien auszugehen, welchen un
terschiedUche, in sich jedoch kohä
rente Hypothesen zugrunde Uegen. 
Daraus wird ersichtUch, wie sensibel 
die Bevölkerungsentwicklung auf 
unterschiedliche Rahmenbedingun
gen reagiert. 

Je weiter sich der Betrachtungs
zeitpunkt von heute entfernt, desto 
grösser sind die Unsicherheiten, mit 
der die Aussagen der Szenarien be-

1 Bei der Einführung der AHV 1948 wurde 
das Rentenalter sowohl für die Frauen wie für 
die Männer auf 65 Jahre festgesetzt. Erst in der 
4. und 6. AHV-Revision wurde das Rentenalter 
der Frauen auf 63 bzw. 62 Jahre gesenkt. 

2 Quelle: Schweiz. Sterbetafel, zit. nach Höpf
linger, F., Stuckelberger, A. 1992. Alter und Al 
tersforschung in der Schweiz. Zürich, S. 11, und 
Statistisches Jahrbuch 1994, Zürich, S. 47. 

3 Dié globale Anzahl Kinder hängt natürlich 
sowohl von der Fruchtbarkeit wie von der An
zahl Frauen im gebärfähigen Alter ab - d.h. 
von der vorhergehenden demografischen Ent
wicklung. Eine Zunahme der Geburten kann 
also sowohl auf eine erhöhte Fruchtbarkeit wie 
auch auf eine steigende Anzahl Frauen im ge
bärfähigen Alter zurückgeführt werden. In die
sem Kontext gehen wir nicht näher darauf ein. 

4 Vgl. Bundesamt für Statistik 1992, Szenarien 
zur Bevölkerungsentwicklung in der Schweiz 
1990-2040. Bem, S.8. 

5 Vgl. Bundesamt für Statistik 1992, op. cit. 

6 Bundesamt für Statistik 1987, Szenarien zur 
Entwicklung der Wohnbevölkerung in der 
Schweiz, 1986-2025. Bern. 

7 Vgl. Bundesamt für Statistik 1992, op. cit. 
5. 7 ff. 

8 Die Anzahl Personen im erwerbsfähigen Al
ter entspricht natürlich nicht der Anzahl Er
werbstätiger. Vielmehr spielt hier die Frage der 
Erwerbsquote, also der tatsächlichen Erwerbs
tätigkeit der Erwerbsfähigen, eine wichtige 
Rolle. Deren Entwicklung ist jedoch init vielen 
Unsicherheiten behaftet. Sie hat zwischen 1980 
und 1990 von 48,6% auf .52,7% zugenommen. 
Besonder« stark ist sie bei den Frauen (von 
34,4 % auf 40,4 % ) und bei den Ausländerin
nen und Ausländern (von 60,2 % auf 65,2 % ) 
gestiegen (Statistisches Jahrbuch 1994, S. 94). 

4 S o z i a l e S i c h e r h e i t 1/1994 



haftet sind. Dies kommt bei den vor
liegenden Szenarien darin zum Aus
druck, dass die zugrundeliegenden 
Hypothesen für den Zeitraum bis ins 
Jahr 2010 detaUliert ausformuUert 
sind und auch verändert werden. 
Danach handelt es sich um eine rei
ne Fortschreibung bei konstanten 
Annahmen. Ein Vergleich der frühe
ren Szenarien'' mit der tatsächlichen 
Entwicklung zeigt denn auch deut
liche Unterschiede: Insbesondere 
wurde die Zuwanderung ausländi
scher Arbeitskräfte unterschätzt, 
was in erster Linie auf das Wirt
schaftswachstum und die damit ver
bundene Nachfrage nach ausländi
schen Arbeitskräften zurückzufüh
ren war.̂  

Trotz dieser grundsätzlichen Of
fenheit der Zukunft für andere Ent
wicklungen kommt den berechneten 
Szenarien eine wichtige praktische 
Bedeutung zu: Zunächst fussen sie 
auf plausiblen Hypothesen und den 
Erfahrungen der Vergangenheit. Sie 
beschreiben damit Trends, die 
durchaus eintreffen können. Weiter 
gehen auch Bestimmungsgrössen in 
die Szenarien ein, die sich kaum ver
ändern und deshalb mit aUergrösster 
WahrscheinUchkeit zutreffen wer
den: So sind jene Personen, die im 
Jahr 2025 Rentner sein werden, be
reits heute geboren. SchUessUch zei
gen die verschiedenen Szenarien, 
die auf relativ unterschiedUchen 
Ausgangsannahmen beruhen, ge
meinsame Tendenzen auf, die in 
ihrer Tendenz als relativ gesichert 
angesehen werden köimen. 

Im Zusammenhang mit der 
zukünftigen Entwicklung der Sozial
versicherungen ist vor aUem die 
Entwicklung der Anzahl Rentner 
und das Verhältnis der Anzahl Rent
ner zur Anzahl Erwerbstätiger von 
Bedeutung. In den Szenarien wird 
das Verhältnis der Rentner zu den 
Personen im erwerbsfähigen Alter 
(Alterslastquotient) ausgewiesen." 
Gerade hier zeigen sich in aUen 
Szenarien dieselben Tendenzen: In 
den nächsten 40 Jahren wird es zu 
einer starken Zunahme der über 
65jährigen und einem Anstieg des 
Alterslastquotienten kommen (vgl. 
AbbUdung 5). 

Abbildung 1: Veränderung der mittleren Lebenserwartung 
im Alter von 60 Jahren 
Die mittlere Lebenserwartung hat sich in den vergangenen 50 Jahren konti
nuierlich erhöht - jene der Frauen etwas stärker als jene der Männer. 
Während eine 60jährige Frau um 1940 noch mit weiteren 16,7 Lebensjahren 
rechnen konnte, sind es heute 24,2. Bei den gleichaltrigen Männern stieg die 
mittlere Lebenserwartung im selben Zeitraum von 14,8 auf 19,4 Jahre. 

I 20 

1939/44 1958/63 1970/71 1975/76 1980/81 1985/86 1989/90 1991/92 
^— Frauen ^— Männer 

Abbildung 2: Anzahl Niederkünfte pro Frau nach Jahrgang der Frau 
Frauen der Jahrgänge 1915 bis 1935 hatten im Durchschnitt etwa 2,5 Gebur
ten. Die durchschnittliche Anzahl Niederkünfte ist bei späteren Jahrgängen 
deutUch zurückgegangen und liegt bei den Frauen des Jahrgangs 1953 bei 
1,7 Niederkünften. Eine langfristige Erhaltung des Bevölkerungsbestandes 
würde mit 2,05 Geburten pro Frau erreicht. 

1910 1920 
• Niederkünfte pro Frau 

1930 l')4(l 1950 1960 

Die demografische 
Entwicklung weltweit 
Die Weltweite demografische Ent
wicklung ist durch ein weiterhin 
starkes Bevölkerungswachstum von 
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Abbildung 3: Saldo der Ein- und Auswanderung In der Schweiz 
In der Zeit des starken wirtschaftUchen Wachstums nach dem Zweiten Welt
krieg bis Mitte der 70er Jahre wie auch in den 80er und zu Beginn der 90er 
war eine starke Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern zu ver
zeichnen. DeutUch sichtbar ist die Rückwanderung von ausländischen Ar
beitskräften in den 70er Jahren, bedingt durch die wirtschaftUche Rezession. 

-20 
1941/50 1950/60 1960/70 1970/80 

Ausländer/innen — Schweizer/innen 
1941-1990: Jahresdurchschnitt; 1991-1992: Jahresmitte 

1980/90 1991 1992 

Abbildung 4: Jährliche Veränderung der ständigen 
Wohnbevölkerung in der Schweiz 
Bei der Veränderung der Gesamtbevölkerung überlagern sich die Auswir
kungen der Ein- und Auswanderung und der Veränderung der Geburten
häufigkeit. Deutlich sichtbar ist wiederum die geringe Zunahme in der zwei
ten Hälfte der 70er Jahre, bedingt durch den Rückgang der Zuwanderung 
von Ausländerinnen und Ausländem. 

1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 1985-90 1990-91 1991-92 

jährUch rund 1,7% gekennzeichnet. 
Im Vergleich dazu hat die schwei
zerische Wohnbevölkerung (inkl. 
Wanderungen) von 1991 auf 1992 
um knapp 1 % zugenommen. Gleich
zeitig ist die Altersstruktur der Be
völkerung je nach Region stark un-

Die demografische Ent
wicklung in allen ent
wickelten Industrie
nationen ist geprägt von 
einer starken Zunahme 
des Anteils Betagter an 
der Gesamtbevölkerung. 

terschiedlich: Die demografische 
Entwicklung in allen entwickelten 
Industrienationen ist geprägt durch 
eine starke Zunahme des Anteils 
Betagter an der Gesamtbevölke
rung. In den sogenannten Entwick
lungsländern ist diese Tendenz nur 
sehr schwach vorhanden (vgl. AbbU
dung 5). 

Auf internationaler Ebene stan
den sich an der ersten Weltbevöl
kerungskonferenz (Bukarest 1974) 
die Positionen der entwickelten In
dustriestaaten und der sogenann
ten Entwicklungsländer gegenüber: 
Während diese eine neue und ge
rechte Weltwirtschaftsordntmg for
derten, vertraten jene die Ansicht, 
dass ein kontroIUertes Bevölke
rungswachstum überhaupt die Vor
aussetzung für eine nachhaltige Ent
wicklung sei. An der zweiten Weltbe-
völkemngskonferenz (Mexiko 1984) 
hat sich diese Sicht durchgesetzt. Die 
Schweiz hat aUerdings in ihrem 
Bericht zur Europäschen Bevölke
rungskonferenz (Genf 1993) festge
halten, dass das Bevölkerungswachs-
tiun in den Entwicklungsländern 
nicht Ursache, sondern Folge der 
Unterentwicklung ist: Die Bevölke
rungsentwicklung ist dabei mit an
deren gesellschaftspoUtischen Berei
chen und der wirtschaftUchen Situa
tion eng verknüpft. 

Die weltweite Entwicklimg ist 
nicht ohne Folgen für die Schweiz: 
Das nach wie vor grosse Bevöl
kerungswachstum in den Entwick
lungsländern sowie das grosse Wohl-
standsgefälle zwischen entwickelten 
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und weniger entwickelten Weltre
gionen dürften den Migrationsdruck 
weiter erhöhen. 

Die Auswirkungen der 
demografischen Entwicklung 
in der Schweiz... 
AUen Szenarien ist somit gemein
sam, dass der AnteU Betagter an der 
gesamten Bevölkerung und insbe
sondere im Vergleich zur erwerbs
fähigen Bevölkerung stark steigen 
wird. Auswirkungen wird dieser 
Prozess auf mindestens drei Ebenen 
haben: 
• auf das System der sozialen Si
cherheit, 
• auf die Wirtschaft und 
• auf das gesellschaftliche Zusam
menleben. 

...auf die soziale Sicherheit 
Sozialpolitik umfasst aUe Massnah
men, die die gesamte Bevölkerung 
oder einzelne Bevölkerungsgruppen 
gegen Risiken absichem oder deren 
geseUschaftUch unerwünschte Be-
nachteUigungen ausgleicht. Es han
delt sich dabei erstens um gesetz-
Uche Mindestgarantien (z.B. im Be
reich des Arbeitnehmer- oder Mie
terschutzes), zweitens um die sozial
politisch motivierte BereitsteUung 
von Geld- und Sachmitteln (z.B. 
Subventionen an gemeinnützige Or
ganisationen oder die Erstellung 

Die Diskussion um die 
demografisch bedingte Zu
nahme pflegebedürftiger 
Betagter und des mög
lichen «Pflegenotstandes» 
zeigt, dass sich hier neue 
Herausforderungen stellen. 

günstigen Wohnraums), von Dienst
leistungen oder um entsprechende 
gezielte Entlastungen (z.B. steuer
Uche Begünstigungen von FamiUen), 
drittens um die Leistungen der So
zialversicherungen und schUessUch 
um die Leistungen der Sozialhilfe. 
Die demografische Entwicklung 
wirkt sich insofem aus, als sich 
zunächst der Adressatenkreis dieser 
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Abbildung 5: Die Entwicklung des Alterslastquotienten bis 2040 
Im Bereich der Sozialversicherung faUen die Leistungen für Betagte finan
zieU besonders ins Gewicht. Auf der anderen Seite müssen diese Leistungen 
von der aktiven Bevölkerung erarbeitet werden. Deshalb kommt dem A l 
terslastquotienten (definiert als Verhältnis der 65jährigen und älteren zu den 
20- bis 64jährigen) hier eine besondere Bedeutung zu: Er ist ein Indikator 
dafür, wie sich die Belastung der Aktiven aufgrund der Zunahme der Be
tagten entwickelt. Die aktive Bevölkerung muss aber auch die Leistungen 
zugunsten der Kinder und JugendUchen erarbeiten. Der entsprechende 
Jugendlastquotient wird sich gemäss den Bevölkemngsszenarien zwischen 
35 und 40 % bewegen. 

1990 1995 2000 2005 2010 2020 2030 2040 

Abbildung 6: Anteil der 65jährigen und älteren an der Gesamt
bevölkerung in verschiedenen Weltregionen 
Der AnteU der 65jährigen und älteren an der Gesamtbevölkerung lag bereits 
1950 in der Schweiz über demjenigen in Europa. Der Zuwachs zwischen 1950 
und 1990 war etwa so gross wie die Zunahme in Europa und den entwickel
teren Regionen. Die weniger entwickelten Regionen zeichnen sich durch 
einen kleinen AnteU der 65jälirigen und älteren an der Gesamtbevölkerung 
aus und auch durch eine nur geringfügige Zunahme dieses AnteUs zwischen 
1950 und 1990. 

Schweiz Europa 
(inkl. CH) 

1990 

Entwickeltere 
Regionen 
(inkl. Eiuriipa) 

Weniger 
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Abbildung 7: Einnahmen und Ausgaben in der AHV 
Ausgehend von den heute geltenden gesetzUchen Grundlagen und unter An
nahme einer Lohnentwicklung, die um 1 % über der Preisentwicklung Uegt, 
ist damit zu rechnen, dass die Ausgaben der A H V die Einnahmen ab der 
Jahrtausendwende übersteigen, sofern bis dann keine Gegenmassnahmen 
wirksam werden. 
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Ausgaben — Einnahmen (ohne Zins) 
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Demograf ie und Sozialversicherungen: ist das Gle ichgewicht gefährdet? (Zeichnung: pécub) 

Massnahmen schon rein zahlenmäs-
sig verändert. Die Diskussion um 
die demografisch bedingte Zunah
me pflegebedürftiger Betagter und 
des mögUchen «Pflegenotstandes» -
d.h. des Mangels an Pflegepersonal -
zeigt, dass sich hier neue Herausfor
derungen stellen. Darüber hinaus 
SteUt sich aber auch die Frage der 
Finanzierung von Massnahmen zu
gunsten der älteren Bevölkerung. 

Im engeren Bereich der Sozial
versicherungen wirkt sich die demo
grafische Alterung in zweifacher 
Hinsicht direkt aus: Einerseits stei
gen die Ausgaben in den Sozialversi
cherungszweigen, die ausschUessUch 
oder schwergewichtig Leistungen 
für Betagte erbringen. Dies ist dort 
der FaU, wo Altersrenten ausbezahlt 
(AHV und Zweite Säule) oder Lei
stungen der Gesundheitsversorgung 
finanziert werden (Krankenversi
cherung und Ergänzungsleistun
gen'). Dass sich die demografische 
Alterung in diesem zweiten Bereich 
auswirkt, hängt damit zusammen, 
dass Betagte häufiger und schwerer 
erkranken als Jüngere und die 
WahrscheinUchkeit mit zunehmen
dem Alter steigt, dass sie auf - auch 
nichtmedizinische - Pflege und Be
treuung (evtl. in einem Heim) an
gewiesen sind. 

Andererseits stagniert die Anzahl 
der Erwerbstätigen - unter Vemach-
lässigung des Einflusses der Erwerbs
q u o t e . U m die Leistungen für die 
Rentner bereitstellen zu können," 

müssen die Erwerbstätigen einen 
Konsumverzicht leisten, der bei einer 
Zunahme der Rentner entsprechend 
steigt. Dies gilt zunächst unabhängig 
vom Finanzierungssystem (vgl. Ka
sten S. 10). Bei einer Umlagefinan-
ziemng wie in der AHV führen die 
aufgrund der demografischen Alte
rung steigenden Ausgaben zu einem 
entsprechend höheren Finanzie
rungsbedarf und damit erhöhten 
Beiträgen der Aktiven. Berechnet 
man die Auswirkungen der demogra
fischen Alterung auf die AHV - aus
gehend von der heute geltenden ge
setzUchen Grundlage und unter An-

Die AHV muss mit einer grund
legenden Reform innerhalb der 
nächsten zehn Jahre auf eine neue 
finanzielle Basis gestellt werden. 

nähme einer Reallohnentwicklung 
von 1 % so zeigt sich, dass während 
den nächsten Jahren die Einnahmen 
die Ausgaben in der AHV noch über
steigen werden. Danach wird die 
AHV zunehmend defizitär" (vgl. 
Abbildung 7). Aus diesem Grund 
muss die AHV mit einer grundlegen
den Reform innerhalb der nächsten 
zehn Jahre auf eine neue finanzielle 
Basis gestellt werden. 

Die Zweite Säule wird im Ka
pitaldeckungsverfahren finanziert. 
Beim Eintritt ins Rentenalter hat 
sich jeder Versicherte das Alters
kapital, von dem seine Rente finan
ziert wird, bereits angespart. Die 
Aktiven müssen diese Renten des
halb nicht finanzieren. Die Um
wandlung von Deckungskapital in 
Rente («Entsparen») erfordert je-

9 Heute beziehen rund 15% der AHV- und 
25% der IV-Rentnerinnen imd -rentner 
Ergänzungsleistungen. Rund zwei Drittel da
von (108000 BezUgerinnen und Bezüger) le
ben nicht in einem Heim und erhalten Ergän
zungsleistungen im Umfang von durchschnitt
lich Fr. 500.- pro Monat. Ein Drittel der 
EL-Bezügerinnen und -bezüger (52000) sind 
Heimbewohnerinnen und -bewohner mit einer 
durchschnittlichen Ergänzungsleistung von 
Fr. 1400.- pro Monat. 

10 Vgl. Fussnote 8. 

11 Dies gilt natürlich auch für die Leistungen 
zugunsten der Kinder und Jugendlichen. Diese 
Belastungen werden jedoch in Zukunft nicht 
weiter ansteigen bzw. sogar sinken. 

12 Teuerung 3%, Lohnentwicklung 4%. Art. 
34'""«' Abs. 2 BV legt fest, dass die Renten 
mindestens der Preisentwicklung anzupassen 
seien. Autgrund von Art. 33'" Abs. 2 AHVG 
werden die AHV-Renten nach dem Misch
index (arithmetisches Mittel von Teuerung und 
Ixihnentwicklung) an die wirtschaftliche Ent
wicklung angepasst. 

13 Mit Hilfe der Mittel des AHV-Fonds kön
nen allfällige Defizite der AHV während kur
zer Zeit aufgefangen werden. 

14 Zu 77% durch die Kantone und zu 23% 
durch den Bund. 

15 Dabei nimmt die Anzahl der Altersrentner 
in Heimen zu. Dies dürfte auf die steigende 
Anzahl Altersrentner im fortgeschrittenen A l 
ter zurückzuführen sein, die nicht mehr selb
ständig wohnen können. Zudem wird der von 
den Ergänzungsleistungen benötigte durch
schnittliche Betrag auch grösser. Ob dies nun 
auf die gestiegene PflegebedUrftigkeit der 
Heimbewohner zurückzuführen ist (im Sinne 
einer Selektion von Personen mit hoher Pfle
gebedürftigkeit, während leicht Pflegebedürfti
ge heute SPITEX in Anspruch nehmen kön
nen) oder auf Steigerungen bei den Heimko
sten bzw. Heimtaxen, muss hier offenbleiben. 
Die steigenden Kosten im Bereich der Ergän
zungsleistungen können jedoch nicht dahin
gehend interpretiert werden, dass sich die wirt
schaftliche Situation der Betagten - trotz 
Zweiter Säule - zunehmend verschlechtem 
würde. 

16 Daneben gibt es andere Faktoren, die nicht 
oder nur in geringem Ausmass mit der demo
grafischen Entwicklung zusammenhängen, 
welche für die wirtschaftliche Entwicklung 
aber ebenso entscheidend sind. 

17 Eine Studie, die im Rahmen des nationalen 
Forschungsprogramms 29 «Wandel der l.e-
bensformen und soziale Sicherheit» realisiert 
wurde, hat diese Frage untersucht. Ausgehend 
von den Bevölkerungsszenarien des Bundes
amtes für Statistik rechnen die Autoren im 
Grundszenario damit, dass der Anteil der wirt
schaftlichen Leistungen, der für die Sozialver
sicherungen aufgewendet wird, von 25,7 % im 
Jahr 1989 auf 32,8% im Jahr 2040 ansteigen 
wird. Vgl. Wechsler, M., Savioz, M. 1993. Sozia
le Sicherung 2000. Finanzielle Perspektiven 
und Szenarien für die Schweiz. Zürich. 
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doch, dass erstens die dannzumal 
Aktiven bereit sind, die Anlagen, in 
die das Deckungskapital investiert 
wurde, zu übernehmen. Und zwei
tens müssen dieselben Aktiven die 
Güter, die mit der Rente gekauft 
werden soUen, auch produzieren. 

Die Ergänzungsleistungen zu 
AHV und IV werden vollständig 
durch die öffentUche Hand finan
ziert.''' Insofern ist ihre Finanzierung 
breiter abgestützt als diejenige der 
AHV. Die Ausgaben im Bereich der 
Ergänzungsleistungen haben in den 
letzten Jahren stark zugenommen, 
wobei die Kostensteigerungen zu 
einem grossen TeU auf den Heim
bereich zurückzuführen sind." 

Auch die Krankenversicherung 
wird im Umlageverfahren finanziert, 
aUerdings nicht lohnprozentual, son
dern durch Kopfbeiträge. Das hat 
einerseits den VorteU, dass nicht nur 
die Aktiven, sondern auch die Be
tagten zur Finanziemng beitragen 
müssen. Andererseits ist diese Art 
der Finanziemng insofem unsozial, 
als FamiUen überdurchschnittlich 
belastet werden und die Beiträge 
nicht nach der wirtschaftUchen Lei
stungsfähigkeit abgestuft sind. In 
der laufenden Revision der sozialen 
Krankenversicherang sind diesbe
zügUch Korrekturen vorgesehen. 
Die Krankenpflegekosten sind in 
der Vergangenheit sehr stark gestie
gen. Dabei hat aUerdings die demp-
grafische Alterung gegenüber der 
bereichsspezifischen Teuerung und 
der grösseren Inanspruchnahme des 
Gesundheitswesens eine eher un
tergeordnete Rolle gespielt. In Ta
belle 1 smd die verschiedenen durch

schnittUchen Steigerungsraten zu
sammengestellt. 

Mit der Krankentaggeldversiche
rung kann der krankheitsbedingte 
LohnausfaU nach der gesetzlichen 
Lohivfortzahlungspflicht des Arbeit
gebers und vor dem Einsetzen der 
Leistungen der Invalidenversiche
rung versichert werden. Auch hier 
wirkt sich die demografische Alte
rung aus, allerdings nur in einem 
sehr begrenzten Ausmass: Zwar sind 

Bei der Entwicklung der 
Krankenpflegekosten hat 
die demografische Alte
rung gegenüber der be
reichsspezifischen Teue
rung bisher nur eine unter
geordnete Rolle gespielt. 

ältere Personen häufiger und länger 
krankheitsbedingt arbeitsunfähig, 
nicht erwerbstätige Rentner sind 
aber nicht mehr versichert. Die Aus
gaben dieses Versicherungszweiges 
steigen deshalb nur so lange, als der 
Einfluss des zunehmenden durch
schnittUchen Alters der Arbeitneh
mer nicht durch die Abnahme ihrer 
Anzahl kompensiert wird. 

Bei den anderen Sozialversiche
rungszweigen wirkt sich die demo
grafische Alterung nicht aus oder 
hat sogar eine entlastende Wirkung. 

Tabelle 1: Beitrag verschiedener Faktoren zur jährlichen Kosten
steigerung in der Krankenversicherung 1982-1990 
Bereich Preis- Inanspruch- Demografische Insgesamt' 

entwicklung' nähme Alterung 
Ärzte 
Spitäler 
Medikamente 

2,0% 
6,1 % 
2,2% 

3,7% 
0% 
2,9% 

0,9% 
2,7% 
1,8% 

6,7% 
8,6% 
7,0% 

Quelle: M. Müller, KKB^ und eigene Berechnungen 

1 Die Berechnung der Preisentwicklimg beruht auf den entsprechenden Teilindices des Landes
indexes der Konsumentenpreise, welche in den Bereichen der Ärzte und Spitäler von der Entwick
lung der entsprechenden Tarife ausgehen. Allerdings kommt dort die Tarifbildung auf sehr unter
schiedliche Weise zustande, so dass m.E. die Preisentwicklungen zwischen den Bereichen nicht un
mittelbar verglichen werden können. Dies hat aber keinen Einfluss auf unsere Argumentation. 
2 Ohne Bestandesänderung, vgl. Müller, M. 1992. 
3 Müller, M. 1992. Die Erhöhung der Arzt- und Spitaltarife in einer Gegenüberstellung. In: NZZ, 
10.3.1992, Nr. 58, S.21. Müller, M. 1992. Die Kostenentwicklung im schweizerischen Gesundheits
wesen und die Erhöhungen der Arzt- und Spitaltarife in einer Gegenüberstellung. In: Mitteilungen 
der Schweiz. Vereinigung der Versicherungsmathematiker, 2/1992, S. 181-195. 
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...auf die wirtschaftliche 
Entwicklung 

In der öffentlichen Diskussion wird 
oft argumentiert, dass die demogra
fische Alterung negative Auswir
kungen auf die wirtschaftliche Ent
wicklung habe. Dabei stehen zwei 
Argumente im Vordergrund: Einer
seits reduziere sich durch die demo
grafisch bedingten Mehrausgaben 
im Bereich der sozialen Sicherheit 
die Anzahl Erwerbstätiger noch wei
ter, weU ein immer grösserer Teil des 
Einkommens auf Sozialabgaben 
entfalle und damit das Interesse an 
(zusätzUchem) Verdienst kleiner 
werde. Die Folge davon sei die Re
duktion oder der Verzicht auf Er
werbsarbeit und ein Ausweichen in 
den informeUen Sektor (Schwarz
arbeit). Aufgrund des Rückgangs 
der Einnahmen des Staates und der 
Sozialversicherungen müsse die 
Belastung weiter angehoben wer
den: Man gerate in einen Teufels
kreis. Andererseits leide die inter
nationale Konkurrenzfähigkeit der 
Schweiz unter der zunehmenden So
ziallast, weil diese die stark export
orientierte Schweizer Wirtschaft be
laste und damit die Produkte schluss-
endUch verteure.'^ 

Soziale Sicherheit kann nur bei 
einer funktionierenden Wirtschaft 
gewährleistet werden. Es ist deshalb 
berechtigt, nach den Grenzen der 

Die soziale Absicherung 
gegen die grossen gesell
schaftlichen Risiken bildet 
eine notwendige Rahmen
bedingung für die Ent
wicklung und das Wachs
tum unserer stark arbeits
teiligen Volkswirtschaft. 

Belastbarkeit der Wirtschaft und der 
Aktiven zugunsten der Sozialen 
Sicherheit zu fragen. Auch ohne 
Veränderungen bei der Ausgestal
tung der verschiedenen Versiche
rungszweige wird die Belastung auf
grund der demografischen Entwick
lung ansteigen." Die Beziehungen 
zwischen Wirtschaft und Sozialversi-
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GrundsätzUch gibt es dn 
Finanzierungsverfahren, mit de 
nen die Leistungen der Sozialver
sicherungen finanziert werden 
können: 
• Im Umlageverfahren werden 
die Leistungen einer Periode 
durch Beiträge in derselben Peri
ode finanziert. 
• Beim Kapitaldeckungsverfah
ren wird mit den Beiträgen eines 
Versicherten ein Kapital auf
gebaut, das zu einem späteren 
Zeitpunkt - zusammen mit den 
Zinsen aus diesem Kapital - zur 
Finanzierung der Leistungen ver
wendet wird. 
• Im Rentenwertumlageverfahren 
werden die Leistungen (Renten) 
auch durch ein vorher aufgebau
tes Kapital finanziert. Dieses 
wird jedoch nicht wie im Umlage
verfahren ständig durch die 
Beiträge des Versicherten aufge
baut, sondem im Moment, in 
dem die Rente entsteht, gebildet. 

cherungen sind jedoch komplexer, 
als dass ihr Verhältnis lediglich auf 
die mehr oder weniger hohe Be
lastung der Arbeit durch Sozialver
sicherungsbeiträge reduziert werden 
könnte. 

Die soziale Absicherang gegen 
die grossen gesellschaftlichen Risi
ken bildet eine notwendige Rah
menbedingung für die Entwicklung 
und das Wachstum unserer stark ar
beitsteiligen Volkswirtschaft. Dank 
der sozialen Sicherheit müssen sich 
die Einzelnen nicht individuell oder 
privat gegen die verschiedenen Risi
ken sichern.'* Dies erlaubt Urnen 
nicht nur eine höhere berufliche und 
geografische MobiUtät, sondem die 
Sicherang kann in einem grossen 
Kollektiv meist kostengünstiger er
bracht werden als individuell oder 
privat. Die Sozialversicherung er
setzt in diesem Sinn lediglich die 
individueiUe Sicherung in effizienter 
Weise. Zudem verhindem obUga
torische Sozialversicherungen, dass 
Einzelne nur ungenügend Vorsorgen 
und sich beim Eintritt des Risikos 
auf die Fürsorge des Staates verlas
sen. 

Weiter beeinflussen Sozialversi
cherangen das Wirtschaftswachstum 
in der gewünschten Richtung. So
zialversicherungsleistungen wirken 
sich verstetigend und tendenzieU an-
tizykUsch aus: Rentenleistungen und 

damit die Kaufkraft der Rentner 
sind nicht von der momentanen kon
junktureUen Lage abhängig. Zudem 
wird in der beruflichen Vorsorge 
durch die Finanzierang im Kapital
deckungsverfahren ein Kapital auf
gebaut, das der Wirtschaft zur Ver
fügung steht und positive Wachs
tumseffekte hat." 

SchUessUch sehen sich aUe ent
wickelten Industriestaaten mit der 
demografischen Alterung und de
ren Folgen in der Altersvorsorge 
und der Krankenversicherung kon
frontiert. Ob sich die relative 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz 
durch die demografische Alterung 
tatsächUch verändert, hängt des
halb auch damit zusammen, ob und 
welche spezifischen Massnahmen 
diese ergreifen. AUerdings stehen 
aUen in etwa die gleichen Hand-
lungsmögUchkeiten offen. Es gibt 
deshalb keinen Grund zur Annah
me, dass sich die relative wirt
schaftliche Position der Schweiz 
aufgrund der demografischen Ent
wicklung wesentUch verändern 
würde. Heute jedenfaUs scheint die 
Schweiz im internationalen Ver
gleich, was die SoziaUastquote an
geht, eher gut abzuschneiden™ (vgl. 
den Beitrag von St. Müller in die
sem Heft). 

...auf die Gesellschaft 
Daneben ist die soziale Sicherheit 
von grosser gesellschaftlicher Bedeu
tung. Sozialversicherungen enthal
ten häufig ZwangssoUdaritäten, die 
benachteiUgte soziale Gruppen be
günstigen. Diese UmverteUungen 
bewirken einen beschränkten mate
rieUen Ausgleich, der ein wesentU-
ches Element des sozialen Friedens 
in der Schweiz ist, von dem wieder
um auch die Wirtschaft profitiert. 
Zudem bieten die Sozialversiche
rungen die Möglichkeit, gesell
schaftliche Vorgänge in beschränk
tem Ausmass zu unterstützen. Sie 
können sich aUerdings auch, wenn 
ihre Ausgestaltung nicht an die ge-
seUschaftliche Entwicklung ange
passt wird, als hemmender Faktor 
von an sich erwünschten geseU
schaftUchen Veränderungen erwei
sen. 

Fazit 
Aufgrund des komplexen Zusam
menspiels von Sozialversicheran
gen, Wirtschaft und Gesellschaft 

lassen sich die wirtschaftUchen Aus
wirkungen der demografischen Al 
terung nur schwer voraussagen. 
Zentral ist jedoch, dass Beiträge für 
die Sozialversicherang keine Zah
lungen «à fonds perdu» sind; das 
Geld verschwindet nicht einfach. 
Entweder wird es umverteilt und 
gelangt als Lohnersatz (v.a. Renten) 
wieder in den wirtschaftUchen 
Kreislauf. Oder es werden damit -
vorab in der Krankenversicherang -
Dienstleistungen für Versicherte 
finanziert. Es findet also eine Umla-
gerung von Einkommen bzw. Kauf
kraft statt. 

Hinter der Frage nach der Belast
barkeit der Wirtschaft und der Akti
ven steht in erster Linie die Frage, 
wieweit wir bereit sind, solche Um
verteilungen von Einkommen bzw. 
Kaufkraft gesellschaftlich zu akzep
tieren. 

Handlungsbedarf und 
Handlungsmögiichkeiten 
Gibt es angesichts der demografi
schen Entwicklung und ihrer Folgen 
für die Sozialversicherungen einen 
Handlungsbedarf, und wenn ja, wel
che Möglichkeiten stehen offen? 

a. im Bereich 
der Bevöikerungspolitik 
Grundsätzlich köimte einerseits 
versucht werden, mit einer entspre
chenden Bevölkerungspolitik auf 
die demografische Entwicklung di
rekt einzuwirken: Durch höhere 
finanzieUe Leistungen bzw. die Be
reitsteUung von Dienstleistungsan
geboten für FamiUen könnte ver
sucht werden, einen positiven Ein-

18 Die im Vergleich zur gesamten wirtschaftli
chen Produktion steigenden Ausgaben für so
ziale Sicherheit sind auch ein Ausdruck der zu
nehmenden Spezialisierung und Arbeitsteilung 
im Bereich der Produktion von Sicherheit. 
19 Es ist eine offene Frage, ob durch das Kapi
taldeckungsverfahren zusätzliches Kapital auf
gebaut wird bzw. wie weit sich nicht die private 
Spartätigkeit dadurch reduziert. Die positiven 
Wachstumseffekte lassen sich allerdings empi
risch nicht belegen. 
20 Bezüglich der Fiskalquote vgl. Eggler, M., 
Rotzetter, E., 1992. Die schweizerische Steuer
belastung im intemationalen Vergleich. In: Die 
Volkswirtschaft 11/1992, S.51-56. Auch die 
Zunahme der Belastung war in der Vergangen
heit vergleichsweise gering. Vgl. OECD. 1985. 
Dépenses Sociales 1960-1990. Problèmes de 
croissance et de maîtrise. Paris. 

21 Vgl. Fussnote 8. 

I O Soziale Sicherhei t 1/1994 



H 
fluss auf die Geburtenhäufigkeit zu 
nehmen. Massnahmen zugunsten 
von Familien und Erziehenden wur
den bisher nicht mit der Zielsetzung 
einer höheren Geburtenhäufigkeit 
begründet. Vielmehr wird bei ent
sprechenden Forderungen auf die 
Tatsache hingewiesen, dass eine 
Gesellschaft nur in ihren Kindern 
überlebt, dass also ihre Erziehung 
eine geseUschaftUch wichtige Auf
gabe und nicht zuletzt einen we
sentlichen Beitrag zur Alterssiche
rung darsteUt. In der Tat ist die 
Pflege und Erziehung von Kindern 
mit hohen Kosten verbunden, die 
nicht oder nur in geringem Ausmass 
ausgeglichen werden. Während also 
in der AHV seit langem ein 
«Alterslastenausgleich» reaUsiert 
ist, ist dies für die Kinderkosten 
nicht der FaU. 

Hingegen könnte die Zuwan
derung ausländischer Arbeitskräfte 
den Rückgang der Erwerbstätigen 
teilweise kompensieren. AUerdings 
muss dabei das Ziel des Bundes
rates, ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Ausländern und Schwei
zern anzustreben, im Auge behalten 
werden. Zudem müssen die Bemü
hungen um die Integration der Aus-

Ein umfassender Abbau 
von Leistungen würde sich 
für Wirtschaft und 
Gesellschaft als kontra
produktiv erweisen. 

länderinnen und Ausländer ver
stärkt werden, beispielsweise im 
Bereich der AusbUdung und einer 
Erleichterang der Einbürgerung. 

b. zur Stärkung der Wirtschaft 
Ein zweites Bündel von Möglichkei
ten umfasst alle Massnahmen zur 
Stärkung der Wirtschaft. Wirtschaft-
Uches Wachstum erhöht bei steigen
den Löhnen nicht nur die Einnah
men lohnprozentual finanzierter 
Sozialversicherangszweige und des 
Staates. Bei steigendem Wohlstand 
ist auch die Bereitschaft der Aktiven 
grösser, auf einen Teil des Zuwach
ses zugunsten anderer zu verzichten. 
Nicht umsonst konnte die AHV in 

den «goldenen 30 Jahren» (1945 bis 
1975) ohne grösseren Widerstand 
stark ausgebaut werden. Auch zu
sätzliche Massnahmen im Rahmen 
der sozialen Sicherheit können sich 
positiv auf das wirtschaftUche 
Wachstum auswirken: So könnte ein 
Ausbau der ausserfamiliären Ange
bote für die Kinderbetreuung, eine 
Mutterschaftsversicherung neben 
anderen Massnahmen zu einer Ver
stärkung der TeUnahme von Frauen 
am Arbeitsprozess, d.h. zu einer 
(weiteren) Erhöhung der Erwerbs
quote beitragen.^' Dieselbe Auswir
kung hätte auch eine Verstärkung 
von (bezahlten) Aus- und Weiterbil-
dungsmassnahmen von Personen, 
die nicht (mehr) in den Arbeits
prozess integriert sind. Denkbar 
wäre hier beispielsweise die Schaf
fung eines Mindesteingliederungs-
einkommens. 

c. Abbau von Sozialleistungen? 
SchUesslich sind Massnahmen im 
Bereich der Sozialversicherungen 
selbst denkbar. Ein umfassender 
Abbau von Leistungen würde sich 
aus zwei Gründen als kontraproduk
tiv erweisen. Erstens würde damit 
der soziale Friede in der Schweiz 
gefährdet, von der auch der Werk
platz Schweiz profitiert, und zwei
tens wären negative wirtschaftliche 
Auswirkungen aus den oben darge
legten Gründen nicht auszuschlies
sen. Ein genereller Verzicht auf 
einen Ausbau des Sozialversiche-
rangssystems würde bedeuten, dass 
die in der Verfassung festgelegten 
Ziele - die Existenzsicherang durch 
die AHV und die Mutterschaftsver
sicherung - aufgegeben bzw. geän
dert werden müssten. Zudem lassen 
die Ergebnisse der verschiedenen 
Armutsstudien vermuten, dass ge-
seUschaftUche Veränderangen neue 
gesellschaftUche Risiken hervorge
bracht haben, die mögUcherweise im 
Rahmen des Sozialversicherungs
systems abgesichert werden sollten. 
In diesem Zusammenhang ist auf die 
Tatsache hinzuweisen, dass AUein-
erziehende einem sehr hohen Ar
mutsrisiko ausgesetzt sind, was mit 
dem fehlenden bzw. ungenügenden 
Familienlastenausgleich eng zusam
menhängt. PoUtische Konflikte 
könnten hier aUenfalls entschärft 
werden, wenn in begründeten FäUen 
von einer paritätischen Finanzie
rang durch die Arbeitnehmer und 
-geber abgerückt würde. 
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d. gezieltere und wirksamere 
Leistungen 

SchUessUch wird ein System der so
zialen Sicherheit gefordert, in dem 
die Leistungen gezielter und mit dem 
grösstmöglichen Effekt eingesetzt 
werden. Dieser Forderang ist zwei
feUos zuzustimmen. AUerdings darf 
sie nicht dahingehend verstanden 
werden, dass die heutigen Versiche
rungssysteme durch reine Bedarfs
systeme ersetzt werden. Bei einer 
Versicherung im eigentlichen Sinn 
erwirbt der Versicherte durch seine 
Beiträge das Anrecht auf bestimmte 
Leistungen. Dieser Zusammenhang 
dürfte zur Zahlungsbereitschaft der 
Versicherten beitragen. In reinen 
Bedarfssystemen haben die Beiträge 
den Charakter von Steuem. Das 
Argument einer gewissen Entspre
chung von Beiträgen und Leistun
gen für eine lohnprozentuale - d.h. 
nach dem Einkommen gestaffelte -
Finanzierang würde dahinfallen. A l 
lerdings wird auch nicht auf Bedarfs
systeme verzichtet werden können: 
Es wird immer Personen geben, die 
aufgrand ihrer individueUen Situa
tion einen stark erhöhten Bedarf an 
finanziellen Mitteln haben. 

Die Einflussmöglichkeiten auf 
die demografische Alterung selbst 
sind also begrenzt. Dass wir die da
mit zusammenhängenden Heraus
forderungen mit einer gut funktio
nierenden Wirtschaft besser mei
stern können, ist unbestritten. Eine 
Begrenzung oder gar ein Abbau von 
Sozialversicherungsleistungen könn
te allerdings negative Auswirkungen 
auf das wirtschaftliche Wachstimi ha
ben. In unserer direkten Demokratie 
werden sich letztlich die Bürger dazu 
zu äussern haben, wieviel Konsimi-
verzicht sie zugunsten ihrer gesell
schaftlich garantierten sozialen Si
cherheit zu leisten bereit sind. 
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Politiker/innen, Fachleute 
und Laien äussern sich zu Fragen 
der Demografie 

Menschen, neue Wohnformen usw. 
Dadurch Entlastung des Gemein
wesens. Erwerbstätige werden zwar 
wegen AHV stärker belastet, dafür 
sinken wohl die Kosten für Pflege 

I Woran denken Sie beim St ichwor t «Demograf ie»? 

2 Sehen Sie Schwier igkei ten oder Chancen, die sich aus der 
demograf ischen Entw ick lung ergeben könnten? 

3 Muss nach Ihrer Meinung im Hinbl ick auf die zu erwarten
de Entwick lung heute etwas unternommen werden? Was? 

bewusst, welche immensen Folgen 
der demografische Wandel birgt. 
Gleichzeitig ist auch ein Trend zur 
EntsoUdarisierung unübersehbar. 
Diese Kombination kann für die Zu
kunft der sozialen Sicherang in der 
Schweiz folgenschwer sein. Deshalb 
ist es an der Zeit, besser über die 
kommenden Aufgaben zu iirformie-
ren und die Solidarität zwischen 
Jung und Alt, Arm und Reich, Mann 
und Frau, Gesund und Krank zu för
dern. Mathis Brauchbar 

Ko-Autor des Buches «Zukunft Al
ter» 

1Solange sich die sozial- und wirt-
schaftspoUtischen Bevölkerungs

bewegungen wenig ändern, ist die 
Demografie ziemUch langweilig. In 
diesem Jahrhundert sind aber gra
vierende Abweichungen eingetre
ten, so dass die Demografie unheim
lich spannend wurde. Schon heute 
ist damit absehbar, dass etwa die 
AHV- und Gesundheitskosten auch 
weiter kräftig steigen werden. 

2Die Systeme der sozialen Sicher
heit sind ohnehin einem steten 

Wandel unterworfen. Sie sind sozial
politische Dauerbrenner. Der demo
grafische Wandel zwingt uns aber zu 
neuen, grundsätzlichen Überlegun
gen, bei denen es nicht bloss um An
passungen gehen kann. NatürUch 
sind damit zunächst Schwierigkeiten 
verbunden, denn Menschen müssen 
überzeugt werden. Jede Änderung 
birgt in sich aber die Chance für 
Verbesserungen der Lebenssituation 
des einzelnen Menschen. 

3Aus meiner Sicht ist der Schwei
zer Bevölkerung noch zu wenig 

Eva Glünz, Wirtschafts
gymnasium Neufeld, Bern 

I lch denke an Bevölkerungsstruk
tur, Bevölkerungsentwicklung und 

Statistik. 

2Der Anteil der älteren Leute an 
der Gesamtbevölkerung nimmt 

zu - die einzelnen Erwerbstätigen 
werden immer stärker belastet. 

3Die Rolle der alten Leute in der 
Gesellschaft sollte neu überdacht 

werden. Statt «Abschiebung» ins A l 
tersheim z.B. Übertragung sozialer 
Aufgaben an noch «jüngere» alte 

PD Dr. François Höpflinger 
(Programmleitung des Nationalen 
Forschungsprogramms NFP 32 «Al-
ter/Vieillesse») 

IFür mich persönlich ist die De
mografie ein faszinierendes For

schungsthema, das sich mit zentra
len Wandlungen der Gesellschaft 
befasst (wie Geburtenentwicklung, 
Ein- und Auswanderung, Verände
rungen der Lebenserwartung usw.). 
Leider ist die fachUche AusbUdung 
zu demografischen Fragen in der 
Schweiz noch mangelhaft. Nicht sel
ten führt dies zu falschen Interpre
tationen demografischer Entwick
lungen. Häufig wird etwa demogra
fische Alterung mit geseUschaftU-
cher Überalterung gleichgesetzt. 

2Wie bei anderen sozialen Ent
wicklungen gilt auch bei demo

grafischen Entwicklungen: Schwie
rigkeiten zeigen sich dann, wenn 
Chancen verpasst wurden. So ver
stärken sich die Probleme einer 
zunehmenden Zahl von Hochbetag
ten, wenn versäumt wird, durch 
sozial-präventive Massnahmen die 
gesunden Lebensjahre älterer Men
schen zu verlängem. Probleme bei 
der Altersvorsorge verschärfen sich, 
wenn ein System gewählt wird, das 
zu einseitig nur die junge Genera
tion belastet. Die Pflege und Betreu
ung behinderter Betagter wird er
schwert, wenn die famiüalen HUfs-
netze nicht frühzeitig gestützt wer
den oder wenn die Solidarität zwi
schen gesunden Rentner/innen und 
hilfsbedürftigen Betagten nicht ge
pflegt wird. 

Insgesamt gesehen dürften sich Res
sourcen und Kompetenzen vieler 
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zukünftiger Rentner/innen eher ver
bessern. Das Alter wird deshalb im
mer mehr auch als bedeutsame 
Chance des Lebens wahrgenommen. 

3Was die Altersvorsorge betrifft, 
hat die Schweiz dank dem 3-Säu-

len-Prinzip ein breiter abgestütztes 
System der Altersvorsorge als ver
schiedene andere Länder, so dass bei 
frühzeitiger Planung die demografi
sche Alterung durchaus bewältigt 
werden kann. Eine enorme Heraus
forderung stellt hingegen die Pflege 
behinderter Hochbetagter dar. An
gesichts der zu erwartenden Zunah
me pflegebedürftiger Hochbetagter 
muss der gesamte Pflegebereich 
gründUch überdacht werden (z.B. 
Ausbau spitalexterner Pflege, Ver
besserung des geriatrischen Assess
ments, Unterstützung familialer 
Pflege, Sicherung und Kontrolle der 
Pflegekosten). Aus diesem Grund 
befassen sich verschiedene For
schungsprojekte des Nationalen For
schungsprogramms «Alter/Vieilles-
se» gezielt mit solchen Themen. 

Kathrin Santer, Wirtschafts
gymnasium Neufeld, Bern 

1Geographieunterricht, Überalte
rung, Überbevölkerung kommen 

mir dabei in den Sinn. 

2Das Bevölkerungswachstum in 
der Dritten Welt verschärft so

ziale und ökologische Probleme. 
Migrationsströme und Umweltver
schmutzung betreffen die ganze 
Welt. In der Schweiz ergeben sich 
wahrscheinlich Probleme, weil im
mer weniger Arbeitende immer 
mehr Rentner unterstützen müssen. 

3Die Altersvorsorge sollte man 
neu organisieren, neue Arbeits-

modelle müssen geprüft werden. 
Geburtenkontrolle und Familien
planung in Ländern mit hohen 
Wachstumsraten ist unbedingt not
wendig. 

Nationalrätin 
Mimi Lepori Bonetti, Lugano 

I lch denke an eine sich verän-
demde geometrische Zeichnung: 

sie verwandelt sich von einer Pyra
mide bzw. einem Dreieck in eine 
Figur, deren Basis immer schmaler 
und deren Spitze immer breiter 
wird. Im übrigen finde ich, dass die 
Demografie als Wissenschaft besser 
bekannt sein sollte. In den kommen
den Jahren wird man häufig darauf 
verweisen müssen, und die daraus 
hervorgehenden Erkenntnisse müss
ten alle andern Wissenschaften, die 
sich mit dem Menschen beschäfti
gen, durchdringen. 

2Die gegenwärtige demografische 
Entwicklung v/ixd sicher neue 

Probleme für unsere Gesellschaft 
aufwerfen. Ich nenne nur drei: 
• Die Notwendigkeit, emen neuen 
Sozialpakt zwischen den Generatio
nen zu vereinbaren. Eine neue, ver
stärkte Solidarität unter den - heute 
schon vier - Generationen ist unab
dingbar. 
• Die Notwendigkeit, unsere Ar
beitsformen zu überdenken, und 
zwar nicht nur bezüglich der Er
werbsarbeit, sondern auch der ge
meinnützigen und der freiwilligen 
sozialen Tätigkeit. Wenn wir an die 
älteren Menschen von heute den
ken, denen die zahlreichen Errun
genschaften unseres Sozialstaates 
zugute kommen, dann sollten auch 
deren Pflichten gegenüber der Ge
sellschaft vermehrt betont werden. 
Die erste ist wohl jene, die sich aus 
ihrer Eigenschaft als aktive, bezie
hungsfähige Wesen ergibt. Die Iso
lation und die Einsamkeit schaffen 
zusätzliche Schwierigkeiten und So
zialkosten. Wir sind daher aufgera-
fen, aUes zu tun, um diese Situation 
zu verhindern. 

• Wir müssem neue Formen der so
zialen Sicherheit finden. Wer zahlt 
für die Betagten? In welcher Form? 
AHV, Einheitsrente, garantiertes 

Mindesteinkommen? Es ist notwen
dig, neue Projekte für die Sozialver
sicherungen auszuarbeiten. 

3Es sind keine besonderen Mass
nahmen zu treffen ausser denen, 

dass positive Versuche für jede Al 
tersklasse gewagt werden, die aUen 
ermögUchen, sich in ihrer Haut wohl 
zu fühlen. Das bedeutet zum Bei
spiel, dass wir - wenn die Geburt 
wieder zu einem positiven Ereignis 
werden soll - die FamiUe ins Zen
trum SteUen und die Mutterschaft 
mit all ihren Werten in einem Gesetz 
verankern. Wir sollten das zurzeit 
laufende Jahr der Familie nutzen, 
um Operationen zu werden, ohne ein 
weiteres halbes Jahrhundert ver
streichen zu lassen. 

Béatrice Despland 
Sekretärin des Schweizerischen Ge-
werkschaftsb un des, Ver an twortliche 
für Fragen der Sozialpolitik, Bern 

1Geburten und Alterung sind die 
Begriffe, die mir spontan in den 

Sinn kommen. 

2 Ich sehe beides. Schwierigkeiten 
sind naturgemäss mit dem Alt

werden der Menschen verbunden. 
Die Bedürfnisse an Hilfe und Pflege 
verändern sich und sind daher mit 65 
nicht gleich wie mit 80 und mehr 
Jahren. Das für den Anspruch auf 
die Altersrente bei der Schaffung 
des AHV-Gesetzes festgelegte Alter 
entsprach der damals üblichen Alte
rung. Es trägt aber heute vielfach 
dem tatsächlichen biologischen A l 
ter der Menschen nicht mehr Rech
nung; noch viel weniger gilt dies im 
FaUe einer Frühpensionierung mit 

, 55 bis 60 Jahren. Das «Risiko» Alter 
muss daher neu definiert werden. 

Chancen sehe ich darin, dass die 
demografische Entwicklung uns Ge
legenheit gibt, die Solidaritätsnetze 
neu zu überdenken. Eine solche 
Analyse ist die Voraussetzung für 
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die Errichtung eines Sozialpakts. 
Die zu führende Diskussion wird 
auch erlauben, neue finanzielle SoU
daritäten zu definieren. 

3Auch wenn bekannt ist, dass die 
SoziaUeistungen zugunsten der 

Familie nur wenig Einfluss auf die 
Geburtenhäufigkeit haben, ist es 
doch unerlässUch, dass derartige 
Massnahmen in der Schweiz ergrif
fen werden. Dies steht im Einklang 
mit unserem Verfassungsrecht und 
der im Jahre 1944 vom Bundesrat 
dazu geäusserten Meinung. Damit 
würden gewisse Widersprüche in 
den Diskussionen um die FamUie 
beseitigt. Bezüglich der demografi
schen Alterung ist es wichtig, dass 
ein Gespräch über die verschie
denen Lebensabschnitte in Gang 
kommt und dass der Beitrag, aber 
auch die Bedürfnisse der alten Men
schen studiert werden. Das Finan-
zierangsproblem betrifft die gesam
te soziale Sicherheit. 

Nationalrat 
Prof. Peter Tschopp, Genf 

1Demografie beinhaltet das Stu
dium der Bevölkerungsbewegun

gen. Als Ökonom und Politwissen-
schafter bedaure ich, dass die De
mografie als Wissenschaft ziemlich 
stiefmütterlich behandelt wird. Da
bei soUte sie als Schlüsselgebiet un
ter den Humanwissenschaften aner
kannt werden, welche sehr wichtige 
Aufschlüsse über die Bevölkerungs
bewegungen gibt. Zurzeit lassen sich 
die Menschen von den bald auf sie 
zukommenden Entwicklungen über
raschen, obschon die Altersstrak-
turen der Bevölkerung sich sehr 
langfristig voraussehen lassen. Man 
sollte diese Entwicklungen sehr auf
merksam verfolgen und analysieren, 
um die soziale Vorsorge planen zu 
können. 

2Für mich ist die demografische 
Entwicklung etwas, auf das man 

wenig Einfluss nehmen kann und 
das sich schwer erklären lässt. Heute 
leben wir in einer Zeit der allmähli
chen Umschichtung der Altersklas
sen in der Bevölkerung. Wir steUen 
einerseits die Alterung der Bevölke
rung, anderseits den Rückgang der 
traditionellen Einwanderungen fest. 
Letzteres beschleunigt die Alterung 
der Wohnbevölkerung zusätzlich. 
Das Bundesamt für Statistik hat 
Szenarien publiziert, welche eine 
mit Sicherheit sich entwickelnde Al
terung aufzeigen, die gegen das Jahr 
2030 ihren Höhepunkt erreichen 
wird. Diese Studien müssten uns 
veranlassen, die soziale Vorsorge zu 
überdenken. Während für die jünge
ren, von Hilfe unabhängigen Ren
tenbezüger die Geldleistungen wich
tig sind, stehen für die älteren Betag
ten eher die Pflegeleistungen im 
Vordergrund. Die Veränderung der 
Alterspyramide stellt für die GeseU
schaft ein neues Phänomen dar, 
deren Bedeutung von der Öffent
lichkeit noch nicht im gebührenden 
Masse erkannt worden ist. 

3Als Lösungsvorschlag habe ich 
im Nationalrat eine parlamen

tarische Initiative «AHV-Plus« ein
gereicht (s. CHSS 6/93 S.45). Ich 
glaube, dass wir heute die Vorsorge 
für die ältere Bevölkerung in den 
Jahren 2005 bis 2030 vorbereiten 
müssen, indem wir unser Vorsorge
system an die künftigen Bedürfnisse 
anpassen. Angesichts der Langsam
keit unseres demokratischen Sy
stems ist es unumgänglich, rasch die 
Bedürfnisse bezügUch Pflege und 
Geldleistungen sowie deren Finan
zierung zu studieren. 

Christian Nussbaum 
7976, Schüler einer kantonalen Han
delsschule 

Ilch denke zuerst an den Aufbau 
unserer GeseUschaft in bezug auf 

das Alter und das Geschlecht. In 

UJ 

M m 

• 1 

zweiter Linie kommt mir das Ver
hältnis zwischen Erwerbstätigen und 
Nichterwerbstätigen in den Sinn, das 
- wie ich gehört habe - immer mehr 
zu Lasten der Erwerbstätigen sich 
entwickelt. 

2Die soziale Sicherheit könnte in 
Kürze gefährdet sein. Dies wird 

noch dadurch verstärkt, wenn wir 
eine hohe Arbeitslosenquote haben, 
was zurzeit der FaU ist. Als Chance 
erkenne ich die MögUchkeit, dass 
immer mehr auch ältere, gesunde 
Menschen kranke Altersgenossen 
pflegen und betreuen können, was 
der MenschUchkeit in unserer Ge
sellschaft nur zugute kommen kann. 

3Sicher kann man die Entwick
lung nicht einfach untätig laufen 

lassen. Man muss überlegt handeln. 
Mir kommt da in erster Linie in 
den Sinn, dass man die Übergänge 
zwischen Erwerbstätigen und nicht 
mehr Erwerbstätigen lockerer ge
staltet, also mehr und attraktive 
Frühpensionierungen ermögUcht. 
Dadurch können mehr jüngere 
Menschen zu Arbeit kommen. Be
zügUch der Finanzierung der Sozial
versicherung bin ich der Überzeu
gung, dass der Bogen der Solidarität 
nicht überspannt werden darf. In 
diesem Sinne soUte nach meiner 
Meinung ein grösserer Teil der Vor
sorge von den Einzelnen selber ge
spart werden. Allerdings muss das 
Verhältnis zwischen Jung und Alt, 
zwischen Gesunden und Kranken 
unbedingt verbessert werden. Ohne 
ein Mindestmass an Solidarität und 
Verständnis zwischen den verschie
denen GeseUschaftsgruppen wird 
unser an sich gutes System der sozia
len Sicherheit nicht bestehen kön
nen. ^ » 
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B e r u f l i c h e A H I - V o r s o r g e 

Die neuen Bundesgesetze 
i'ber die Freizügigkeit und über 
( ie Wohneigentumsförderung 

Nach längeren Vorarbeiten^ haben die eidgenössischen Räte 
am 17. Dezember 1993 diese beiden Gesetze verabschiedet; 
die Referendumsfrist läuf t bis zum 28. März. 1994^. Die zwei 
Erlasse haben gewisse Gemeinsamkeiten und Zusammen
hänge, weshalb sie im Pariament auch wei tgehend parallel be
handelt wurden. (0 

gen der praktischen Anwendung der 
gesetzlichen Regelung beantworten 
müssen. Die Teilnahme von Fach
leuten aus der Praxis der beruflichen 
Vorsorge in den betreffenden Ar
beitsgruppen gibt Gewähr dafür, 
dass praxisnahe Lösungen gefunden 
werden. 

Der Vollzug des Freizügigkeits
gesetzes ist übrigens auf den I.Ja
nuar 1994 vom Eidgenössischen Ju
stiz- und Polizeidepartement (Bun
desamt für Justiz) auf das Eidgenös
sische Departement des Innern 
(Bundesamt für Sozialversicherung) 
übertragen worden. 

VON DR. WERNER NUSSBAUM, CHEF DER A B T E I L U N G 
BERUFLICHE VORSORGE I M BSV 

Das Gemeinsame des Freizügig
keitsgesetzes und der Regelung über 
die Wohneigentumsförderung ist 
vor allem der materieUe Gehalt und 
die Verstärkung der DisponibiUtät 
der beruflichen Vorsorge im Inter
esse der Versicherten. Für deren 
selbst benutztes Wohneigentum ist 
nun verfügbar, was von ihrer Vorsor
geeinrichtung nach dem Freizügig
keitsgesetz geschuldet wäre, wenn 
sie im Zeitpunkt der Geltendma
chung des Anspruchs auf Vorbezug 
oder Verpfändung daraus austreten 
würden.^ 

Beide Gesetze betreffen die ge
samte berufliche Vorsorge und nicht 
nur das ObUgatorium. Einbezogen 
sind sämtliche Vorsorgeeinrichtun
gen, also sowohl die im Register für 
die berufliche Vorsorge eingetra
genen wie auch die nicht eingetra
genen Institutionen. Rein formeU 
betrachtet, handelt es sich beim 
Freizügigkeitsgesetz um ein selb
ständiges Bundesgesetz, während 
der Eriass über die Wohneigentums
förderung ein transitorisches Gesetz 
ist, dessen Bestimmungen in andere 

1 S. z.B. CHSS 1/1993 S.21 und 2/1993 S.20 
2 Bundesblau Nr. 51 vora 28.Dezeraber 1993, 
S. 666 ff. 
3 Eine Ausnahme besteht dann, wenn der Ver
sicherte im Zeitpunkt der Geltendmachung 
des Vorbezugs bzw. der Verpfändung das 
50. Altersjahr bereits überschritten hat. In die
sem Fall hat er entweder seinen Anspruch im 
Alter 50 oder die Hälfte des Freizügigkeits
anspruchs zugute. 

Bundesgesetze, für den obUgatori
schen Bereich in das Bundesgesetz 
über die berufliche Vorsorge (BVG) 
und für den ausserobUgatorischen 
Teil in das ObUgationenrecht (OR), 
integriert werden. 

Vorbereitung der Durchführung 
Beide Gesetze bedürfen für ihre An
wendung in der Praxis der entspre
chenden Ausführungsvorschriften: 
• Für die Freizügigkeitsgesetzge
bung muss die Verordnung über die 
Erhaltung des Vorsorgeschutzes und 
die Freizügigkeit vom 12. November 
1986 überarbeitet werden. 
• Hinsichtlich der Wohneigentums
förderung ist die Verordnung vom 
S.Mai 1986 über die Wohneigen
tumsförderung mit den Mitteln der 
beruflichen Vorsorge entsprechend 
zu ändern. 

Die zuständigen Arbeitsgruppen 
haben zusammen mit dem Bundes
amt für Sozialversicherung bis Mitte 
1994 die Vorarbeiten abzuschlies
sen, damit der Bundesrat diese Ver
ordnungen im Sommer 1994 verab
schieden kann. Da das Inkrafttreten 
der beiden Gesetze und ihrer Ver
ordnungen auf den I.Januar 1995 
vorgesehen ist, besteht für die Vor
sorgeeinrichtungen nur relativ we
nig Zeit für die Einführung und 
Umsetzung dieser neuen Gesetzes
bestimmungen. 

Die Verordnungen über die Frei
zügigkeit und über die Wohneigen
tumsförderung werden wichtige Fra-

> 

Wahlmöglichkeit der 
Versicherten 
Die Gesetze über die Freizügigkeit 
und über die Wohneigentumsförde
rung werden die Pensionskassen
landschaft Schweiz mehr oder weni
ger stark beeinflussen. Das Vorsor
gesystem wird jedenfalls damit noch 
vermehrt auf den einzelnen Versi
cherten zugeschnitten und für ihn 
transparenter gemacht. Vor allem 
die Regelung über die Wohneigen
tumsförderung wird ihm stärker als 
bis anhin bewusst machen, dass er 
das System der beruflichen Vorsorge 
aktiv mitgestalten kann, da er be
reits weit vor dem Vorsorgefall ent
scheiden darf, wann, in welchem 
Umfang und für welchen konkreten 
Zweck er die Mittel der beruflichen 
Vorsorge verwenden will, ob für den 
Erwerb von Wohneigentum, für die 
Amortisation von Hypothekardarle
hen oder für die Finanzierung von 
Genossenschaftsanteilscheinen und 
dergleichen. Diese Wahlmöglichkeit 
der Versicherten dürfte für die be
rufliche Vorsorge insofern positive 
Wirkungen zeitigen, als die Versi
cherten die Nützlichkeit und den 
Zweck des Systems noch besser 
erkennen können. Der Gesetzgeber 
schenkt mit dieser Regelung den 
Versicherten ein grosses Mass an 
Vertrauen, dass sie ihre Entschei
dungen verantwortungsbewusst für 
ihre und ihrer Angehörigen Vorsor
ge treffen. Die Versicherten müssen 
aUerdings - um die richtige Ent
scheidung treffen zu können - über 
die Tragweite ihres Entscheides 
punkto Auswirkungen auf die geld-
mässigen Leistungen der Pensions
kasse im Vorsorgefall sowie über 
ihre steuerUche Belastung bzw. Vor-
teUe klar informiert werden. Darin 
liegt eine besonders wichtige Aufga-
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Tabelle 1: Für Wohneigentum zur Verfügung stehendes Kapital 
(BVG und ausserobligatorische Vorsorge) 
Eintrittsalter 25 

Alter bei Vorhanilenes Kapital (in Fr.) bei einem Jahreseinkommen von Fr....) 
Vorbezug Beitrags
oder Pfändung jabre 

Männer Frauen Vorbezug Beitrags
oder Pfändung jabre 64800 100000 120000 64800 100000 120000 
26 1 3024 5488 6888 .1024 5488 6888 
27 2 > 7344 13328 16728 7344 13328 16728 
28 3 12096 21952 27552 12096 21952 27552 
29 4 16416 29792 37392 16416 29792 37 392 
30 5 21168 38416 48216 21168 38416 48216 
31 6 25920 47040 59040 25920 47040 59040 
32 7 30240 54880 68880 30240 54880 68880 
33 8 35424 64288 80688 35424 64288 80688 
34 9 40176 72912 91512 40176 72912 91512 
35 10 44928 81536 102336 44928 81536 102336 
36 11 50112 90944 114144 50112 90 944 114144 
37 12 54864 99568 124968 54864 99568 124968 
38 13 60048 108976 136776 60048 108976 136776 
39 14 64800 117600 147600 64800 117600 147600 
40 15 69984 127008 159408 69984 127008 159408 
41 16 75168 136416 171216 75168 136416 171216 
42 17 79920 145040 182040 79920 145040 182040 
43 18 85104 154448 193848 85968 156016 195 816 
44 19 90288 163856 205656 94608 171696 215496 
45 20 95472 173264 217464 103248 187376 235176 
46 21 98496 178752 224352 112752 204624 256824 
47 22 103248 187376 235176 122688 222656 279456 
48 23 I I I 888 203056 254856 133 056 241472 303072 
49 24 120960 219520 275520 144288 261856 328656 
50 25 130896 237552 298152 155 952 283024 355224 
51 26 140832 255584 320784 168480 305760 383760 
52 27 135648 246176 308976 162000 294000 369000 
53 28 130032 235984 296184 155520 282240 354240 
54 29 125280 227360 285360 149472 271264 340464 
55 30 120528 218736 274536 143856 261072 327672 
56 31 115776 210112 263712 138240 250880 314880 
57 32 111456 202272 253872 133056 241472 303072 
58 33 113184 205408 257808 138240 250880 314880 
59 34 120528 218736 274536 147744 268128 336528 
60 35 127872 232064 291264 158112 286944 360144 
61 36 136080 246960 309960 169776 308112 386712 
62 37 144288 261856 328656 182304 330848 415248 
63 38 1.53360 278320 349320 
64 39 163296 296352 371 952 
65 40 174528 316736 397536 

be der Pensionskassen und der zu
ständigen Berater. 

Einen grundsätzlichen Mangel 
kann die Gesetzgebung über die 
Wohneigentumsförderung allerdings 
nicht beheben, nämlich die Tatsache, 
dass die jüngeren Versicherten, weU 
sie in der Regel erst einen kleinen 
Anspruch auf Freizügigkeitsleistung 
aufweisen, für die Wohneigentums
förderung entsprechend wenig Un
terstützung seitens ihrer Pensions
kasse finden können. Deshalb ist es 
u.U. sinnvoU, wenn die Vorsorge
einrichtungen ihnen hypothekarisch 
gesicherte Darlehen gewähren, die 
durch den fortlaufend anwachsen
den Anspruch auf Freizügigkeits
leistung amortisiert werden können. 

Information für die Einführung 
dieser Gesetze 
Um den Vorsorgeeinrichtungen die 
Einführung dieser Gesetze zu er
leichtern, wird das BSV nach der 
Verabschiedung der Verordnungen 
durch den Bundesrat eine Informa
tionsveranstaltung mit den betroffe
nen Kreisen durchführen. 

Die CHSS wird auf diese beiden 
Gesetze ebenfaUs zurückkommen, 
sobald die VoUzugsbestimmungen 
vorliegen. Vorderhand beschränken 
wir uns auf eine Zusammenfassung 
der wesentlichen Punkte der beiden 
Gesetze (s. Kasten) sowie die Wie
dergabe des Wortlauts der Gesetzes-
noveUen. 

Was bringt 
das Wohneigentums-
förderungsgesetz ? 

• Die Regelung gilt für die ge
samte berufliche Vorsorge. 

• Der Anspruch auf Freizügig
keit kann für das selbstbenutz
te Wohneigentum Vorbezogen 
werden. 

• Dieser Anspruch kann auch 
für die Finanzierung von Ge
nossenschaftsanteilscheinen 
und dergleichen verwendet 
werden. 

• Der Anspruch auf Freizügig
keitsleistung sowie die künf
tige Vorsorgeleistung kann für 
das Wohneigentum der Versi
cherten verpfändet werden. 

• Der für die Wohneigentums
förderung zur Verfügung ste
hende Betrag wird auf die 
Freizügigkeitsleistung im A l 
ter 50 der versicherten Person 
oder - wenn diese bereits das 
50. Altersjahr zurückgelegt hat 
- auf die Hälfte der Freizügig
keitsleistung begrenzt (vgl. Ta
beUe 1). 

• Bei einem Vorbezug der Frei
zügigkeitsleistung ist unmittel
bar die entsprechende Steuer 
zu bezahlen. 

• Bei Rückzahlung des Vorbe
zugs an eine Einrichtung der 
beruflichen Vorsorge wird die 
seinerzeit bezahlte Steuer 
zurückerstattet. 

Bei Veräusserung des Wohn
eigentums vor Eintritt des 
Vorsorgefalles ist der vorbe
zogene Betrag einer Einrich
tung der beruflichen Vorsorge 
zurückzubezahlen. Erst dann 
kann grundbuchlich das Eigen
tum auf den Erwerber übertra
gen werden. 

Der Vorsorgezweck wird durch 
eine im Grundbuch angemerk
te gesetzUche Verfügungsbe
schränkungbzw, durch die Hin
terlegung der genossenschaft
lichen Anteilscheine gesichert. 

Die Rente oder die Kapital
leistung wird im VorsorgefaU 
im Umfang des vorbezogenen 
Betrages bzw. des verwerte
ten Pfandes gekürzt (vgl. Ta
belle 2). 
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Die wichtigsten Punkte 
des Freizügigkeitsgesetzes 

• Die Regelung gUt für die gesamte berufli
che Vorsorge. 

• Beim Wechsel des Arbeitgebers und der 
Vorsorgeeinrichtung erleidet der Versi
cherte in der Regel keinen Verlust mehr, 
soweit die Vorsorge zu gleichen Bedingun
gen bezüglich Lohn, versicherter Leistun
gen und Finanzierangsart der neuen Ein
richtung weitergeführt wird. 

• Das Abtretungsverbot wird für die Zu
sprechung von Ansprüchen an den an
deren Ehegatten im Falle der Scheidung 
durchbrochen. 

• Bei sparmässig geführten Beitragsprimats
einrichtungen entsprechen die Ansprüche 
der Versicherten dem Sparguthaben. Bei 
versicherungsmässig geführten Beitrags
primatseinrichtungen entsprechen sie dem 
Deckungskapital. 

• Bei Leistungsprimatseinrichtungen ent
sprechen die Ansprüche der Versicherten 
dem Barwert der erworbenen Leistungen. 

• In jedem Fall hat der Versicherte bei Aus
tritt aus der Vorsorgeeinrichtung An
spruch auf die eingebrachten Beträge 
samt Zinsen sowie auf die von ihm er
brachten Beiträge samt einem jährlichen 
Zuschlag (Arbeitgeberbeitrag) von 4 % ab 
dem 20. Altersjahr, höchstens aber von 
100%. 

• Bei Teil- und Gesamtliquidation der Vor
sorgeeinrichtung wird ein entsprechender 
Teil der freien Mittel dem Züger bzw. dem 
Vorsorgewerk mitgegeben. 

• Deckungslücken, die ausschliesslich auf
grund der (richtigen) Anwendung des 
Freizügigkeitsgesetzes entstehen, werden 
im Falle einer Teil- oder Gesamtliquida
tion innerhalb von fünf Jahren seit In
krafttreten des Gesetzes durch den Sicher
heitsfonds gedeckt. In jedem Fall muss 
aber eine aufgrund der Anwendung des 
Freizügigkeitsgesetzes entstandene Dek-
kungslücke zehn Jahre nach Inkrafttreten 
des Gesetzes abgebaut sein. 

• Der Verzugszinssatz bezüglich fälüger 
Freizügigkeitsleistungen sowie der Rah
men für die Bestimmung des technischen 
Zinssatzes werden neu vom Bundesrat 
festgesetzt. 

• Die Regelung über die Barauszahlung der 
Freizügigkeitsleistung an die verheiratete 
Frau bei Aufgabe ihrer Erwerbstätigkeit 
wird aufgehoben. 

Tabelle 2: Auswirkung eines Vorbezuges im höchstmöglichen Aus
mass auf die Höhe der Altersleistung bei Rücktritt im Alter 65/62 
Eintrittsalter 25 

Alter bei 
Vorbezug 
oder Pfändung 

Verbleibende Altersleistung in % der ungekürzten Altersleistung 
Beitragsprimatkasse Leistungsprimatkasse 
Männer Frauen Männer Frauen 

26 99 99 96 97 
27 97 97 . 92 92 
28 96 96 87 88 
29 94 94 83 84 
30 93 93 79 80 
31 92 91 75 77 
32 90 90 72 74 
33 89 88 68 71 
34 87 86 65 68 
35 86 84 63 65 
36 84 81 60 63 
37' 82 79 58 61 
38 80 77 55 59 
39 78 75 54 57 
40 76 73 52 56 
41 74 71 50 54 
42 72 69 49 53 
43 70 66 47 51 
44 68 63 46 49 
45 66 59 45 46 
46 63 56 46 43 
47 60 53 45 41 
48 57 50 43 38 
49 54 47 40 35 
50 51 44 37 32 
51 48 41 35 30 
52 50 43 40 35 
53 52 45 44 40 
54 54 47 48 44 
55 56 49 52 48 
56 57 51 55 52 
57 59 53 58 55 
58 60 55 59 55 
59 61 56 57 54 
60 59 54 56 53 
61 57 52 55 51 
62 55 50 54 50 
63 54 52 
64 52 51 
65 . 50 50 
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F r e i z ü g i g k e i t s g e s e t z 

Bundesgesetz über die 
Freizügigkeit in der 
beruflichen Alters-, 
Hinteriassenen- und 
Invalidenvorsorge 
(Freizügigkeitsgesetz, FZG) 

vom 17. Dezember 1993 
(Ablauf der Referendumsfrist: 28. März 1994) 

Die Bundesversannmiung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft, gestützt auf die Artikel 34""'"" und 64 der Bundes
verfassung, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates 
vom 26. Februar 1992", beschliesst: 

1. Abschnitt: Geltungsbereich 
Art. 1 
' Dieses Gesetz regelt Im Rahmen der beruflichen Alters-, Hin
teriassenen- und Invalidenvorsorge die Ansprüche der Ver
sicherten im Freizügigkeitsfall. 
2 Es ist anwendbar auf alle Vorsorgeverhältnisse, in denen eine 
Vorsorgeeinrichtung des privaten oder des öffentlichen Rechts 
aufgrund ihrer Vorschriften (Reglement) bei Erreichen der 
Altersgrenze, bei Tod oder bei Invalidität (Vorsorgefall) einen 
Anspruch auf Leistungen gewährt. 
^ Es ist sinngemäss anwendbar auf Ruhegehaltsordnungen, 
nach denen die Versicherten im Vorsorgefall Anspruch auf 
Leistungen haben. 

2. Abschnitt: Rechte und Pflichten der Vorsorge
einrichtung bei Austritt von Versicherten 
Art. 2 Austrittsleistung 
' Versicherte, welche die Vorsorgeeinrichtung verlassen, bevor 
ein Vorsorgefall eintritt (Freizügigkeitsfall), haben Anspruch auf 
eine Austrittsleistung. 
^ Die Vorsorgeeinrichtung bestimmt in ihrem Reglement die 
Höhe der Austrittsleistung; diese muss mindestens so hoch 
sein wie die nach den Bestimmungen des 4. Abschnitts be
rechnete Austrittsleistung. 
ä Die Austrittsleistung wird fällig mit dem Austritt aus der Vor
sorgeeinrichtung. Ab diesem Zeitpunkt ist ein Verzugszins zu 
zahlen. 

Art. 3 Übertragung an die neue Vorsorgeeinrichtung 
' Treten Versicherte in eine neue Vorsorgeeinrichtung ein, so 
hat die frühere Vorsorgeeinrichtung die Austrittsleistung an die 
neue zu überweisen. 
2 Muss die frühere Vorsorgeeinrichtung Hinteriassenen- oder 
Invalidenleistungen erbringen, nachdem sie die Austrittslei
stung an die neue Vorsorgeeinrichtung überwiesen hat, so ist 
ihr diese Austrittsleistung soweit zurückzuerstatten, als dies 
zur Auszahlung der Hinteriassenen- oder Invalidenleistungen 
nötig ist. 
' Die Hinteriassenen- und Invalidenleistungen der früheren 
Vorsorgeeinhchtung können gekürzt werden, soweit eine 
Rückerstattung unterbleibt. 

Art. 4 Erhaltung des Vorsorgeschutzes in anderer Form 
' Versicherte, die nicht in eine neue Vorsorgeeinrichtung ein
treten, haben ihrer Vorsorgeeinrichtung mitzuteilen, in welcher 
zulässigen Form sie den Vorsorgeschutz erhalten wollen. 
^ Bleibt diese Mitteilung aus, so hat die Vorsorgeeinrichtung 
spätestens zwei Jahre nach dem Freizügigkeitsfall die Aus
trittsleistung samt Verzugszins der Auffangeinhchtung (Art. 60 
Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, 
Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge, BVG) zu überweisen. 
3 Bei der Ausübung der Aufgabe gemäss Absatz 2 wird die 
Auffangeinrichtung als Freizügigkeitseinrichtung für die Füh
rung von Freizügigkeitskonten tätig. 

Art. 5 Barauszahlung 
' Versicherte können die Barauszahlung der Austrittsleistung 
vertangen, wenn: 

a. sie die Schweiz endgültig vertassen; 
b. sie eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen und der 

obligatortschen beruflichen Vorsorge nicht mehr unter
stehen; oder 

c .die Austrittsleistung weniger als ihr Jahresbeitrag beträgt. 
^ An verheiratete Anspruchsberechtigte ist die Barauszahlung 
nur zulässig, wenn der Ehegatte^ schriftlich zustimmt. 
^ Kann die Zustimmung nicht eingeholt werden oder wird sie 
ohne triftigen Grund verweigert, so kann das Gericht angeru
fen werden. 

Art. 6 Nicht eingebrachte Eintrittsleistung und 
Erhöhungsbeiträge 

' Haben sich Versicherte bei Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung 
verpflichtet, einen Teil der Eintrittsleistung selber zu bezahlen, 
so ist dieser Teil bei der Berechnung der Austrittsleistung 
mitzuberücksichtigen, selbst wenn er nicht oder nur teilweise 
beglichen wurde. Der noch nicht beglichene Teil kann jedoch 
samt Zinsen von der Austrittsleistung abgezogen werden. 
2 Haben Versicherte infolge einer Leistungsverbesserung Er
höhungsbeiträge zu entrichten, so ist die Austrittsleistung auf
grund der verbesserten Leistungen zu berechnen. Die noch 
nicht beglichenen Erhöhungsbeiträge können jedoch von der 
Austrittsleistung abgezogen werden. 

Art. 7 Vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin 
übernommene Eintrittsleistung 

' Hat der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin die Eintritts
leistung von Versicherten ganz oder teilweise übernommen, so 
kann die Vorsorgeeinrichtung den entsprechenden Betrag von 
der Austrittsleistung abziehen. 
^ Der Abzug vermindert sich mit jedem Beitragsjahr um minde
stens einen Zehntel des vom Arbeitgeber oder von der Arbeit
geberin übernommenen Betrags. Der nicht verbrauchte Teil 
fällt an ein Beitragsreservenkonto des Arbeitgebers oder der 
Arbeitgeberin. 

Art. 8 Abrechnung und Information 
' Im Freizügigkeitsfall muss die Vorsorgeeinrichtung den Versi
cherten eine Abrechnung über die Austrittsleistung erstellen. 
Daraus müssen die Berechnung der Austrittsleistung, die 
Höhe des Mindestbetrages (Art. 17) und die Höhe des Alters
guthabens (Art. 15 BVG) ersichtlich sein. 
^ Die Vorsorgeeinrichtung muss die Versicherten auf alle ge
setzlich und reglementarisch vorgesehenen Möglichkeiten der 
Erhaltung des Vorsorgeschutzes hinweisen; namentlich hat sie 
die Versicherten darauf aufmerksam zu machen, wie diese den 
Vorsorgeschutz für den Todes- und Invaliditätsfall beibehalten 
können. 

1 BBI 1992 III 533. 

2 Da es sich um einen feststehenden Rechtsbegriff handelt, der sich auf 
Personen beider Geschlechter bezieht (im Gegensatz zu den Ausdrücken 
«Ehemann» und «Ehefrau»), wird dem Grundsatz der sprachlichen Gleich
behandlung nicht Rechnung getragen. 
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3. Abschnitt: Rechte und Pflichten der Vorsorge
einrichtung bei Eintritt der Versicherten 
Art 9 Aufnahme in die reglementarischen Leistungen 
' Die Vorsorgeeinrichtung muss den eintretenden Versicherten 
ermöglichen, ihren Vorsorgeschutz aufrechtzuerhalten und 
weiter aufzubauen, und ihnen die mitgebrachten Austritts
leistungen gutschreiben. 
' Hält die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen in einem Lei
stungsplan fest, so hat sie den Versicherten zu ermöglichen, 
sich bis zu ihren vollen reglementarischen Leistungen einzu
kaufen. 
' Bei der Bemessung ihrer Leistungen darf die Vorsorgeein
richtung nicht unterscheiden, ob die Leistungen auf Beiträge 
oder auf Eintrittsleistungen zurückzuführen sind. 

Art. 10 Bemessung und Fälligkeit der Eintrittsleistung 
' Die Vorsorgeeinhchtung bestimmt in ihrem Reglement die 
Höhe der Eintrittsleistung. Diese darf den höheren der Beträge 
nicht übersteigen, der aus dem Vergleich zwischen ihrer Aus
trittsleistung nach Artikel 15 und 16 und derjenigen nach ihrer 
Tabelle, die Artikel 17 sinngemäss darstellt, resultiert. 
2 Die Eintrittsleistung wird fällig mit dem Eintritt in die Vor
sorgeeinrichtung. Ab diesem Zeitpunkt ist ein Verzugszins zu 
zahlen. 
^ Die Amortisation und Verzinsung jenes Teils der Eintritts
leistung, der durch die Austrittsleistung der früheren Vorsorge
einrichlung nicht gedeckt ist und der auch nicht sofort bezahlt 
wird, richtet sich nach den reglementarischen Bestimmungen 
oder einer Vereinbarung zwischen der versicherten Person 
und der Vorsorgeeinrichtung. 

Art 11 Recht auf Einsicht und Einforderung 
' Die Versicherten haben der Vorsorgeeinrichtung Einsicht in 
die Abrechnungen über die Austrittsleistung aus dem früheren 
Vorsorgeverhältnis zu gewähren. 
^ Die Vorsorgeeinrichtung kann die Austrittsleistung aus dem 
früheren Vorsorgeverhältnis für Rechnung der Versicherten 
einfordern. 

Art 12 Vorsorgeschutz 
' Mit dem Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung sind die Versicher
ten zu den Leistungen versichert, die ihnen nach dem Regle
ment aufgrund der einzubringenden Eintrittsleistung zustehen. 
^ Haben sich Versicherte bei Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung 
verpflichtet, einen Teil der Eintrittsleistung selber zu bezahlen, 
untj haben sie diesen Teil bei Eintritt eines Vorsorgefalls nicht 
oder nur teilweise beglichen, so stehen ihnen die reglementa
rischen Leistungen gleichwohl zu. Der noch nicht bezahlte 
Teil kann jedoch samt Zinsen von den Leistungen abgezogen 
werden. 

Art. 13 Nicht verwendete Austrittsleistung 
' Verbleibt ein Teil der eingebrachten Austrittsleistung, nach
dem sich die Versicherten in die vollen reglementarischen Lei
stungen eingekauft haben, so können sie damit den Vorsorge
schutz in einer anderen zulässigen Form erhalten. 
2 Die Versicherten können mit dem verbleibenden Teil der 
eingebrachten Austrittsleistung auch künftige reglementarisch 
höhere Leistungen erwerben. Die Vorsorgeeinrichtung hat 
jähriich darüber abzurechnen. 

Art. 14 Gesundheitliche Vorbehalte 
' Der Vorsorgeschutz, der mit den eingebrachten Austrttts-
leistungen erworben wird, darf nicht durch einen neuen ge
sundheitlichen Vorbehalt geschmälert werden. 
2 Die bei der früheren Vorsorgeeinrichtung abgelaufene Zeit 
eines Vorbehalts ist auf die neue Vorbehaltsdauer anzurech
nen. Für die Versicherten günstigere Bedingungen der neuen 
Vorsorgeeinrichtung gehen vor. 

4. Abschnitt: Berechnung der Austrittsleistung 
Art. 15 Ansprüche im Beitragsprimat 
' Bei Spareinrichtungen entsprechen die Ansprüche der Versi
cherten dem Sparguthaben; bei versicherungsmässig geführ
ten Beitragsprimatkassen entsprechen sie dem Deckungs
kapital. 
^ Das Sparguthaben ist die Summe aller im Hinblick auf Alters
leistungen gutgeschriebenen Beiträge des Arbeitgebers oder 
der Arbeitgeberin und der versicherten Person sowie der son
stigen Einlagen; sämtliche Zinsen sind zu berücksichtigen. 
^ Das Deckungskapital ist nach anerkannten Regeln der Ver
sicherungsmathematik im Anwartschaftsdeckungsverfahren 
gemäss dem Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener 
Kasse zu berechnen. 
" Beiträge für Sondermassnahmen und Solidaritätsleistungen 
sind zu berücksichtigen, wenn sie das persönliche Spargut
haben oder das Deckungskapital erhöht haben. 

Art. 16 Ansprüche im Leistungsprimat 
' Bei Vorsorgeeinrichtungen im Leistungsprimat entsprechen 
die Ansprüche der Versicherten dem Barwert der erworbenen 
Leistungen. 
2 Die erworbenen Leistungen werden wie folgt berechnet: 

versicherte Leistungen x 
anrechenbare Versicherungsdauer 

mögliche Versicherungsdauer 
^ Die versicherten Leistungen sind im Reglement niedergelegt. 
Sie bestimmen sich aufgrund der möglichen Versicherungs
dauer Temporäre Leistungen gemäss Artikel 17 Absatz 2 
können bei der Barwertbestimmung weggelassen werden, 
wenn sie nicht nach dem Deckungskapitalverfahren finanziert 
werden. 
" Die anrechenbare Versicherungsdauer setzt sich zusammen 
aus der Beitragsdauer und der eingekauften Versicherungs
dauer. Sie beginnt frühestens mit der Leistung von Beiträgen 
an die Altersvorsorge. 
^ Die mögliche Versicherungsdauer beginnt zur gleichen Zeit 
wie die anrechenbare Versicherungsdauer und endet mit der 
ordentlichen reglementarischen Altersgrenze. 
^ Der Barwert ist nach anerkannten Regeln der Versicherungs
mathematik zu ermitteln. Die Barwerte sind im Reglement 
tabellarisch darzustellen. 

Art. 17 Mindestbetrag bei Austritt aus der Vorsorge
einrichtung 

' Bei Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung hat die versicherte 
Person zumindest Anspruch auf die eingebrachten Eintritts
leistungen samt Zinsen sowie auf die von ihr während der 
Beitragsdauer geleisteten Beiträge samt einem Zuschlag von 
4 Prozent pro Altersjahr ab dem 20. Altersjahr, höchstens aber 
von 100 Prozent. Das Alter ergibt sich aus der Differenz zwi
schen dem Kalenderjahr und dem Geburtsjahr 
2 Aufwendungen zur Deckung von Leistungen können von den 
Beiträgen der versicherten Person nur abgezogen werden, 
wenn das Reglement den Abzug in Beitragsprozenten festlegt 
und wenn mit den Aufwendungen finanziert wurden: 

a. Ansprüche auf Invalidenleistungen bis zum Erreichen der 
ordentlichen Altersgrenze; 

b. Ansprüche auf Hinteriassenenleistungen, die vor Erreichen 
der ordentlichen Altersgrenze entstehen; 

c. Ansprüche auf Überbrückungsrenten bis zum Erreichen 
der ordentlichen Altersgrenze. Der Bundesrat setzt die 
näheren Bedingungen für diese Abzugsmöglichkeit fest. 

^ Sofern das Reglement diesen Abzug in Beitragsprozenten 
vorsieht, können auch Aufwendungen zur Deckung von Son
dermassnahmen im Sinne von Artikel 70 des Bundesgesetzes 
vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinteriassenen-
und Invalidenvorsorge von den Beiträgen der versicherten 
Person abgezogen werden. 
'' Aufwendungen zur Deckung von Leistungen nach Absatz 2 
und von Sondermassnahmen nach Absatz 3 können nur dann 
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von den Beiträgen der versicherten Person abgezogen wer
den, wenn der dafür nicht verwendete Teil der Beiträge ver
zinst wird. 
5 Von den gesamten reglementarischen Beiträgen, die der 
Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin und der Arbeitnehmer oder 
die Arbeitnehmerin leisten, ist mindestens ein Drittel als Arbeit
nehmerbeitrag zu betrachten. 

Art. 18 Gewährleistung der obligatorischen Vorsorge 
Registrierte Vorsorgeeinrichtungen haben den austretenden 
Versicherten mindestens das Altersguthaben nach Artikel 15 
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche 
Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge mitzugeben. 

Art. 19 Versicherungstechnischer Fehlbetrag 
Vorsorgeeinrichtungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaf
ten, die mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz 
der Bilanzierung in geschlossener Kasse abweichen, dürfen 
bei der Berechnung von Austrittsleistungen versicherungs
technische Fehlbeträge nicht berücksichtigen. Andere Vorsor
geeinrichtungen dürfen versicherungstechnische Fehlbeträge 
nur bei Teil- oder bei Gesmatliquidation abziehen (Art. 23 
Abs. 3). 

5. Abschnitt: Erhaltung des Vorsorgeschutzes 
in besonderen Fällen 
Art. 20 Änderung des Beschäftigungsgrades 
' Ändern Versicherte ihren Beschäftigungsgrad für die Dauer 
von mindestens sechs Monaten, so hat die Vorsorgeeinrich
tung wie im Freizügigkeitsfall abzurechnen. 
2 Sieht das Reglement eine für die Versicherten mindestens 
ebenso günstige Regelung oder die Berücksichtigung des 
durchschnittlichen Beschäftigungsgrades vor, so kann eine 
Abrechnung unterbleiben. 

Art. 21 Wechsel innerhalb der Vorsorgeeinrichtung 
' Sind zwei Arbeitgeber' der gleichen Vorsorgeeinrichtung an
geschlossen und wechselt die versicherte Person vom einen 
zum anderen, so ist wie im Freizügigkeitsfall abzurechnen, 
sofem die versicherte Person das Vorsorgewerk oder den 
Vorsorgeplan wechselt. 
2 Sieht das Reglement eine für die versicherte Person minde
stens ebenso günstige Regelung vor, so kann eine Abrech
nung unterbleiben. 

Art. 22 Ehescheidung 
' Bei Ehescheidung kann das Gericht bestimmen, dass ein Teil 
der Austrittsleistung, die ein Ehegatte^ während der Dauer der 
Ehe erworben hat, an die Vorsorgeeinrichtung des andern 
übertragen und auf scheidungsrechtliche Ansprüche, welche 
die Vorsorge sicherstellen, angerechnet wird. 
' Das Gericht teilt der Vorsorgeeinrichtung den zu übertragen
den Betrag mit den nötigen Angaben über die Erhaltung des 
Vorsorgeschutzes von Amtes wegen mit; für die Übertragung 
sind die Artikel 3 bis 5 sinngemäss anwendbar 
^ Die Vorsorgeeinrichtung hat dem verpflichteten Ehegatten 
die Möglichkeit zu gewähren, sich im Rahmen der über
tragenen Austrittsleistung wieder einzukaufen. Die Bestim
mungen über den Eintritt in die neue Vorsorgeeinrichtung fin
den Anwendung. 

Art. 23 Teil- oder Gesamtliquidation 
' Bei einer Teil- oder Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrich
tung besteht neben dem Anspruch auf die Austrittsleistung ein 
individueller oder ein kollektiver Anspruch auf freie Mittel. Die 
Aufsichtsbehörde entscheidet darüber, ob die Voraussetzun
gen für eine Teil- oder Gesamtliquidation erfüllt sind. Sie ge
nehmigt den Verteilungsplan. 
^ Die freien Mittel sind aufgrund des Vermögens, das zu Ver-
äusserungswerten einzusetzen ist, zu berechnen. 

3 Vorsorgeeinrichtungen, die sich an den Grundsatz der Bilan
zierung in geschlossener Kasse halten müssen, dürfen ver
sicherungstechnische Fehlbeträge anteilsmässig abziehen, 
sofern dadurch nicht das Altersguthaben (Art. 18) geschmälert 
wird. 
" Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sind vermu
tungsweise erfüllt, wenn: 

a. eine erhebliche Verminderung der Belegschaft erfolgt; 
b. eine Unternehmung restrukturiert wird; 
c. ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin den Anschluss

vertrag mit einer Vorsorgeeinrichtung auflöst und diese 
Einrichtung nach der Auflösung weiterbesteht. 

6. Abschnitt: information der Versicherten 
Art. 24 
Die Vorsorgeeinrichtung hat den Versicherten auf Wunsch, 
aber mindestens alle drei Jahre die reglementarische Austritts
leistung nach Artikel 2 und das Altersguthaben nach Artikel 15 
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Al
ters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge mitzuteilen. 

7. Abschnitt: Rechtspflege 
Art. 25 
Bei Streitigkeiten gelten die Artikel 73 und 74 des Bundes
gesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinter
iassenen- und Invalidenvorsorge. 

8. Abschnitt: Schlussbestimmungen 
Art. 26 Vollzug 
' Der Bundesrat erlässt die Ausführungsvorschriften und regelt 
die zulässigen Formen der Erhaltung des Vorsorgeschutzes. 
^ Er setzt den Verzugszinssatz fest und bestimmt einen Zins
rahmen für den technischen Zinssatz von mindestens einem 
Prozent. Bei der Bestimmung des Zinsrahmens sind die 
tatsächlich venwendeten technischen Zinssätze zu berück
sichtigen. 

Art. 27 Übergangsbestimmungen 
' Die Eintritts- und die Austrittsleistung berechnen sich nach 
dem Recht, das zum Zeitpunkt des Eintritts in eine Vorsorge
einrichtung beziehungsweise des Austritts aus einer solchen 
gilt. 
^ Die formelle Anpassung der Verträge und Réglemente muss 
spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ab
geschlossen sein. 
^ Versicherungstechnische Fehlbeträge, die sich als Folge die
ses Gesetzes ergeben, müssen spätestens zehn Jahre nach 
dessen Inkrafttreten abgebaut sein. 

Art. 28 Referendum und Inkrafttreten 
' Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
^ Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Anhang: Änderung des bisherigen Rechts 
1. Das Zivilgesetzbuch wird wie folgt geändert: 
Art. 89^'' Abs. 4 
" Das Stiftungsvermögen darf in der Regel in dem den Forde
rungen der Arbeitnphmer gemäss den Artikeln 15-17 des Frei
zügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993 entsprechenden 

1 Da die Verwendung von Paarformen die Lesbarkeit des vorliegenden Ar
tikels erschwert, wird die männliche Personenbezeichnung als Ausdruck ge
wählt, der sich auf Personen beider Geschlechter bezieht. 

2 Da es sich um einen feststehenden Rechtsbegriff handelt, der sich auf 
Personen beider Geschlechter bezieht (im Gegensatz zu den Ausdrücken 
«Ehemann» und «Ehefrau»), wird dem Grundsatz der sprachlichen Gleich
behandlung nicht Rechnung getragen. 
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Verhältnis nicht in einer Forderung gegen den Arbeitgeber be
stehen, es sei denn, sie werde sichergestellt. 

2. Das Obligationenrecht wird wie folgt geändert: 

Art. 331 Randtitel, Abs. 1, 3 und 4 
D. Personalvorsorge 
I. Pflichten des Arbeitgebers 
In Absatz 1 wird der Ausdruck «Personalfürsorge» durch den 
Ausdruck «Personalvorsorge» ersetzt. 
In Absatz 3 wird in der ersten Zeile der Ausdruck «Personalfür
sorgeeinrichtung» durch den Ausdruck «Personalvorsorgeein
richtung» ersetzt; in der fünften Zeile wird der Ausdruck «Per
sonalfürsorgeeinrichtung» durch den Ausdruck «Vorsorgeein
richtung» ersetzt. 
In Absatz 4 wird der Ausdruck «Personalfürsorgeeinrichtung» 
durch den Ausdruck «Vorsorgeeinrichtung» ersetzt. 

Art. 331a 
II. Beginn und Ende des Vorsorgeschutzes 
' Der Vorsorgeschutz beginnt mit dem Tag, an dem das Ar
beitsverhältnis anfängt, und endet an dem Tag, an welchem 
der Arbeitnehmer die Vorsorgeeinrichtung veriässt. 
^ Der Arbeitnehmer geniesst jedoch einen Vorsorgeschutz ge
gen Tod und Invalidität, bis er in ein neues Vorsorgeverhältnis 
eingetreten ist, längstens aber während eines Monats, 
ä Für den nach Beendigung des Vorsorgeverhältnisses ge
währten Vorsorgeschutz kann die Vorsorgeeinrichtung vom 
Arbeitnehmer Risikobeiträge vertangen. 

Art. 331b 
Hl. Abtretung und Verpfändung 
Die Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen kann vor der 
Fälligkeit gültig weder abgetreten noch verpfändet werden. 

Art. 331c 
IV. Gesundheitliche Vorbehalte 
Vorsorgeeinrichtungen dürfen für die Risiken Tod und Invali
dität einen Vorbehalt aus gesundheitlichen Gründen machen. 
Dieser darf höchstens fünf Jahre betragen. 

Art. 361 Abs. 1 
' Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsver
trag darf von den folgenden Vorschriften weder zuungunsten 
des Arbeitgebers noch des Arbeitnehmers abgewichen wer
den: 

Artikel 331 b (Abtretung und Verpfändung von Forderungen auf 
Vorsorgeleistungen) 

Artikel 331c: Aufgehoben 

Art. 10 Abs. 3 erster Satz 
^ Für die Risiken Tod und Invalidität bleibt der Arbeitnehmer 
während eines Monats nach Auflösung des Vorsorgeverhält
nisses bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung versichert.... 

Art. 15 Abs. 1 Bst. b 
' Das Altersguthaben besteht aus: 

b. den Altersguthaben samt Zinsen, die von den vorherge
henden Einrichtungen überwiesen und, dem Versicherten 
gutgeschrieben worden sind. 

Art. 27 
Für die Freizügigkeitsleistung gilt das Freizügigkeitsgesetz 
vom 17. Dezember 1993. 

Art. 28-30 
Aufgehoben 

Art. 56 Abs. 1 Bst. c und d 
' Der Sicherheitsfonds: 

c. entschädigt die Auffangeinrichtung für die Kosten, die ihr 
aufgrund ihrer Tätigkeit nach Artikel 4 Absatz 2 des Frei-

, zügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993 entstehen 
und nicht anderweitig abgegolten werden; 

d. schliesst den Vorsorgeeinrichtungen im Falle einer Teil
oder Gesamtliquidation, die innerhalb von fünf Jahren seit 
Inkrafttreten des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezem
ber 1993 erfolgt, eine durch die Anwendung dieses Geset
zes entstandene Deckungslücke. 

Art. 59 Abs. 2 
2 Die dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 1993 unter
stellten Vorsorgeeinrichtungen finanzieren zudem die vom 
Sicherheitsfonds gemäss Artikel 56 Absatz 1 Buchstaben c 
und d zu erbringenden Leistungen. 

Art 60 Abs. 5 
^ Die Auffangeinrichtung führt Freizügigkeitskonten gemäss 
Artikel 4 Absatz 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezem
ber 1993. Sie führt darüber eine besondere Rechnung. 

Art. 70 Abs. 3 
^ Beiträge, die nicht der Erhöhung der Altersgutschriften die
nen, sind zur Deckung von Risiken zu verwenden. 

Art. 72 Abs. 3 
^ Der Sicherheitsfonds trägt nach Artikel 56 Absatz 1 Buchsta
be c des vorliegenden Gesetzes jene Kosten, die der Auffang
einrichtung aufgrund ihrer Tätigkeit nach Artikel 4 Absatz 2 des 
Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993 entstehen 
und die nicht anderweitig abgegolten werden. 

Art. 362 Abs. 1 
' Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsver
trag darf von den folgenden Vorschriften zuungunsten des Ar
beitnehmers nicht abgewichen werden: 

Artikel 331a (Beginn und Ende des Vorsorgeschutzes) 
Artikel 331b: Aufgehoben 

3. Das Bundesgestz vom 25. Juni 1982 über die berufliche 
Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge wird wie 
folgt geändert: 

Arf. 5 Abs. 2 zwe/fer Satz 
2 ...Es gilt bezüglich der Artikel 56 Absatz 1 Buchstaben c und d 
und 59 Absatz 2 auch für die dem Freizügigkeitsgesetz vom 
17. Dezember 1993 (FZG) unterstellten Vorsorgeeinrichtungen. 
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Bundesgesetz über die 
Wohneigentumsförderung 
mit Mitteln der 
beruflichen Vorsorge 
(Teilrevision des Bundesgesetzes über die berufliche 
Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge sowie 
des Obligationenrechts) 
vom 17. Dezember 1993 
(Ablauf der Referendumsfrist: 28. März 7994) 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 
19. August 1992, beschliesst: 

Das Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche 
Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge wird wie folgt 
geändert: 

Gliederungstitel vor Art. 27 

4. Kapitel: Freizügigkeitsleistung und Wohneigentums
förderung 
1. Abschnitt: Freizügigkeitsleistung 
2. Abschnitt: Wohneigentumsförderung 
Art. 30a Begriff 
Als Vorsorgeeinrichtung im Sinne dieses Abschnittes gelten 
alle Einrichtungen, die im Register für die bemfliche Vorsorge 
eingetragen sind oder die den Vorsorgeschutz nach Artikel 29 
dieses Gesetzes und nach Artikel 1 des Freizügigkeitsgeset
zes vom 17. Dezember 1993 in anderer Form erhalten. 

Art. 30b Verpfändung 
Der Versicherte kann den Anspruch auf Vorsorgeleistungen 
oder einen Betrag bis zur Höhe seiner Freizügigkeitsleistung 
nach Artikel 331 d des Obligationenrechts verpfänden. 

Art. 30c Vorbezug 
' Der Versicherte kann bis drei Jahre vor Entstehung des An
spruchs auf Altersleistungen von seiner Vorsorgeeinrichtung 
einen Betrag für Wohneigentum zum eigenen Bedarf geltend 
machen. 
2 Versicherte dürfen bis zum 50. Altersjahr einen Betrag bis zur 
Höhe der Freizügigkeitsleistung beziehen. Versicherte, die das 
50. Altersjahr überschritten haben, dürfen höchstens die Frei
zügigkeitsleistung, auf die sie im 50. Altersjahr Anspruch ge
habt hätten, oder die Hälfte der Freizügigkeitsleistung im Zeit
punkt des Bezuges in Anspruch nehmen. 
2 Der Versicherte kann diesen Betrag auch für den Erwerb von 
Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher 
Beteiligungen verwenden, wenn er eine dadurch mittinanzierte 
Wohnung selbst benutzt. 

Mit dem Bezug wird gleichzeitig der Anspruch auf Vorsorge
leistungen entpsrechend den jeweiligen Vorsorgereglementen 
und den technischen Grundlagen der Vorsorgeeinrichtung 
gekürzt. Um eine Einbusse des Vorsorgeschutzes durch eine 
Leistungskürzung bei Tod oder Invalidität zu vermeiden, bietet 
die Vorsorgeeinrichtung eine Zusatzversicherung an oder ver
mittelt eine solche. 

^ Ist der Versicherte verheiratet, so ist der Bezug nur zulässig, 
wenn sein Ehegatte schriftlich zustimmt. Kann er die Zustim
mung nicht einholen oder wird sie ihm verweigert, so kann er 
das Gericht anrufen. 
^ Der Vorbezug gilt im Scheidungsfall als Freizügigkeits
leistung und wird vom Gericht nach Artikel 22 des Frei
zügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993 beurteilt. 
^ Wird durch den Vorbezug oder die Verpfändung die Liquidität 
der Vorsorgeeinrichtung in Frage gestellt, so kann diese die Er
ledigung der entsprechenden Gesuche aufschieben. Sie legt 
in ihrem Reglement eine Prioritätenordnung für das Aufschie
ben dieser Vorbezüge beziehungsweise Verpfändungen fest. 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Art. 30d Rückzahlung 
' Der bezogene Betrag muss vom Versicherten oder von sei
nen Erben an die Vorsorgeeinrichtung zurückbezahlt werden, 
wenn: 

a. das Wohneigentum veräussert wird; 
b. Rechte an diesem Wohneigentum eingeräumt werden, die 

wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommen; oder 
c. beim Tod des Versicherten keine Vorsorgeleistung fällig 

wird. 
2 Der Versicherte kann im übrigen den bezogenen Betrag unter 
Beachtung der Bedingungen von Absatz 3 jederzeit zurück
bezahlen. 
^ Die Rückzahlung ist zulässig bis: 

a. drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistun
gen; 

b. zum Eintritt eines anderen Vorsorgefalls; oder 
c. zur Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung. 

" Will der Versicherte den aus einer Veräusserung des Wohn
eigentums erzielten Eriös im Umfang des Vorbezugs innerhalb 
von zwei Jahren wiederum für sein Wohneigentum einsetzen, 
so kann er diesen Betrag auf eine Freizügigkeitseinrichtung 
überweisen. 
^ Bei Veräusserung des Wohneigentums beschränkt sich die 
Rückzahlungspflicht auf den Eriös. Als Eriös gilt der Verkaufs
preis abzüglich der hypothekarisch gesicherten Schulden so
wie der dem Verkäufer vom Gesetz auferlegten Abgaben. 
^ Die Vorsorgeeinrichtung räumt dem Versicherten im Falle der 
Rückzahlung einen entsprechend höheren Leistungsanspruch 
gemäss ihrem Reglement ein. 

Art. 30e Sicherung des Vorsorgezwecks 
' Der Versicherte oder seine Erben dürfen das Wohneigentum 
nur unter Vorbehalt von Artikel 30d veräussern. Als Veräusse
rung gilt auch die Einräumung von Rechten, die wirtschaftlich 
einer Veräusserung gleichkommen. Nicht als Veräusserung gilt 
hingegen die Übertragung des Wohneigentums an einen vor
sorgerechtlich Begünstigten. Dieser unterliegt aber derselben 
Veräusserungsbeschränkung wie der Versicherte. 
2 Die Veräusserungsbeschränkung nach Absatz 1 ist im 
Grundbuch anzumerken. Die Vorsorgeeinrichtung hat die An-
merkung dem Grundbuchamt gleichzeitig mit der Auszahlung 
des Vorbezugs beziehungsweise mit der Pfandverwertung des 
Vorsorgeguthabens anzumelden, 
ä Die Anmerkung darf gelöscht werden: 

a. drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistun
gen; 

b. nach Eintritt eines anderen Vorsorgefalles; 
c. bei Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung; oder 
d. wenn nachgewiesen wird, dass der in das Wohneigentum 

investierte Betrag gemäss Artikel 30d an die Vorsorge
einrichtung des Versicherten oder auf eine Freizügigkeits
einrichtung überwiesen worden ist. 

" Erwirbt der Versicherte mit dem Vorbezug Anteilscheine einer 
Wohnbaugenossenschaft oder ähnliche Beteiligungen, so hat 
er diese zur Sicherstellung des Vorsorgezwecks zu hinterlegen. 
= Der Versicherte mit Wohnsitz im Ausland hat vor der Aus
zahlung des Vorbezugs beziehungsweise vor der Verpfändung 
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des Vorsorgeguthabens nachzuweisen, dass er die Mittel der 
beruflichen Vorsorge für sein Wohneigentum verwendet. 
^ Die Pflicht und das Recht zur Rückzahlung bestehen bis drei 
Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen, bis 
zum Eintrttt eines anderen Vorsorgefalles oder bis zur Bar
auszahlung. 

Art. 30f Ausführungsbestimmungen 
Der Bundesrat bestimmt: 

a. die zulässigen Verwendungszwecke und den Begriff 
«Wohneigentum zum eigenen Bedarf» (Art. 30c Abs. 1); 

b. welche Vorausseztungen beim Erwerb von Anteilscheinen 
einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteiligun
gen zu erfüllen sind (Art. 30c Abs. 3); 

c. den Mindestbetrag für den Bezug (Art. 30c Abs. 1); 
d. die Modalitäten der Verpfändung, des Vorbezugs, der 

Rückzahlung und der Sicherstellung des Vorsorgezwecks 
(Art. 30b-30e); 

e. die Pflicht der Vorsorgeeinrichtung, die Versicherten im 
Falle der Verpfändung oder des Vorbezugs über die Aus
wirkungen auf ihre Vorsorgeleistungen, über die Möglich
keit der Zusatzversicherung für die Risiken Tod oder Inva
lidität und über die steuertichen Folgen zu informieren. 

Art. 37 Abs. 4 
Aufgehoben 

Art. 39 Abs. 1 zweiter Satz 
' ... Vorbehalten bleibt Artikel 30b. 

Art. 40 
Aufgehoben 

Art. 83a Steuerliche Behandlung der Wohneigentums
förderung 

' Der Vorbezug und der aus einer Pfandverwertung des 
Vorsorgeguthabens erzielte Ertös sind als Kapitalleistung aus 
Vorsorge steuerbar 
^ Bei Wiedereinzahlung des Vorbezugs oder des Pfandverwer
tungserlöses kann der Steuerpflichtige verlangen, dass ihm 
die beim Vorbezug oder bei der Pfandverwertung für den 
entsprechenden Betrag bezahlten Steuern zurückerstattet 
werden. Für solche Wiedereinzahlungen ist ein Abzug zur 
Ermittlung des steuerbaren Einkommens ausgeschlossen. 
^ Das Recht auf Rückerstattung der bezahlten Steuern erlischt 
nach Ablauf von drei Jahren seit Wiedereinzahlung des Vorbe
zugs oder des Pfandverwertungsertöses an eine Einrichtung 
der beruflichen Vorsorge. 
" Alle Vorgänge gemäss den Absätzen 1-3 sind der Eidgenös
sischen Steuerverwaltung von der betreffenden Vorsorgeein
richtung unaufgefordert zu melden. 
^ Die Bestimmungen dieses Artikels gelten für die direkten 
Steuern von Bund, Kantonen und Gemeinden. 

II 
Das Obligationenrecht wird wie folgt geändert: 

Art. 331d 
III. Wohneigentumsförderung 
1. Verpfändung 
' Der Arbeitnehmer kann bis drei Jahre vor Entstehung des An
spmchs auf Altersleistungen seinen Anspruch auf Vorsorgelei
stungen oder einen Betrag bis zur Höhe seiner Freizügigkeits
leistung für Wohneigentum zum eigenen Bedarf verpfänden. 
^ Die Verpfändung ist auch zulässig für den Erwerb von Anteil
scheinen einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Betei
ligungen, wenn der Arbeitnehmer eine dadurch mittinanzierte 
Wohnung selbst benutzt. 
2 Die Verpfändung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen 
Anzeige an die Vorsorgeeinrichtung. 
" Arbeitnehmer, die das 50. Altersjahr überschritten haben, 
dürfen höchstens die Freizügigkeitsleistung, auf die sie im 

50. Altersjahr Anspruch gehabt hätten, oder die Hälfte der Frei
zügigkeitsleistung im Zeitpunkt der Verpfändung als Pfand 
einsetzen. 
^ Ist der Arbeitnehmer verheiratet, so ist die Verpfändung nur 
zulässig, wenn sein Ehegatte schriftlich zustimmt. Kann er die 
Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm verweigert, so 
kann er das Gericht anrufen. 
^ Wird das Pfand vor dem Vorsorgefall oder vor der Bar
auszahlung verwertet, so finden die Artikel 30d-30f und 83a 
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche 
Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge Anwendung. 
' Der Bundesrat bestimmt: 

a. die zulässigen Verpfändungszwecke und den Begriff 
«Wohneigentum zum eigenen Bedarf»; 

b. welche Voraussetzungen bei der Verpfändung von Anteil
scheinen einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher 
Beteiligungen zu erfüllen sind. 

Art. 331 e 
2. Vorbezug 
' Der Arbeitnehmer kann bis drei Jahre vor Entstehung des An
spruchs auf Altersleistungen von seiner Vorsorgeeinrichtung 
einen Betrag für Wohneigentum zum eigenen Bedarf geltend 
machen. 
2 Arbeitnehmer dürfen bis zum 50. Altersjahr einen Betrag bis 
zur Höhe der Freizügigkeitsleistung beziehen. Versicherte, die 
das 50. Altersjahr überschritten haben, dürfen höchstens die 
Freizügigkeitsleistung, auf die sie im 50. Altersjahr Anspruch 
gehabt hätten, oder die Hälfte der Freizügigkeitsleistung im 
Zeitpunkt des Bezuges in Anspruch nehmen. 
^ Der Arbeitnehmer kann diesen Betrag auch für den Erwerb 
von Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft oder ähn
licher Beteiligungen verwenden, wenn er eine dadurch mit
finanzierte Wohnung selbst benutzt. 
" Mit dem Bezug wird gleichzeitig der Anspruch auf Vorsorge
leistungen entsprechend den jeweiligen Vorsorgereglementen 
und den technischen Grundlagen der Vorsorgeeinrichtung 
gekürzt. Um eine Einbusse des Vorsorgeschutzes durch eine 
Leistungskürzung bei Tod oder Invalidität zu vermeiden, bietet 
die Vorsorgeeinrichtung eine Zusatzversicherung an oder ver
mittelt eine solche. 
= Ist der Arbeitnehmer verheiratet, so ist der Bezug nur zuläs
sig, wenn sein Ehegatte schriftlich zustimmt. Kann er die Zu
stimmung nicht einholen oder wird sie ihm verweigert, so kann 
er das Gericht anrufen. 
^ Der Vorbezug gilt im Scheidungsfall als Freizügigkeits
leistung und wird vom Gericht nach Artikel 22 des Freizügig
keitsgesetzes vom 17. Dezember 1993 beurteilt. 
' Wird durch den Vorbezug oder die Verpfändung die Liquidität 
der Vorsorgeeinrichtung in Frage gestellt, so kann diese die Er
ledigung der entsprechenden Gesuche aufschieben. Sie legt 
in ihrem Reglement eine Prioritätenordnung für das Aufschie
ben dieser Vorbezüge beziehungsweise Verpfändungen fest. 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 
8 Im übrigen gelten die Artikel 30d-30f und 83a des Bundes
gesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinter
iassenen- und Invalidenvorsorge. 

Art. 342 Abs. 1 Bst. a 
' Vorbehalten bleiben: 

a. Vorschriften des Bundes, der Kantone und Gemeinden 
über das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis, soweit sie 
nicht die Artikel 331a-331e betreffen; 

III 
' Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
^ Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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Wohneigentumsförderung -
ein Markstein in der Entwicklung 
der beruflichen Vorsorge? 

Die Schweiz ist auf dem Wege, ihre beruf l iche Vorsorge wel t 
we i t in eine absolute Sonderstei lung zu br ingen. Nicht nur hat 
sie den Stei lenwert der beruf l ichen Vorsorge innerhalb des So-
ziaiversicherungsgefüges durch ein beispiel los umfassendes 
Obl igator ium maricant erhöht . Die icommenden Gesetze zur 
Freizügigkeit und zur Wohneigentumsförderung verändern -
prakt isch als Folge des Obl igator iums - auch die Stel lung des 
Einzelnen im System nachhal t ig . 

LEO VON DESCHWANDEN, 
PREVISTA-VORSORGE, ZÜRICH 

Mit der Einführung der voUen 
Freizügigkeit wird der Stellenwech
sel leistungsmässig gleich behandelt 
wie Alter, Tod und InvaUdität. Die
ses Gesetz hat bekanntlich die Dis
kussion um SoUdaritäten z.B. zwi
schen Altersstufen und oftmals auch 
zwischen Gehaltsstufen insbesonde
re im Rahmen von Leistungsprimat
kassen stark angeregt. Diese wird 
mit Inkrafttreten des Gesetzes nicht 
abgeschlossen sein, vielmehr wird 
sie auf die Praxis der beruflichen 
Vorsorge noch von prägendem Ein
fluss sein und eine zunehmende Ent
solidarisierung bewirken. 

Trend zur Individualisierung 
Mehr noch als das Freizügigkeitsge
setz wird das Gesetz über die 
Wohneigentumsförderung einen Be-
wussteinswandel hinsichtlich der 
SteUung des Einzelnen in der beruf
lichen Vorsorge beschleunigen. Es 
ist das Bewusstsein, dass nicht nur 
ein Ansprach auf spätere Vorsorge

leistungen besteht, sondem dass der 
Wert dieses Anspruches jederzeit in 
Franken genau beziffer-, ja abrufbar 
ist. So vollzieht sich in einem ra
schen Prozess eine Einstellungsän
derung gegenüber dem Vermögen 
einer Vorsorgeeinrichtung. War 
früher «mein Anspruch» eingebettet 
im Sozialkapital, ist es heute «mein 
Kapital», das von der Vorsorgeein
richtung für mich verwaltet wird. 

Natüt'lich ist dieser Individuali-
sierungsprozess in der berufUchen 
Vorsorge schon seit einigen Jahren 
im Gange. Der immer deutlichere 
Trend vom Leistungs- zum Beitrags
primat ist nur eine der vielen Facet
ten dieser Entwicklung. Letztlich 
hat sie nicht der Gesetzgeber einge
leitet; er hat nur nachvoUzogen, was 
geseUschaftliche, kulturelle und 
wirtschaftliche Realität ist. Deut
liche Individualisierungstendenzen 
prägen alle diese Bereiche. Beson
ders augenfällig sind sie in der Wirt
schaftswelt, wo trotz (oder wegen) 
der Konzentrationsbewegungen al

lenthalben eine Atomisierung der -
nicht selten kurzlebigen - wirtschaft
lichen Einheiten festzusteUen ist. 

Solidaritätskomponenten in der 
beruflichen Vorsorge machen in die
sem Umfeld aus der Sicht der Ar
beitnehmer wie auch der Arbeitge
ber immer weniger Sinn. Der Ar
beitnehmer will und kann den Ort 
seines wirtschaftlichen Handelns 
nicht als längerfristig ansehen. Wo
her soU er aus dieser Optik die Moti
vation nehmen, mit seinen Beiträ
gen die Vorsorge der älteren Versi
cherten zu «vergünstigen» oder die 
Versicherung der Karrierelöhne an
derer mitzufinanzieren? Auch wenn 
eine solche Umlage «nur» mit dem 
Anteil der Arbeitgeberbeiträge, die 
auf seinem Lohn entrichtet werden, 
geschieht, wird er dafür irtuner weni
ger Verständnis aufbringen. Denn es 
ist ja keineswegs gewiss, dass ihm 
später in anderen Vorsorgeeinrich
tungen ähnliche Solidaritätsleistun
gen zugute kommen werden. Der 
Arbeitgeber seinerseits kann immer 
weniger von einer StabUität seines 
Unternehmens im Sinne einer län
gerfristigen Weiterentwicklung auf 
der Basis der Gegenwart ausgehen. 
Das Untemehmensgefüge kann, was 
immer häufiger vorkommt, in kur
zen Phasen völlig verändert werden, 
z.B. durch Fusionen, Spin-Offs, Re-
dimensionierungen. Eine berufliche 
Vorsorge mit Solidaritätskomponen
ten irgendwelcher Art erweist sich in 
all diesen Situationen wie ein Mühl
stein am Hals des Unternehmens. 
Insofern sind die genannten Indivi-
dualisierungstendenzen ein Abbild 
der wirtschaftlichen ReaUtät. 

Die gesetzliche Entwicklung, ins
besondere im Fall der Wohneigen
tumsförderung mit Mitteln der be
raflichen Vorsorge, wird diese Ten
denzen zweifellos noch verstärken. 
Dabei wird es relativ wenig erheb
Uch sein, wie intensiv die MögUch
keiten dieses Gesetzes wirkUch ge
nutzt werden. Es genügt allein die 
Möglichkeit, dass der Versicherte 
sein Vorsorgekapital jederzeit abru
fen und in vorhandenes oder poten
tielles Wohneigentum investieren 
kann. Die Vorsorgeeinrichtungen 
werden sich rasch darauf einstellen 

Grosser Informationsbedarf 
Nicht nur wer Wohneigentum be
reits besitzt oder solches demnächst 
zu erwerben beabsichtigt, auch ein 
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LU 
weiterer Kreis von Versicherten 
wird möglichst schon vor Inkrafttre
ten des Gesetzes von der eigenen 
Vorsorgeeinrichtung folgende Infor
mationen erwarten: 
• Höhe des Kapitals, welches für 
das Wohneigentum aktuell zur Ver
fügung steht; 
• die unterschiedlichen Auswir
kungen von Verpfändung bzw. Ver
wendung von Vorsorgekapital; 
• die Leistungseinbusse hinsicht
lich Alter, Tod und Invalidität bei 
Verwendung des ganzen Guthabens 
oder TeUen davon; 
• die Kosten des späteren Wieder
einkaufs in die ursprüngUchen Lei
stungen nach einer bestimmten An
zahl von Jahren; 
• die steuerlichen Konsequenzen. 

Eine gut geführte Vorsorgeein
richtung, die sich als Dienstleistungs
unternehmen versteht, möchte na
türlich schon bald solche und weitere 
Informationen den Versicherten zur 
Verfügung halten können, auch 
wenn Gesetz und Verordnung keine 
derart weitgehende Informations
pflicht stipulieren. So liegen denn be
reits entsprechende standardisierte 
Informationskonzepte in der Praxis 

Flexibilität ist gefragt 
Das Stillen des Informationshungers 
der Versicherten ist jedoch nur eine 
der Auswirkungen des neuen Geset
zes. Je nach Finanzierungsplan einer 
Leistungsprimatkasse (Uneare Ren
tenskala oder fixer Rentensatz) wird 
die Vorsorgeeinrichtung auch eine 
allfällige Reglementsänderung über
prüfen wollen oder gar müssen, um 
stossende Nachteile zu vermeiden 
sei es für die Versicherten, die Kapi
tal für ihr Wohneigentum verwen
den möchten, sei es für die übrigen 
Versicherten, die dies nicht können 
oder woUen. Beitragsprimatkassen 
ihrerseits werden tendenziell danach 
trachten, die individuellen Vorsor
geguthaben künftig nach Möglich
keit eher höher zu verzinsen als bis
her, um die Differenz zu den Hypo
thekarzinsen zu minimieren und so 
möglichst wenig Anlass zu Zinsdiffe
renzgeschäften zu bieten. Dies wie
derum heisst: weniger freie Mittel 
durch Mehrzins. Nachdem die Quel
le der Mutationsgewinne durch die 
Einführung der voUen Freizügigkeit 
ohnehin versiegt, wird so auch die 
Hauptquelle, die die freien Mittel 
bisher gespiesen hat, mehr und mehr 

zum Rinnsal werden. Aus der Sicht 
(meist der Mehrheit) der Versicher
ten, die sich nicht bis zur Pensionie
rung in derselben Vorsorgeeinrich
tung sehen, ist dieser Trend durch
aus positiv zu werten. Er wird den 
Druck nach Perfomance und Trans
parenz der Vermögensanlage in der 
beruflichen Vorsorge genereU ver
stärken. Nicht auszuschliessen ist, 
dass dereinst Versicherte für ihr Vor
sorgekapital zwischen verschiede
nen Anlageprogrammen selbst wer
den wählen können, wie dies in den 
USA bereits teilweise praktiziert 
wird. 

Die Kehrseite 
Man muss sich allerdings bewusst 
werden, dass die Kehrseite dieser 
Medaille etwas weniger glänzend ist. 
Immer weniger freie Mittel werden 
zur Finanzierung neuartiger Lei
stungen herangezogen werden kön
nen. Dieses heute besonders aktuel
le Problem wird künftig mehr und 
mehr nur durch zusätzliche solidari
sche Beiträge gelöst werden können. 
Hierzu ist eine bewusste Bereit
schaft von Arbeitnehmern und Ar-
beitgebem erforderUch. Dieser 
Übergang von der bisher versteckten 
zur transparenten Solidarität könnte 
durchaus Folge aus der oben be
schriebenen Entwicklung im Sinne 
einer Antithese sein. In diesem Sin
ne würden neben der individuali
sierten Vorsorge bewusst und auf 
freiwilliger Basis auf der Ebene der 
einzelnen Vorsorgeeinrichtung Net
ze zur sozialen Sicherheit der älteren 
Arbeitnehmer gespannt. Auch der
jenige Versicherte, der sein Vorsor
gekapital im Wohneigentum inve
stiert hat, würde in gleicher Weise 
solche Solidaritätsbeiträge leisten. 
Eine derartige Entwicklung scheint 
nicht unrealistisch. 

Unrealistisch hingegen ist je län
ger je mehr das Festhalten an Struk
turen, Verhaltensweisen und Wer
ten, die sich an einer Pensionskasse 
alten Zuschnitts orientieren. Wir 
entfremden damit die berufliche 
Vorsorge (noch weiter) von Arbeit
nehmern und Arbeitgebem. 

^1 

o 

o 
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Die Weiterführung 
des Vorsorgeschutzes in der 
Zweiten Säule bei 
Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit 

Arbeitslose stehen bezügl ich der beruf l ichen Vorsorge vor der 
Frage, w ie der Vorsorgeschutz aufrechterhal ten und w ie er f i 
nanziert werden kann. Das Bundesgesetz über die beruf l iche 
Alters-, Hinteriassenen- und Inval idenvorsorge (BVG) sieht kei
ne speziellen Regelungen fü r den Faii der Arbei ts los igkei t vor, 
ver fügt aber über al lgemeine Instrumente zur Erhaltung des 
Vorsorgeschutzes. 

den entsprechenden reglementari
schen Bestimmungen. Hat nun aber 
die Kasse während diesen 30 Tagen 
die Freizügigkeitsleistung bereits er
bracht, was ja der Normalfall sein 
sollte, so kann sie die erbrachte 
Freizügigkeitsleistung an ihre zu er
bringenden Leistungen anrechnen 
(Art. 27 Abs. 3 BVG). In der Praxis 
erfolgt oft auch anstelle der Anrech
nung die RückÜberweisung der Frei
zügigkeitsleistung an die bisherige 
Vorsorgeeinrichtung. Die versicher
te Person erhält dann ihre Leistun
gen ungeschmälert. 

1.3 Finanzierung 
Für diese Nachdeckung sind keine 
nachträglichen Beiträge zu entrich
ten. 

VON ANTON KRONENBERG, LIC. IUR., MITARBEITER DER 
SEKTION RECHTSFRAGEN IN DER A B T E I L U N G 
BERUFLICHE VORSORGE DES BSV 

Die Zweite Säule ist grundsätzlich 
als Arbeitnehmerversicherung kon
zipiert. Gemäss BVG endet die 
UntersteUung einer Arbeitnehme
rin oder eines Arbeitnehmers unter 
die obUgatorische berufliche Vor
sorge mit der Auflösung des Ar
beitsverhältnisses, mit der Entste
hung einer Altersrente oder bei 
Unterschreitung des Mindestiohnes 
(Stand 1994 = Fr.22560.-; Art. 10 
Abs. 2 BVG). 

Mit der Beendigung des Arbeits
verhältnisses hat die versicherte Per
son Anspruch auf eine Freizügig
keitsleistung. Das BVG geht nun 
vom Grundsatz aus, dass der bis an
hin erworbene Vorsorgeschutz zu 
erhalten ist. 

Die Freizügigkeitsleistung wird 
im Normalfall auf die Vorsorgeein
richtung des neuen Arbeitgebers 
übertragen. Bei Arbeitslosigkeit ist 
dies aber nicht mehr mögUch, da 
kein neues Arbeitsverhältnis einge
gangen wird. 

In einem solchen FaU bietet das 
Gesetz folgende Möglichkeiten an: 
• Nachdeckung, d.h. Fortführung 
der Risikodeckung für InvaUdität 
und Tod während 30 Tagen, 
• Weiterversicherung, 
• Errichtung einer Freizügigkeits
police oder eines Freizügigkeitskon
tos. 

Bei Teilarbeitslosigkeit bzw. 
Kurzarbeit ergeben sich unter
schiedliche Folgen, je nachdem, ob 
der koordinierte Lohn herabgesetzt 
bzw. ob Kurzarbeitsentschädigung 
bezogen wird. 

1. Nachdeckung 
1.1 Regelung 
Die gesetzliche Regelung findet sich 
in Artikel 10 Absatz 3 BVG: 

«Für die Risiken Tod und Invali
dität bleibt der Arbeitnehmer wäh
rend 30 Tagen nach Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses bei der bisheri
gen Vorsorgeeinrichtung versichert. 
Beginnt er vorher ein neues Arbeits
verhältnis, so ist die neue Vorsor
geeinrichtung zuständig. » 

1.2 Versicherungsdeckung 
Tritt nun während dieser 30 Tagç 
nach Auflösung des alten und vor 
Eingehung eines neuen Arbeitsver
hältnisses ein Vorsorgefall ein, d.h. 
Tod oder Arbeitsunfähigkeit, die 
später zu Invalidität oder Tod führt, 
so ist die bisherige Vorsorgeein
richtung verpflichtet, die obligatori
schen Leistungen für den Todes
bzw, für den InvaUditätsfall auszu
richten. Ob überobligatorische Lei
stungen fällig werden, ergibt sich aus 

1.4 Würdigung 
Durch diese Nachdeckung bleibt 
einer arbeitslosen Person der volle 
Versicherungsschutz im Rahmen des 
ObUgatoriums erhalten, dies aller
dings nur während 30 Tagen. 

2. Weiterversicherung 
2.1 Regelung 
Das BVG bietet einer Person, die 
aus der obligatorischen Versiche
rung ausscheidet, die Möglichkeit, 
sich weiter versichern zu können. 
Die entsprechende Regelung findet 
sich in Artikel 47 BVG: 

«Scheidet der Arbeitnehmer aus 
der obligatorischen Versicherung 
aus, nachdem er ihr mindestens 
sechs Monate unterstellt war, so 
kann er die Versicherung im bisheri
gen Umfang bei derselben Vorsorge
einrichtung, wenn ihre reglementari
schen Bestimmungen dies zulassen, 
oder bei der Auffangeinrichtung 
weiterführen. » 

2.2 Versicherungsdeckung 
Die Weiterversicherung umfasst alle 
drei Risiken Alter, Tod und InvaU
dität. Was heisst nun aber «Versiche
rung im bisherigen Umfang»? 

Artikel 47 BVG bezieht sich nur 
auf das Obligatorium. Die Weiter
versicherung ist somit nur im Rah
men der obligatorischen Leistungen 
gewährleistet. Ob auch das Überob-
ligatorium weitergeführt werden 
kann, ergibt sich aus dem entspre
chenden Reglement der Vorsorge
einrichtung. 
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Ist im Reglement die Weiterver
sicherung nicht geregelt, so hat ein 
Vorsorgenehmer in jeden Fall einen 
gesetzlichen Anspruch, seinen Vor
sorgeschutz im Rahmen des Obli
gatoriums bei der Auffangeinrich
tung, auch bei Arbeitslosigkeit, zu 
erhalten. Für den überobligatori
schen Teil hat er die Möglichkeit, 
eine Freizügigkeitspolice oder ein 
Fretzügigkeitskonto zu errichten (s. 
Ziff. 3). 

2.3 Finanzierung 
Da kein Arbeitsverhältnis mehr be
steht, fehlt auch ein Arbeitgeber, der 
gesetzlich verpflichtet wäre, den Ar
beitgeberanteU an den Beiträgen zu 
übernehmen. Dies bedeutet, dass ei
ne arbeitslose Person, die daran in
teressiert ist, ihre Vorsorge weiter
hin fortzuführen, selbst für deren Fi
nanzierung aufkommen muss. Die 
Arbeitslosenkasse tritt also nicht, 
wie in der AHV/IV (und EO) als 
«Ersatzarbeitgeber» auf, d.h. die Ar
beitslosenkasse zahlt in diesem Falle 
keine Arbeitgeberbeiträge an die 
berufliche Vorsorge. 

Es besteht aber auch die Mög
Uchkeit, dass im Rahmen eines So
zialplanes bei Entlassungen aus wirt
schaftUchen Gründen der Arbeitge
beranteU vom Arbeitgeber weiter
hin übernommen wird. 

2.4. Würdigung 
Die Versicherungsdeckung kann 
mindestens im Rahmen des ObUga
toriums erhalten werden. Der grosse 
Nachteil dieser Weiterversicherung 
ist die Beitragsseite. Die versicherte 
Person muss für die gesamten 
Beiträge grundsätzlich selber auf
kommen. Hier ist nun im Rahmen 
der Revision des Arbeitslosenversi
cherungsgesetzes (AVIG) resp. des 
BVG eine Änderung vorgesehen 
(vgl. Z i f f 5). 

3. Errichtung einer 
Freizügigkeitspolice oder eines 
Freizügigkeitskontos 

3.1 Regelung 
Findet keine Weiterversicherung 
statt, so kommt Artikel 29 Absatz 3 
BVG zum Zuge: 

«Kann der Betrag (d.h. die Frei
zügigkeitsleistung) weder der neuen 
Vorsorgeeinrichtung überwiesen 
noch bei der alten belassen werden. 

so ist der Vorsorgeschutz durch eine 
Freizügigkeitspolice oder in anderer 
gleichwertiger Form zu erhalten.» 

Die Errichtung einer Freizügig
keitspolice oder eines Freizügig
keitskontos ist in der Verordnung 
über die Erhaltung des Vorsorge
schutzes und die Freizügigkeit 
(VOFZ) enthalten. Diese Verord
nung regelt die berufliche Vorsorge 
bei Arbeitslosigkeit nicht ausdrück
lich. Ihre Bestimmungen finden aber 
auch bei Arbeitslosigkeit Anwen
dung, wenn die Versicherung im 
Freizügigkeitsfall weder bei einer 
neuen noch bei der bisherigen Vor
sorgeeinrichtung weitergeführt wird 
(Art.2 Abs.1 VOFZ). 

3.2 Versicherungsdeckung 
Gesetz und Verordnung gehen vom 
Grundsatz der Erhaltung des bishe
rigen Vorsorgeschutzes aus. Es ist 
der versicherten Person überlassen, 
ob sie entweder eine Freizügigkeits-
police abschliessen oder ein Freizü
gigkeitskonto eröffnen will. 

Bei der Freizügigkeitspolice han
delt es sich um eine Versicherung, die 
eine Grundversicherung mit Lei
stungen bei Mier, Tod und Invali
dität und eine vom Vorsorgenehmer 
frei wählbare Zusatzversicherung für 
die Risiken Tod und Invalidität um
fasst. Es ist eine Vielzahl von Versi
cherungskombinationen möglich. 

Die Freizügigkeitspolice kann ab
geschlossen werden bei der Gemein
schaftstiftung für die Personalvor
sorge und Freizügigkeit, bei einer 
Lebensversicherungsgesellschaft, 
beim «Pool» schweizerischer Le
bensversicherungsgesellschaften für 
Freizügigkeitspolicen oder bei spe
ziellen öffentUch-rechtlichen Versi
cherungseinrichtungen. 

Das Freizügigkeitskonto ist 
hauptsächlich auf das Sparen ausge
richtet. Es wird bei einer Kantonai
bank oder einer Bankstiftung errich
tet. Der Vorsorgenehmer kann je
doch ergänzend eine Versicherung 
für die Risiken Tod und Invalidität 
wählen. Diese zusätzliche Risikover
sicherung muss aber bei einer 
Lebensversicherungsgesellschaft 
durchgeführt werden, da B^jiken 
selber keine Versicherungsgeschäfte 
tätigen dürfen (Art. 7 ff. VAG). 

Die zusätzliche Risikoversiche
rung bei der Freizügigkeitspolice 
und die ergänzende Risikoversiche
rung beim Freizügigkeitskonto kön
nen sich in vielen FäUen als sinnvoll 

tc 

erweisen, so beispielsweise auch bei 
Arbeitslosigkeit. 

Artikel 5 der Verordnung regelt 
den Umfang der Leistungen bei A l 
ter, Tod und Invalidität. Diese erge
ben sich aus dem Vertrag. Die Lei
stungshöhe ist bei der Freizügigkeits
police hauptsächlich vom einge
brachten Guthaben sowie vom Ein
trittsalter und beim Freizügigkeits
konto vom Kontoguthaben im Zeit
punkt des Versicherungsfalles ab
hängig. Im weitem spielt es auch eine 
RoUe, ob und gegebenenfalls in wel
chem Umfang eine zusätzliche Risi
kodeckung besteht. Eine obere Limi
te dieser zusätzlichen Risikodeckung 
ist jedoch gegeben, indem sie den 
Umfang des bisher gewährten Versi
cherungsschutzes nicht übersteigen 
darf (Art. 5 Abs.1 VOFZ). 

Im weitern darf die Freizügig
keitspolice sowie die ergänzende 
Versicherung des Freizügigkeitskon
tos für den Todes- oder InvaUditäts
fall im Umfang der gesetzlichen 
Mindestvorsorge mit keinem Ge
sundheitsvorbehalt versehen wer
den (Art.3 VOFZ). 

Auch sind die Hinterlassenen-
und Invalidenrenten im Umfange 
der gesetzUchen Mindestvorsorge 
der Preisentwicklung wie im BVG 
anzupassen (Art. 5 Abs. 3 VOFZ). 

3.3 Finanzierung 
Das eingebrachte Freizügigkeitska
pital dient als Finanzierungsgrundla
ge in der Form einer Einmaleinlage 
{Aj t .9 VOFZ). Wünscht der Vor
sorgenehmer noch eine zusätzliche 
Deckung der Risiken Tod und Inva
lidität, so kann diese ebenfaUs aus 
dem eingebrachten Freizügigkeits
kapital oder durch Zahlung von lau
fenden Beiträgen finanziert werden. 
Letztere Finanzierungsart verhin
dert namentlich eine Schmälerung 
der Altersleistungen und sie kann 
sich vor allem dann als sinnvoll er
weisen, wenn nur ein geringfügiges 
Freizügigkeitsguthaben vorhanden 
ist und die bisherige Risikodeckung 
jedoch weiterhin erhalten bleiben 
soU. Diese zusätzUchen Beiträge 
sind aber von der arbeitslosen Per
son selber aufzubringen. Auch hier 
springt die Arbeitslosenversiche
rung nicht ein. 

3.4 Würdigung 
Die Erhaltung des Vorsorgeschutzes 
sollte grundsätzlich nur eine Zwi-
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So wird der Vorsorgeschutz bei 
Arbeitslosigkeit erhalten 

« 

•s 

.5* 

Vorsorgeeinrichtung 1 

Vorsorgeeinrichtung 2 

schenlösung darsteUen. Ziel ist die 
Wiedereinbringung und die Fort
führung der beruflichen Vorsorge in 
einer neuen Vorsorgeeinrichtung. 

Die genannten Formen sind un
tereinander gleichwertig. Sie sind in 
gleicher Weise geeignet, die Gebun
denheit der Vorsorgemittel zu ga
rantieren und so die Erhaltung des 
erworbenen Vorsorgeschutzes zu ge
währleisten. Inhaltlich, d.h. in bezug 
auf die Leistungen unterscheiden sie 
sich jedoch voneinander. Aus die
sem Grund kann der Vorsorgeneh
mer die für ihn am besten geeignete 
Form selber wählen (Art. 13 Abs. 3 
Satz 2 VOFZ). Er kann später die 
einmal gewählte Form auch wieder 
wechseln oder nur gerade die be
treffende Institution (Art.4 Bst.b 
VOFZ). Ein Ausbau bzw. eine Wei-
teräufnung des Altersguthabens fin
det aber nicht statt, wie dies bei der 
Weiterversicherung der FaU ist. 
Auch stellt sich hier das Problem der 
Finanzierung, wenn ein zusätzUcher 
Risikoschutz erwünscht ist. Entwe
der geht es auf Kosten des Vorsorge
kapitals, was wiederum die Alters
leistungen entsprechend schmälert, 
oder die Prämien sind zusätzlich von 
der arbeitslosen Person selber auf
zubringen (Art. 9 Abs. 2 VOFZ). 

4. Der Vorsorgeschutz bei 
Teilarbeitslosigkeit/Kurzarbeit 
4.1 Regelung 
Die gesetzliche Regelung findet sich 
in Artikel 8 Absatz 3 BVG: 

«Sinkt der Jahreslohn vorüberge
hend wegen Krankheit, Unfall, Ar
beitslosigkeit oder aus ähnlichen 
Gründen, so behält der bisherige ko
ordinierte Lohn mindestens solange 
Gültigkeit, als die Lohnfortzahlungs
pflicht des Arbeitgebers nach Artikel 
324a des Obligationenrechts beste
hen würde. Der Versicherte kann je
doch die Herabsetzung des koordi
nierten Lohnes verlangen. » 

Die Voraussetzungen sind somit: 
• vorübergehendes Sinken des Jah
reslohnes wegen Arbeitslosigkeit. 
Es kann davon ausgegangen wer
den, dass der Gesetzgeber damit die 
Teüarbeitslosigkeit bzw. die Kurzar
beit gemeint hat. 
• weiteres Andauem des Arbeits
verhältnisses; 
• Lohnfortzahlungspflicht nach Ob
ligationenrecht. Hier kommen in der 
Praxis die sogenannte Berner, Bas
ler oder Zürcher Skala zur Anwen
dung. Je nach Skala kann die Lohn-
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fortzahlungspflicht maximal 6 Mo
nate dauern. 

4.2 Versicherungsdeckung 
Solange der koordinierte Lohn nicht 
herabgesetzt wird, gibt es auch keine 
Einschränkung auf der Leistungs
seite. 

Bei Herabsetzung des koordi
nierten Lohnes verringert sich für 
die Zukunft die Höhe des Altersgut
habens. In einem Vorsorgefall wer
den dann die Leistungen anhand des 
durch die Herabsetzung des koordi
nierten Lohnes gebildeten Alters
guthabens berechnet. 

4.3 Finanzierung 
Die Auswirkungen der Kurzarbeit 
bzw. der TeUarbeitslosigkeit auf die 
berufliche Vorsorge in bezug auf die 
Finanzierungsseite sind unterschied
lich, je nachdem, ob Kurzarbeitsent
schädigungen durch die Arbeitslo
senversicherung ausbezahlt werden 
oder nicht. 

• Kurzarbeit mit Kurzarbeits
entschädigung: 
Der Arbeitgeber hat weiterhin die 
vollen gesetzlichen und vertragUch 
vereinbarten Sozialversicherungs
beiträge auf dem normalen Lohn zu 
entrichten. Die aufgrund des voUen 
Lohnes berechneten Beiträge des 
Arbeitnehmers werden von der 
Kurzarbeitsentschädigung abgezo
gen. Unter «vertragUch vereinbarten 
Sozialversicherangsbeiträgen» sind 
die reglementarischen Beiträge auf
grund des nach dem Reglement 
massgebenden Lohnes bei Normal
arbeitszeit zu verstehen (Art. 37 
Bst.e AVIG). 

• Kurzarbeit ebne Kurzarbeits
entschädigung: 
Wird der koordinierte Lohn nicht 
herabgesetzt, so haben Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer die voUen regle
mentarischen Beiträge zu entrich
ten. Bei Herabsetzung des koordi
nierten Lohnes reduziert sich auch 
die Beitragsseite entsprechend. 

4.4 Würdigung 
Bei Kurzarbeit bzw. Teilarbeitslosig
keit, für die eine Kurzarbeitsent
schädigung ausgerichtet wird, erge
ben sich in der Regel keinerlei Aus
wirkungen auf die berufliche Vor
sorge. 

Werden aber keine Kurzarbeits
entschädigungen ausgerichtet, so hat 
dies einen Einfluss auf der Beitrags
seite und bei einer allfälligen Herab
setzung des koordinierten Lohnes 
auch weitergehende Auswirkungen 
auf der Leistungsseite. 

5. Gesamtwürdigung 
Das BVG gewährleistet zwar den 
bisherigen Stand der Vorsorge, dies 
aber nur im Rahmen der obUgato
rischen Minimalvorsorge. WUl nun 
eine arbeitslose Person keine 
Schmälerung bzw. Einfrierung ihres 
Vorsorgeschutzes in Kauf nehmen 
und ihre Vorsorge im bisherigen 
oder im Rahmen des ÜberobUgato-
riums, sofern dies möglich ist, wei
terführen, so SteUt sich die Frage 
nach der Finanzierung dieser Wei
terführung. 

Die Arbeitslosenversicherung er
bringt in der Regel nur bei Teilar
beitslosigkeit Leistungen zur Finan
zierung der beruflichen Vorsorge, 
nicht aber bei VoUarbeitslosigkeit. 
Neben dieser offensichtlichen Lücke 
im Bereiche der Zweiten Säule zieht 
diese geltende Regelung somit eine 
Ungleichbehandlung der versicher
ten Personen nach sich. 

Zusammenfassend ist festzuhal
ten, dass das geltende Recht die be
rufliche Vorsorge bei Arbeitslosig
keit nicht hinreichend löst. Hier soll 
nun die Revision des AVIG bzw. des 
BVG eine eindeutige Verbesserung 
bringen (vgl. Beitrag S. 46). i ^ 
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Neuste Entwicklung der Sozial
leistungs- und der Soziallastquote 

Die Sozial leistungsquote st ieg 1992 um 1,50 Prozentpunkte, 
die Sozial lastquote um 0,68 Prozentpunkte. Der vor l iegende 
Beitrag er iäutert Ursachen und Konsequenzen dieser Entwick
lung. Ursache der relat iven Bedeutungszunahme der Sozialver
sicherung ist in erster Linie die seit 1991 anhaltende Konjunk-
turschwäche. Konjunicturpol i t isch gesehen hat eine steigende 
Sozial leistungsquote erwünschte Folgen (antizykl ische Siche
rung der l^achfrage), die ordnungspoi i t ischen Wirkungen sind 
dagegen te i lweise unerwünscht (Verzerrung der ökonomi 
schen Anreize). 

VON STEFAN MUELLER, DR. RER. POL., 
SEKTION STATISTIK DER ABTEILUNG MATHEMATIK UND 
STATISTIK DES BSV 

Sozialleistungs- und Soziallastquote 
(vgl. Kasten) messen das wirtschaft
liche Gewicht der Sozialversiche
rung gemäss Definition der Nationa
len Buchhaltung hinsichtlich der 
Geld- und Warenströme, die entste
hen 
a) durch die Mittelverwendung und 
b) die Aufbringung der Sozialversi
cherungsfinanzen. 

Die im folgenden verwendeten 
Werte der Sozialversicherungsein
nahmen und -leistungen sind dem 
Konto 3 der Nationalen Buchhal
tung entnommen. 

1. Aktuelle Entwicklung 
Zum Ausmass des Anstiegs von 
1992: Die Sozialleistungsquote stieg 
einzig 1973 und 1975 (1. und 2. Pha
se der 8. AHV-Revision, Rezession) 
stärker an als 1992 (vgl. die Ver
änderungsraten in Grafik 2). Die 5o-
ziallastquote erfuhr höhere Zunah
men bisher nur in den Jahren 1969 
(Erhöhung der AHV/IV-Beitrags-
sätze), 1973-75 (8. AHV-Revision, 
Rezession) und 1991 (Löhne und da
mit Beitragsaufkommen stiegen 
stärker als Bip vgl. Grafik 3). 

Aus dem obigen Vergleich mit 
früheren Anstiegen ergibt sich: Die 
beiden Quoten können kurzfristig 
steigen: 

a) aus institutionellen Gründen (z.B. 
Leistungsausbau), 
b) aus wirtschaftlichen Gründen 
(war bei allen drei Rezessionen seit 
1970 der Fall). 

Während sich 1975/76 die beiden 
Ursachen überlagerten, war 1982 so
wie 1991/92 die wirtschaffliche Ent
wicklung der massgebende Einfluss
faktor. 

Die Entwicklung 1992 erscheint 
insgesamt wie ein bedeutender Lei
stungsausbau, verbunden mit einer 
gewissen Erhöhung der Beitragsbe
lastung. Doch was ist tatsächlich pas
siert? 

2. Ursachen 
der 1992er-Entwicklung 
Der Anstieg der Sozialleistungsquo
te im Jahre 1992 ist vor allem folgen
den Ursachen zuzuschreiben: 
• WirtschaftUch bedingte Leistungs
ausdehnung in der Arbeitslosenversi
cherung ALV. Den zusätzUchen ALV-
Leistungen standen kaum zusätzliche 
Beitragseinnahmen gegenüber. Das 
Ergebnis war ein Defizit von 2,7 Mia 
Fr. Aufgrund des Reservenabbaus 
schrumpften die ALV-Kapitalerträge 
gar auf weniger als die Hälfte. 
• 1992 stiegen die Leistungen von 

AHV/IV/EL stärker als die no
minellen Arbeitnehmereinkommen 

(3,4%). Erstmals seit 1984 lag die 
Zuwachsrate der AHV-Einnahmen 
wieder unter derjenigen der Ausga
ben! Die übrigen Komponenten der 
Ersten Säule, EL und IV, verzeich
neten Ausgabenzuwächse zwischen 
13,7 und 18,7 % ! Vergleiche dazu die 
in der Sozialversicherungs-Statistik 
(S. 54/55 dieses Heftes) ausgewiese
nen Zuwachsraten. 
• Die Krankenversicherungs-Ausga
ben überstiegen die gesamtwirt
schaftliche Entwicklung erneut 
deutiich (-t-12,3% bei den Ausga
ben). 
• 1992 verharrte das BIP praktisch 
auf dem Vorjahresniveau (-H2,5% 
nominell, -0,1 % real). Gleichzeitig 
verzeichneten die meisten Sozialver
sicherungshaushalte hohe Zuwachs
raten. Für die beiden letzten ver-

Was sagt die 
Soziallastquote*? 
Die Soziallastquote misst die re
lative Belastung der Volkswirt
schaft durch Sozialversicherungs
beiträge (-einnahmen). Sie ent
spricht dem Anteil der Sozialver-
sicherungseinahmen am BIP; 
]992 waren es 22,8%. 

Was sagt die 
Sozialleistungsquote*? 
Sie gibt Antwort auf die Frage: 
Welcher Teil der gesamten Wirt
schaftsleistung wird durch Emp
fänger von Sozialleistungen be
ansprucht? Die Sozialleistungs
quote ist der Anteil der SoziaUei
stungen am BIP. 7992 waren es 
16,4 %. 

Was sagt die Differenz zwi
schen den beiden Quoten? 
Die Differenz zwischen den bei
den Quoten (vgl. Grafik 1) be
steht aus dem Anteil der So
zialversicherungs-Ersparnis (v.a. 
BV) und der Verwaltungskosten. 
1992 verkleinerte sich die Diffe
renz um genau 0,82 Prozentpunk
te, weU es u.a. zu «negativen Er
sparnissen» der ALV kam. Das 
ALV-Defizit von 2,7 Mia Fr. ent
spricht 0,78% des BIP! 

* Streng genommen handelt es sich um un
echte Quoten, da sowohl die Sozialleistun
gen wie auch die Sozialbciträge nicht zu 
1(X)% im BIP enthalten sind. Zu den Be
griffen vgl. auch Statistisches Jahrbuch der 
Schweiz, Ausgabe 1994, S. 278 ff. 
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fügbaren Jahre gilt bezügUch al
ler Sozialversicherungszweige: Die 
Ausgaben-Zuwachsraten haben, mit 
Ausnahme der EO, die nomineUen 
BIP-Wachstumsraten deutlich über
troffen. In der Regel waren die Aus
gabenwachstumsraten mindestens 
doppelt so hoch wie der BIP-An
stieg (vgl. dazu in diesem Heft 
S. 54/55 f.). 

Bezüglich der Soziallastquote ist 
zu beachten: 
• 1991 und 1992 nahmen die Arbeit
nehmereinkommen im Vergleich 
zum BIP deutUch zu. Nachdem sie 
1990 noch 60,4% des BIP ausmach
ten, lagen die entsprechenden Quo
ten 1991/92 bei 61,5 bzw. 62,0 %. Da
mit übertrafen die Zuwachsraten 
der Sozialversicherangseinnahmen 
den BIP-Anstieg deutlich(vgl. dazu 
Grafik 3), die SoziaUastquote muss
te auch bei konstanten Beitragssät
zen steigen. 

Die längerfristige Entwicklung 
der beiden Quoten hängt natürlich 
auch von demografischen Grössen 
ab (vgl. dazu den Schwerpunkt bei
trag von L. Gärtner, S. 4ff.). 

3.Konsequenzen 
Hauptaufgabe der Sozialversiche
rungen ist die Umverteilung von 
Einkommen. Steigende Leistungs
und Lastquoten signalisieren eine 
verstärkte Um Verteilungsintensität. 
In Zeiten stagnierender Wirtschaft 
(konstantes BIP) wird dies die poli
tischen Auseinandersetzungen in
tensivieren. Dabei gilt es immer wie
der sicherzustellen, dass die Umver
teilung zumindest in die «richtige 
Richtung» geht (hier besteht ein 
grosser Bedarf nach zusätzlicher 
ErfolgskontroUe). 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht 
kann der konjunkturstützende Effekt 
einer höheren Sozialleistungsquote 
begrüsst werden. Eine steigende So
zialleistungsquote entspricht der 
volkswirtschaftlichen Aufgabe der 
Sozialversicherung auf dem Arbeits
markt in einer rezessiven Phase und 
spiegelt somit nur die Absicht des 
Gesetzgebers. 

Aus ordnungspolitischer Per
spektive ist eine längerfristig steigen
de Sozialleistungsquote eher uner
wünscht. Grund: Im Vergleich zum 
Lohn hängen SoziaUeistungen weni
ger direkt vom Produktionsbeitrag 
des jeweiUgen Empfängers ab. So
mit verändern Sozialleistungen die 
ökonomischen Anreize, sowohl bei 

Grafik 1: Soziallastquote und Sozialleistungsquote 
(Anteil der Sozialversicherangseinnahmen bzw. der Sozialleistungen am Bruttoinlandpro
dukt (BIP) in Prozent, gemäss Konto 3 der Nationalen Buchhaltung; Belastung der Volks
wirtschaft durch Einnahmen und Leistungen der Sozialversicherungen) 
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Grafik 2: Veränderung der Sozialleistungs- und Soziallastquote 
in Prozentpunkten 1970-92 

den Leistungsempfängern wie bei 
den Beitragszahlern. 

Auch falls sich künftig die Schere 
zwischen leichtem BIP-Wachstum 
und zunehmenden Sozialversiche
rungsausgaben wieder teilweise 
schliessen wird, ist mit konstanten 
Soziallast-/-leistungsquoten erst wie
der bei einem mittleren Realwachs
tum in der Höhe von mindestens 2 % 

jährlich zu rechnen ,̂ denn reale 
Kostensteigerungen (v.ä. demogra
fisch und anspruchsbedingt) werden 

1 In den achtziger Jahren betrug die mittlere 
Wachstumsrate des realen BIP rund 2%. So
lange die Ansprüche an die Sozialversicherun
gen (v.a. KV) weiter steigen und die demogra
fischen Verhältnisse sich verschlechtern (ge
samte Gesundheits- und Altersvorsorge), sind 
konstante Quoten nur bei steigendem BIP 
denkbar. 
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Grafik 3: BIP und Löhne, Zuwachsraten 1989-92 
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Grafik 4: Konjunkturverlauf 1970-92, gemessen am BIP 
Die Veränderungsraten des realen Bruttoinlandprodukts 
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Zweck der Sozialleistungs- und der Soziallastquote 
Die Aussage «1991 betrugen die aggregierten Sozialversicherungseinnah
men in der Schweiz 87 MilUarden Franken» ist nur beschränkt von Nutzen. 
Erst die Bezugnahme auf sachlich verwandte Grössen (hier das BIP) erlaubt 
es, den Gehalt der Information abzuschätzen. 

Die beiden Quoten sind Kennzahlen. Sie sollen die durch die Sozialver
sicherung erwachsende volkswirtschaftliche Belastung abschätzen helfen. 
Da sie auf laufenden Geldgrössen basieren, fallen die (unlösbaren) Proble
me der Inflationsbereinigung weg. Vergleiche im Querschnitt (z.B. zwi
schen verschiedenen Volkswirtschaften) und im Längsschnitt (über die 
Zeit hinweg) werden so erst möglich und sinnvoll*. 

Für den Volkswirtschafter veranschaulichen die Quoten das Gewicht der 
Sozialversicherungen innerhalb des volkswirtschaftlichen Kreislaufes (Um-
verteilungs-, Konjunktur- und Wachstumspolitik). 

* Die für Deutschland berechnete Sozialleistungsquote (z.T. andere Berechnungsgrundlagen; 
daher ist allenfalls ein Zeitvergleich sinnvoll) stieg von 22,7% 1960 auf 29,0% 1990. Die beiden 
entsprechenden Werte für'die Schweiz lauten: 6,1 % und 14,1 %. Die Zahlen der schweizeri
schen Sozialleistungen enthalten noch immer keine Informationen über die Sozialhilfeleistun
gen. 

Was ist das BIP 
(Bruttoinlandprodukt)? 
Das BIP ist ein Massstab für die 
wirtschaffliche Leistungsfähigkeit 
eines Landes. Es umfasst die ge
samte Wirtschaftsleistung einer 
Volkswirtschaft während eines 
Jahres. Es enthäU einerseits die ge
samte Wertschöpfung, die tatsäch
lich verteUt werden kann (1992 
waren dies 76%* des BIP) sowie 
anderseits denjenigen Teil der 
Wertschöpfung, der benötigt wird, 
um den Produktionsapparat auf
rechtzuerhalten oder weiter aus
zubauen (Investitionen: 24 % ). 

Die absolute Höhe des BIP 
bzw. sein Pro-Kopf-Wert ist ein 
Massstab für die materielle Ver
sorgung in einem Land. Die Ver
änderungsraten des BIP sind der 
wichtigste Massstab der konjunk
turellen Lage (vgl. Grafik 4). Das 
reale BIP hat in der Schweiz zu
letzt 1990 deutUch zugenommen 
(-1-2,3%). 1991 (0,0%) und 1992 
(-0,1%) stagnierte es, was auch 
für 1993 erwartet wird (-0,8%). 

* Konsum der Haushalte, des Staates und 
der Sozialversicherungen sowie Aussenbei-
trag (Saldo des Aussenhandels). 
Quellen: Nationale Buchhaltung des BFS 
in: Die Volkswirtschaft, 10/93. S.33ff.; 
Kommission für Konjunkturfragen, Die 
Wirtschaftslage, S. 19, in: Die Volkswirt
schaft, 1/1994. 

in der Alters- wie in der Gesund
heitsvorsorge auch künftig zu einer 
höheren BIP-Belastung durch die 
Sozialversicherungen führen. Die 
Entwicklung der beiden Kennzahlen 
nach 1984 (vgl. Grafik 1) Uess die 
Vermutung aufkommen, dass das re
lative Gewicht der Sozialversiche
rungen innerhalb der Volkswirt
schaft eine obere Grenze erreicht 
haben könnte. Seit 1991 steigen aber 
Sozialleistungs- und Soziallastquote 
deutlich an. Ob diese Entwicklung 
wie 1979-81 wieder teilweise rück
gängig gemacht werden kann, bleibt 
eine offene Frage. Es liegt im Wesen 
der Sozialversicherung, dass ihre 
Kostenentwicklung in der Regel der 
wirtschaftiichen Konjunktur entge
genläuft. 
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H 
Die Schweiz und das 
Europäische Jahr für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz 1992/93 

Das von der Europäischen Gemeinschaf t* ausgerufene Eu
ropäische Jahr fü r Sicherhei t und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz wurde in der Schweiz von der Bundesverwaltung 
und der Eidgenössischen Koord inat ionskommiss ion für Ar
beitssicherheit (EKAS) m i t der Organisat ion einer Fülle von 
Akt ionen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbei tsplatz in die Tat umgesetzt . Damit bewi rk te dieses Euro
päische Jahr auch in der Schweiz verschiedene Verbesserun
gen bei der Sicherheit und im Gesundheitsschutz am Arbei ts
platz oder gab zumindest Anstösse dazu. 

DR. CHRISTOPH RUEGG, 
EIDG. ARBEITSINSPEKTORAT 
Z Ü R I C H 

Die EG initiiert-
die Schweiz macht mit 

Mit Ratsbeschluss vom 25. JuU 1991 
rief die Europäische Gemeinschaft 
(EG) das Jahr 1992 zum Europajahr 
für Sicherheit und Gesundheits
schutz am Arbeitsplatz aus, das an
fangs März 1992 begann und Ende 
Februar 1993 endete. Dabei wählte 
die EG folgende Schwerpunktthe
men: 
• Luftreinhaltung am /^jbeitsplatz, 
• Sicherheit bei der Arbeit, 
• Wohlbefinden bei der Arbeit, 
• Massnahmen gegen Lärm und 
Schwingungen. 

Die EFTA-Staaten wollten diese 
Initiative übemehmen und haben 
ihrerseits begonnen, die dazu nöti
gen Vorkehrungen zu treffen. Das 
offizielle EG-Einverständnis für die 
EFTA-Teilnahme traf leider erst 

kurz vor dem offiziellen Beginn ein. 
Deshalb konnten die Projekte erst 
relativ spät eingegeben, evaluiert 
und durchgeführt werden. 

Die EKAS ist das vom UnfaU
versicherungsgesetz eingesetzte zen
trale Führungsorgan für Arbeits
sicherheit. Sie ist für einen wir-
kungsvoUen Einsatz der Mittel ver
antwortlich und koordiiUert die 
verschiedenen für Arbeitssicherheit 
zuständigen Aufsichtsorgane. Die 
EKAS hat in der Schweiz die EG-
Initiative für dieses Europajahr zu
erst aufgenommen, indem sie - ana
log zu den EG- und anderen EFTA-
Ländem - die BUdung einer Koordi
nationsgruppe unter dem Präsidium 
von H. U. Scheidegger, Vizedirektor 
des BIGA, anregte. In dieser Koor
dinationsgruppe, die mit Beschluss 
vom 15. Juni 1992 auch offizieU vom 
Bundesrat eingesetzt wurde, sind die 

X 
û 

D 

Ul 
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Sozialpartner und die Vollzugsorga
ne des Arbeits- und des Unfallver
sicherungsgesetzes vertreten. Der 
Bund SteUte 508000 Franken und 
die EKAS 600000 Franken für die 
Aktivitäten im Rahmen des Europa
jahres zur Verfügung, so dass der 
Koordinationsgruppe insgesamt gut 
1,1 Mio Franken anvertraut waren. 

Projektauswahl 
und Projektkriterien 
Bis im Sommer 1992 war eine Fülle 
von Projekten eingereicht worden. 
Diese stammten von Firmen, Firmen
gruppen, Berafsorganisationen, Ar
beitgeber- und Arbeitnehmerorgani
sationen sowie von Behörden. Die 
Projekte wurden von der Koordina
tionsgruppe geprüft und diskutiert. 
Genügten sie den Auswahlkriterien, 
so wurde ein finanzieller Beitrag be
schlossen. Die Mehrheit der einge
reichten Projekte war im Prinzip un
terstützungswürdig. Es konnten aus 
finanziellen Gründen und aufgrund 
der gewählten Kriterien aber nicht al
le Projekte unterstützt werden. Gröss
tenteils wurden bei der Evaluation 
dieselben Kriterien wie in der EG an
gewandt, nämlich: 
L Die Projekte müssten sich Selbst
verständUch auf die Thematik des 
Europajahres beziehen. 
2. Die Projekte soUten eine ausser
ordentUche Aktivität der Projekt
träger darsteUen. 
3. Die Projekte sollten bei einer 
grossen Zahl Personen eine mög
lichst direkte Wirkung entfalten und 
sie sollten auch in die Zukunft 
wirken. 
4. Die unterstützten Projektträger 
soUten repräsentativ sein bezügUch 
Branchen, Regionen und Sozialpart
nern. 
5. Bei jedem Projekt war auch eine 
gewisse Eigenleistung zu erbringen, 
das heisst, die Projekte wurden nicht 
voll finanziert. 
6. Projekte, welche die kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) an
visierten, wurden bevorzugt. 

Dank des Einplanens einer 
Reserve konnten auch noch später 
eingereichte Projekte berücksichtigt 
werden. 

* Die Europäische Gemeinschaft hat sich mit 
Inkrafttreten des Maastrichter Vertrages in die 
Europäische Union umbenannt. Da das Eu
ropäische Jahr 1992/93 offiziell noch vor dieser 
Umbenennung abgeschlossen wurde, wird in 
diesem Beitrag noch die alte Bezeichnung ver
wendet. 
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Projekte und Aktionen, die mit öffentlichen Geldern unterstützt wurden 

Projekt-Name Organisator Projekt 
kosten 

bewilligter 
EYSH-Beitrag 

Unfallverhütung und Gesundheits
vorsorge in KMU, Symposium EKAS 41000 41000 
Rückenbelastungen, Rücken
beschwerden und ihre Prophylaxe 
im Bau-und Holzgewerbe SGB/GBH 345000 290000 
Kampagne Instandhaltung SUVA 576000 100000 
Sicherheitswettbewerb SB V/Bf A > 50000 50000 
Freiburgische Tagung für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz KIGA FR 7 305 5 830 
Tagung «Gesundheitsschutz und SGSPM/ 
Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz» SGARM 15000 8 000 
PubUkation des Tagungsberichtes 21000 10000 
Aktion Erfa-Gruppe 
«Sicherheit bei allem Tun» Masch.ind. 304000 200000 
Messreihen an installierten 
Luftwäschern SWKI 70000 47000 
Workshop «QuaUtätssicherung 
in der Arbeitshygiene» SGAH 24000 4 000 
Sicherheitspark an der S WISSTECH VSU 300000 30000 
WanderaussteUung in Berufsschulen KIGAJU 55 000 38000 
Allgemeines Merkblatt zur Ergonomie BIGA 40000 20000 
Faltblattaktion «Organische 
Lösungsmittel» SVAAA > 30000 27400 
Symposium «Sicherheit und Gesund
heitsschutz am Arbeitsplatz als 
gemeinsame Aufgabe von Arbeitgebern, 
Arbeitnehmern und Behörden» Koord.gr. 22000 22000 
Sicherheksparcours Sursee MLS 112000 56000 
SicherheUsparcours Tolochenaz SB V/Bf A >20000 20000 
Ausbildungsunterlagen «Arbeitshygiene» SGAH 92000 26000 
Auswertungstagung und Erfahrimgs-

austausch der Projekte/Schlussbericht Koord.gr. 60 000 60 000 

Abkürzungen: 
BfA Beratungsstelle für Arbeitssicherheit (des SBV) 
BIGA Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit 
EKAS Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit 
GBH Gewerkschaft Bau und Holz (seit 1993 = GBl) 
KMU Kleine und mittlere Unternehmen 
MLS Maurerlehrhallen Sursee 
SG/VH Schweizerische GeseUschaft der Arbeitshygieniker 
SGAS Schweizerische GeseUschaft für Arbeitssicherheit 
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund 
SGSPM Schweizerische GeseUschaft für Sozial- und Präventivmedizin 
SGARM Schweizerische Gesellschaft für Arbeitsmedizin 
SBKV Schweizerischer Baukaderverband 
SBV Schweizerischer Baumeisterverband 
SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 
SVAAA Schweizerische Vereinigung für Arbeitsmedizin, Arbeitshygiene und Arbeits

sicherheit 
SWKI Schweizerischer Verein von Wärme- und Klima-Ingenieuren 
VSU Verband Schweizerischer Unfallverhütungsfirmen 

Näheres zu einzelnen 
Projekten 

Die mit öffentlichen Mitteln unter
stützten Projekte und Aktionen sind 
nebenstehend aufgelistet. 

Die finanzieU bedeutendste Un
terstützung erhielt ein Vorhaben des 
Schweizerischen Gewerkschaftsbun
des, das von der Gewerkschaft Bau 
und Industrie durchgeführt wird und 
das auch noch im Gange ist. Ziel des 
Projektes ist eine Verbesserung bei 
der Prophylaxe von Rückenleiden 
in der Bau- und Holzwirtschaft. In 
einem ersten Schritt wurden aus der 
Fachliteratur und aus Gesprächen 
mit betroffenen Berufsleuten die 
spezifischen Belastungen für den 
Rücken- und Schulterbereich in den 
verschiedenen Berufen des Bau- und 
Holzgewerbes erfasst und teUweise 
auf Video festgehalten. Dieses Vi
deomaterial wird dann in berufs
spezifische Dokumentationen (Bela
stungsprofile) umgesetzt, in denen 
die Belastungen und die jeweils 
möglichen und nötigen Präventions-
massnahmen dargestellt werden. An 
einer Fachtagung in Zusammenar
beit mit dem Nationalen Forschungs
programm NFP 26B «Chronifizie
rung von Rückenschmerzen» wur
den mögUche Wege für eine verbes
serte Prophylaxe der Rückenleiden 
aufgezeigt. Schliesslich werden Un
terlagen für Vorsorgekurse erarbei
tet. Diese Vorsorgekurse bilden - ob
wohl sie nicht direkt zum Umfang 
des bewUligten Projektes gehören -
den Kern desselben, und mit ihnen 
soll die angestrebte Breitenwirkung 
erreicht werden. Das Projekt, vor al
lem dessen letzter Teil, ist so ange-
le_gt, dass die wesentlichen Erkennt
nisse ohne grossen Aufwand auch 
auf andere Branchen übertragen 
werden können und dadurch die 
Breitenwirkung noch verstärkt wird. 

Bei den Unterhaltsarbeiten ereig
nen sich überdurchschnittUch viele 
UnfäUe. Die SUVA führte deshalb 
zum Thema Sicherheit bei der In
standhaltung eine besondere Kam
pagne durch, die aus dem Kredit für 
das Europajahr mitfinanziert wurde. 
Die Kampagne richtete sich an Be
triebe von Branchen, die besonders 
stark mit dieser Problematik kon
frontiert sind. Sie wurden deshalb 
mit Plakaten und Merkblättern für 
das sichere Instandhalten sensibili
siert, informiert und motiviert. 

Mit einem dritten grossen Pro
jekt unter der Bezeichnung «Sicher-
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heit bei aUem Tun», an dem sich 
verschiedene grosse und mittlere 
Firmen der MetalUndustrie beteilig
ten, wurden deren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mU einem in die 
Hauszeitung eingelegten Schreiben 
und einer Checkliste für die Proble
me der Sicherheit und des Gesund
heitsschutzes sowohl bei der Arbeit 
wie auch in der Freizeit sensibi-
üsiert. Dieses Schreiben enthielt 
auch ein themenbezogenes Preisaus
schreiben und motivierte damit die 
Belegschaft zur aktiven Auseinan
dersetzung mit dem Thema. 

Neben den von der Koordina
tionsgruppe unterstützten Projekten 
und Aktionen wurden auch Ak
tionen ohne Unterstützung durch 
öffentliche Gelder durchgeführt. 
Insbesondere organisierten die vier 
grossen Basler Chemiefirmen in ih
ren Betrieben eine gemeinsame 
Hautschutzaktion. Dabei wurde das 
Personal mit verschiedenen Infor
mations- und Unterrichtsmateriali
en auf mögliche Hautschädigungen 
hingewiesen und zu entsprechender 
Vorsorge aufgefordert und dazu in
struiert. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Die Öffentlichkeitsarbeit der Koor
dinationsgruppe konzentrierte sich 
auf eine Pressekonferenz der EKAS 

SUVA 
CNA 
INSAI 

Richtiges Instandhalten: Sicher abschalten. 

Sichern Sie sich 
sicher. 

Bestellnummer 44042.C1 

Titelsaite eines von verschiedenen Merkb lä t ta rn aus der SUVA-Kampagne «In
standhal tung» 

Eine von vielen Si tuat iönen m i t starker Rückenbela
stung im Bau- und Instal lat ionsgewerbe (Foto: GBl) 

ZU Beginn, Pressemitteilungen wäh
rend und zum offiziellen Schluss des 
Europäischen Jahres sowie den Ge
samtbericht über die getroffenen 
Aktivitäten, der demnächst erschei
nen wird. Die Koordinationsgruppe 
hat den Schwerpunkt auf konkrete 
Aktionen und Projekte gelegt und 
dafür den grössten Teil des zur 
Verfügung stehenden Geldes auf
gewendet. Öffentlichkeitsarbeit im 
engeren Sinn, insbesondere PR-Ak-
tionen, wurde deshalb bewusst klein 
gehalten; dies im Gegensatz zu den 
meisten anderen thematischen Jah
ren, welche von EG, UNO oder an
deren internationalen Organisatio
nen proklamiert werden, wo sehr oft 
die Öffentlichkeitsarbeit mit vielen 
PR-Aktionen den Schwerpunkt bil

det. Mit dieser Prioritätensetzung 
wurde in Kauf genommen, dass viele 
Schweizerinnen und Schweizer mög
licherweise nur wenig von diesem 
Europajahr gehört haben. Dafür 
konnten aber bedeutend mehr Mit
tel in die konkreten Projekte ein
fliessen. 

Schlusssymposium 
Den offiziellen Abschluss fand das 
Europäische Jahr für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
in der Schweiz am 6. Mai 1993 an
lässlich des Schlusssymposiums in 
Freiburg. Je ein Vertreter von Wis
senschaft, Arbeitnehmern und Ar
beitgebern beleuchtete aus seiner 
persönlichen Sicht und Erfahrung 
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die Thematik «Sicherheit und Ge
sundheitsschutz am Arbeitsplatz -
eine gemeinsame Aufgabe von Ar
beitgebem, Arbeitnehmern, Behör
den und SpeziaUsten». Zusätzlich 
wurde die Thematik in Workshops 
vertieft. 

Schlussbericht 
Der ÖffentUchkeit gegenüber wird 
die Koordinationsgruppe mittels 
eines Berichtes, in dem alle Projekte 
und Aktionen kurz vorgestellt wer
den, über die Verwendung der Mit
tel Rechenschaft ablegen. Dieser 
Bericht wird im Frühling 1994 pubU-
ziert werden und bei der EKAS 
(Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern) 
und bei der AbteUung Arbeitneh
merschutz und Arbeitsrecht des 
BIGA (Gurtengasse 3, 3003 Bern) 
erhältlich sein. 

Ergebnisse 
Dank des Europajahres konnten 
oder müssten sich Tausende von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mern mit den Themen Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeits
platz auseinandersetzen. Viele wur
den angeregt, Verbesserungen ihrer 
konkreten Situation am Arbeits-

Mitglieder der Koordinations
gruppe Schweiz: 
• Hans Ulrich Scheidegger, 
BIGA, Präsident 
• Anton Güggi, EKAS, Sekretär 
• Christoph Rüegg, Eidg. 
Arbeitsinspektorat, Sekretär 
• Regula Hartmann-Bertschi, 
Chrisflich-Nationaler 
Gewerkschaftsbund 
• Hans-Rudolf Enggist, 
Vereinigung Schweizerischer 
AngesteUtenverbände 
• Dani Nordmann, 
Schweizerischer 
Gewerkschaftsbund 
• Hans-Rudolf Schuppisser, 
Zentralverband Schweizerischer 
Arbeitgeberorganisationen 
• Daniel Lehmann, Schweizer 
Gewerbeverband 
• Richard Gamma, 
Schweizerische Gesellschaft für 
Chemische Industrie 
• Peter Wüthrich, SUVA 
• Albin Santschi, Interkantonale 
Vereinigung für Arbeitsrecht 

platz zu prüfen und vorzunehmen; 
sei es bei der Gestaltung des Ar
beitsplatzes oder sei es beim eigenen 
Verhalten oder demjenigen der Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Oft 
wird es sich dabei nur um Kleinig
keiten handeln, die nicht genau er
fasst werden können. Aber wenn 
sich dank der getroffenen Massnah
men auch nur wenige schwerere Er
krankungen oder Unfälle vermeiden 
liessen, hat sich der Einsatz der öf
fentlichen Hand für das Europajahr 
bereits gelohnt, sowohl in finanziel
ler wie auch in ideeller Hinsicht. 

Die Mehrzahl der Projekte und 
Aktionen war so Busgewählt, dass 
sie in die Zukunft wirken. Ihre Er
gebnisse können deshalb heute noch 
nicht vollständig gewürdigt werden. 

Die unterstützten Aktionen im 
Baugewerbe fanden grosse Beach
tung. Die Sicherheitsparcours (nach
gestellte Situationen, wie sie auf 
Baustellen tausendfach auftreten 
können und beurteilt werden müs
sen) werden deshalb teUweise wie
derholt. 

Aktionen und Ergebnisse 
in der EG 
Die EG als Initiantin dieses Europa
jahres wendete 12 Mio ECU, d.h. un
gefähr 21 Mio Franken, für insge
samt über 500 Projekte und für Po
ster, Broschüren und Bulletins auf. 
Zudem wurde in Griechenland ein 
Videofilm-Festival, in Lissabon eine 
Eröffnungs- und in Kopenhagen eine 
Schlusskonferenz organisiert. Weiter 
finanzierte die Kommission der Eu
ropäischen Gemeinschaft 17 Fern
sehprojekte, die darauf abzielten, die 
Sicherheit in gefährlichen Arbeits
sektoren zu fördern. Nach Einschät
zung der EG-Verantwortlichen für 
dieses Europäische Jahr war es äus
serst erfolgreich, vor allem weil es die 
Diskussion über und das Verständnis 
für die Sicherheit und den Gesund
heitsschutz am Arbeitsplatz in der 
ganzen Europäischen Gemeinschaft 
stark förderte. 
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Arztliche Zweitbeurteilung: 
Qualitätssicherung 
oder Kostenbremse? 
Im Spitalsektor entsteht die Hälf te der schweizerischen Ge
sundheitskosten, und gle ichzei t ig werden in unseren Spitälern 
jährl ich rund 500 000 Operat ionen durchgeführ t , in diesem Zu
sammenhang sind die Experten am Instrument der ärzt l ichen 
Zwei tmeinung interessiert. Dieses sol l dazu bei tragen, die Ent
scheidbi ldung vor Operat ionen zu verbessern, die Qual i tät zu 
fördern und die Kosten zu reduzieren. Die nachfolgenden 
Informationen stützen sich auf eine Studie des Inst i tuts für 
Sozial- und Prävent ivmedizin der Universi tät Zürich \ 

AUS DER SEKTION G E S U N D H E I T S Ö K O N O M I E DES BSV 

Absicht der Zweitmeinung 
und Vorgehen 

Als erste schweizerische Kranken
kasse hat 1991 die Kranken- und 
Unfallversicherung ZOKU einen 
Beratungsdienst eingerichtet, wel
chen jene Versicherten aller Kassen 
in Anspruch nehmen können, die 
vor der Durchführung diagnosti
scher oder therapeutischer Mass
nahmen eine ärztliche Zweitmei
nung anhören wollen. Wenn ein 
Patient / eine Patientin von dieser 
Dienstleistung Gebrauch machen 
will, muss er/sie den Vertrauensarzt 

ermächtigen, beim behandelnden 
Arzt Erkundigungen einzuziehen 
und wenn nötig dessen vorgängigen 
Entscheid mit ihm zu besprechen. 
Das Bedürfnis nach einem solchen 
Dienst resultiert aus der Tatsache, 
dass ein Entscheid, insbesondere für 
oder gegen die Durchführung einer 
Operation, unter anderem von vie
len subjektiv bedingten Faktoren 
abhängt: Informationsstand des Pa
tienten, verschiedene BeurteUungen 
durch einen Arzt in verschiedenen 
Zeitpunkten oder durch mehrere 
Ärzte, regionale Usanzen. Das Ein
holen einer ärztlichen Zweitmei-

Programm Nicbt- Quelle 
bestätigungsrate 
obllga- frel-
torisch willig 

CorneU University -
New York Hospital 17,6% 30,4% McCarthy, Widmer, 1974 
CorneU University -
New York Hospital 17,0% 33,5% Gräfe et al., 1978 
NYC Department of Health 20,5 % Paris et al., 1979 
Massachusetts Medicaid 7,7%* Gertmann et al., 1980 
CorneU University - McCarthy, Finkel, 
New York Hospital 18,7% Ruchlin, 1981 
CorneU University - Finkel, McCarthy, 
New York Hospital 18,8% 33,2% Ruchlin, 1982 
Massachusetts Medicaid 10,2%* Martin et al., 1982 
Mandalory New York City Programm 9,8% Barr et a l , 1990 
• Diese Studien beinhalten ärztliche Zweit- und Drittbeurteilungen (Second/Third Opinion). 

nung hat zur Folge, dass die Ent
scheidsicherheit sowohl des Arztes 
als auch des Patienten erhöht wird. 
Eine Verbreitung der Praxis, vor 
einer Operation die Meinung eines 
zweiten Arztes anzuhören, kann 
verschiedene Faktoren positiv be
einflussen: 
• die Kosten, 
• die Häufigkeit von chirurgischen 
Eingriffen, 
• die Verhinderung überflüssiger 
Operationen, 
• die QuaUtätssicherung. 
Zudem kann sich das Arzt-Patient-
Verhältnis verändern, indem der Pa
tient besser informiert wird und so 
stärker mitentscheiden kann. 

Die Erfahrungen in den USA 
Die ärztliche Zweitmeinung (Se
cond Opinion) ist in den USA schon 
lange bekannt. Viele Versicherun
gen setzen das Einholen einer 
Zweitmeinung vor bestimmten Ope
rationen obligatorisch voraus. 

Die TabeUe links unten zeigt Re
sultate von in den USA durchge
führten Programmen.^ Im aUgemei
nen ist die Anhörung einer Second 
Opinion auf eine geringe Zahl von 
chirurgischen Eingriffen beschränkt. 
Gynäkologische Operationen, und 
insbesondere die Hysterektomie 
(Gebärmutter-Entfernung), bilden 
den Gegenstand vieler Programme. 

Die Tabelle zeigt für jede Studie 
den Anteil der chirurgischen Ein
griffe, welche durch die ärztliche 
Zweitmeinung nicht bestätigt wur
den. Jene Programme, in denen das 
Einholen einer Zweitmeinung auf 
freiwilliger Basis erfolgte, zeigen 
höhere Nichtbestätigungsraten als 
solche mit Obligatorium. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass in den 
freiwUligen Programmen vor allem 
jene Patienten eine Zweitmeinung 
einholtea, welche am Nutzen einer 
Operation zweifelten oder eine chir
urgische Therapie vermeiden woll
ten. Bei den auf obligatorischer 
Basis durchgeführten Programmen 
wurden die Patienten nicht ausge
wählt und die Nichtbestätigungsrate 
fiel tiefer aus. 

Welche Bedeutung kann der 
Second Opinion in der Schweiz 
zukommen? 
Aufgrund der Erfahrungen in den 
USA kann festgestellt werden, dass 
sich die Zweitmeinung nicht mit der 
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Meinung des behandelnden Arztes 
decken muss. Dies erklärt sich da
durch, dass die Entscheide durch 
Menschen gefäUt werden, weiche 
durch subjektive Faktoren beein
flüsst sind. Eine im Kanton Tessin 
durchgeführte Studie' zeigt den Ein
fluss der Information auf die Häufig
keit chirargischer Eingriffe. Die Er
gebnisse dieser Studie belegen, dass 
die Inanspruchnahme von sieben all-
tägUchen und nicht dringlichen chir
urgischen Eingriffen (Amygdalek-
tomie, Appendektomie, Kürettage, 
Hysterektomie, Inguinalhernie, Cho
lecystektomie, Exzision von Hä
morrhoiden) insgesamt bei der Tessi
ner Gesamtbevölkerung um 32% 
höher lag als bei der Gruppe der 
Ärzte (mit Ehepartnern und Kin
dern) als bestinformierte Patienten. 
Die Studie hat keinen signifikanten 
Unterschied festgestellt im Vergleich 
der Eingriffshäufgkeiten bei Ärzten 
und bei einer Gruppe von Anwälten. 
Aufgrund dieser Resultate muss an
genommen werden,, dass ein be
stimmter Teil der in der Gesamtbe-
völkerang durchgeführten Operatio
nen überflüssig ist. Es kann jedoch 
nicht genau beziffert werden, in wel
chem Mass das Einholen einer ärzt
lichen Zweitmeinung die Häufig
keitsrate der chirurgischen Eingriffe 
beeinflüsst. Unbestritten ist jedoch, 
dass in einer Situation, in der die Fi
nanzierung des Gesundheitswesens 
zunehmend schwieriger wird, jene 
Instrumente, mittels derer die be
schränkten finanziellen Ressourcen 
unter gleichzeitiger Sicherung der 
Qualität geschont werden könnten, 
einer aufmerksamen Analyse unter
zogen werden müssen. 1 ^ 

(Aus dem Französischen übersetzt) 

1 M. Schmid, V. Ajdacic-Gross, F. Gutzwiller: 
Second-Opinion-Programm im schweizeri
schen Gesundheitswesen, Schriftenreihe No. 25 
der Schweiz. Gesellschaft für Gesundheitspoli
tik (SGGP), 1992, Verlag und Bezugsquelle: 
Zentralsekretariat SGGP, Haldenweg lOA, 
3074 Muri. 

2 M. Schmid, V. Ajdacic-Gross, F. Gutzwiller: 
a.a.O., S.26 

3 Domenighetti G., Gutzwiller F., Martinoli S., 
Casablanca A.: Kanton Tessin. Inanspruchnah
me und Angemessenheit chirurgischer Leistun
gen, in: Bulletin des Bundesamtes für Gesund
heitswesen Nr. 18, 17. Mai 1993, S. 326-328; so
wie M. Schmid, V. Ajdacic-Gross, F. Gutzwiller: 
a.a.O., S. 19, nach Domenighetti G., Gutzwiller 
F., Martinoli S., Casablanca A.: The most infor
med consumer of surgical services: The physici-
an-patient (in Publikation) 

N e u e V e r s i c h e r u n g s f o r m e n  
i m G e s u n d h e i t s w e s e n 

Gesundheitskassen (HMOs) 
und Bonusversicherungen in der 
Evaluation 
Ende 1989 hat der Bundesrat die Verordnung V über die Kran
kenversicherung geändert und dami t den Krankenkassen - auf 
fün f Jahre befr is tet - die Mögl ichke i t gegeben, neue Versiche
rungsformen zu betre iben. Die Teilnahme an den Versuchen 
wurde für die Krankenkassen mi t der Auf lage verbunden, sich 
an der wissenschaf t l ichen Untersuchung über die neuen Versi
cherungsformen zu bete i l igen. 

T I L L B A N D I , SUSANNE D A T W Y L E R , HERBERT K A N Z I G , 
SEKTION STATISTIK DES BSV 

Die Verordnungsänderung trat teil
weise auf den I.Januar 1990, teil
weise auf den l.JuU 1990 in Kraft. 
Sie gilt bis zum 31. Dezember 1995. 
Auf diesen Zeitpunkt hin ist auch 
die wissenschaftliche Untersuchung 
abzuschliessen. 

Zielsetzung und Aufbau 
der Untersuchung 
Hauptziel der Evaluation ist zu 
untersuchen, wie sich die neuen 
Versicherungsformen im Gesund
heitswesen finanzieU auswirken. 
Dabei spielen Verhaltensänderun
gen bei den Versicherten und den 
Leistungserbringern - bedingt 
durch die neuen Versicherungs
formen - eine zentrale Rolle und 
bedürfen deshalb einer genaueren 
Untersuchung. 

Für die Evaluation der neuen 
Versicherungsformen konnte jedoch 
nicht auf bestehende Zahlenreihen 
zurückgegriffen werden. Deshalb 
musste eine spezieUe Untersuchung 
aufgebaut werden. Grob lassen sich 
die Hauptpunkte dieser Untersu
chung wie folgt unterteilen: 
• BereitsteUen und Testen der sta
tistischen Grundlagen für die Eva
luation der neuen Versicherungs
formen sowie für eine zukünftige, 
verbesserte Krankenversicherungs
statistik. 
• Evaluation der Versuche mit einer 
möglichst geringen Belastung der 

Versicherungsträger durch admini
strative Zusatzarbeiten. 

Um die Belastung der Kranken
kassen möglichst gering zu halten, 
sollten primär die Verwaltungsdaten 
der Krankenkassen (= Administra
tivdaten) als Grundlage der Statistik 
benutzt werden: Jede Krankenkasse 
verfügt über Daten ihrer Mitglieder, 
der Versicherungsarten und der Art 
und Höhe der Rechnungen. Mit 
diesen Angaben lassen sich nur ein 
TeU der anstehenden Fragestel
lungen bearbeiten. Daher sind par
allel zur Untersuchung der Admini
strativdaten Erhebungen bei den 
Versicherten einerseits und bei den 
HMOs andererseits notwendig. 

Da es weder dem BSV noch dem 
Bundesamt für Statistik möglich 
war, Erhebungen dieser Grössen
ordnung selber durchzuführen, wur
de in einem breit ausgeschriebenen 
Offertverfahren ein privater Auf
tragnehmer gesucht. Dabei wurde 
die Prognos AG mit den Versicher
tenbefragungen und der HMO-Un
tersuchung beauftragt. Die eigent
lichen Befragungen werden vom 
Forschungsinstitut LINK in Luzern 
durchgeführt. 

Komplexe Ursachen 
lassen keine einfachen 
Resultate erwarten 
Die Untersuchung über die neuen 
Versicherungsformen erfolgt vor 
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einem sich rasch wandelnden wirt
schaftlichen und gesundheitspoli
tischen Hintergrund: Als Folge der 
rezessiven Wirtschaftsentwicklung 
hat sich das Verhalten der Versicher
ten geändert. Zudem haben die 
dringlichen Bundesbeschlüsse zur 
Krankenversicherung die Rahmen
bedingungen für die Versicherungs-

' Wirtschaft und die privaten und 
ÖffentUchen Leistungserbringer des 
Gesundheitswesens spürbar verän
dert. Mehrjahresvergleiche sind da
her nicht ohne weiteres möglich. 

Gerade die neuen Versiche
rungsformen sind in einem derarti
gen Umfeld besonderen Schwierig
keiten und Belastungsproben ausge
setzt, die bei den Schlussfolgerangen 
- soweit dies möglich ist - berück
sichtigt werden müssen. 

Sollten die neuen Versicherungs-
formen die in sie gesetzten ur
sprünglichen Erwartungen nicht er
füllen, so gUt es schliesslich abzuklä
ren, ob dies an der Versicherungs
form selber Uegt, oder ob ein allfäl
liger Misserfolg eine Folge schlech
ter Rahmenbedingungen ist (z.B. 
ungenügende Rechtsgrundlagen, zu 
hohe administrative Hürden usw.), 
oder ob bei der Umsetzung Fehler 
passiert sind (z.B. schlechtes Ma
nagement oder ungenügendes Mar
keting). 

Untersuchungsorganisation 
Damit all diese komplexen Verhält
nisse einigermassen sinnvoll in der 
Untersuchung berücksichtigt wer
den können, ist diese modular 
aufgebaut. In Abbildung 1 sind die 
Teiluntersuchungen nach ihrem zeit
Uchen Ablauf aufgeführt. Es sind 
dies: 
1) Erhebungen bei einer repräsen
tativen Stichprobe von Versicherten 
(Befragungen I und II) . 
2) Erhebungen bei den Leistungs
erbringern und den Versicherern 
(HMO-Untersuchung, Hypertonie
studie'). 
3) Analyse der Administrativdaten 
der Kassen. 

Überwacht wird das Ganze von 
einer Begleitgruppe, die sich zur 
Hauptsache aus Vertretern der Kran-

1 Die Studie soll untersuchen, ob bei der Be
handlung von Patienten mit erhöhtem Blut
druck (= arterielle Hypertonie) in HMO-Pra-
xen und konventionellen Arztpraxen ein Qua
litätsunterschied besteht. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Untersuchungsablaufs 

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

Administrativdaten Kosten Administrativdaten 

Befragungen I 

Befragungen I I 
• 

Befragung HMO 

J] = Evaluationszeitraum 

Hypertonie-
Studie 
Schlussberichte • 

Abbildung 2: Einflussfaktoren 

Versicherungsform 
Herkömmliche Form 
Bonus-Versicherung 

HMO, Jahresfranchise 

Einfluss der Versiche
rungsform nach 

Berücksichtigung der 
Risikoselektion 

Inanspruchnahme 
medizinischer Leistungen 

Kostenentwicklung 

Risikoselektion 

Unterschiede aufgrund 
einer anderen 

Zusammensetzung der 
Versicherten 

Sozio-öiconomische Merkmale 
Alter, Geschlecht, BUdung, 
Einkommen, Wohnregion 

(Stadt/Land) usw. 

Gesundheit 
Gesundheitszustand, -verhalten, 

Einstellung zur GesundheU 
und zum Gesundheitssystem 

Prämienentwicklung, Lastenver
teilung, Reservebildung, Versi
cherungsschutz, SoUdarität usw. 

externe Einflussfaktoren: 
Wirtschaftsentwicklung (Rezession), dringUche Bundesbeschlüsse 

kenkassen und wissenschaftlichen 
Experten (Ärzte und Gesundheits
ökonomen) zusammensetzt. 

Am Schluss werden die Untersu
chungsergebnisse durch den bei
gezogenen wissenschaftUchen Ex
perten, Prof. Dr. Jürg H. Sommer, in 
Handlungsempfehlungen zuhanden 
des Departementes des Innern und 
des Bundesrates zusammengefasst. 

Hier wird es vor allem darum gehen, 
die richtigen Schlussfolgerungen aus 
den verschiedenen Untersuchungs
ergebnissen zu ziehen, diese soweit 
notwendig aufgrund internationaler 
Erfahrungen der Versicherungsfor
men zu gewichten, um dann erfolgs
versprechende Handlungsmöglich
keiten für die zukünftige Entwick
lung in der Schweiz aufzuzeigen. 
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Erweiterung der Untersuchung: 
Einbezug der freiwilligen 
Jahresfranchise 
Auf Antrag des Konkordates der 
Schweizerischen Krankenkassen 
wurde das Projekt nachträglich er
weitert und die freiwillige Jahres
franchise in die Evaluation einge
schlossen. Da die freiwillige Jahres
franchise als Versicherungsform 
schon einige Jahre früher von vie
len Kassen eingeführt wurde, war 
es einerseits sinnvoU, diese Ver
sicherungsform mitzuberücksichti
gen, andererseits fehlten die recht
lichen Grundlagen, um diese Form 
obligatorisch in die Untersuchung 
einzubeziehen. Da die freiwilUge 
Jahresfranchise in der welschen 
Schweiz besonders verbreitet ist, 
ergibt sich durch die freiwillige 
Mitarbeit von einigen Krankenkas
sen ein wesentlich ausgewogeneres 
Bild, als dies möglich gewesen wä
re, wenn man sich nur auf die neu
en Versicherungsformen mit ein
geschränkter Arztwahl und auf 
die Bonusversicherung beschränkt 
hätte. 

Untersuchungsgegenstand 
In einer liberalen, durch die Han
dels- und Gewerbefreiheit gepräg
ten Gesellschaft ist davon auszu
gehen, dass grundsätzlich kein Ein
wand gegen die Einführang neuer 
Versicherungsformen bestehen dürf
te. Im vorliegenden FaU steUt sich al
lerdings die Frage, ob die Solidari
tätszielsetzungen der Krankenver
sicherung mit der Einführung der 
neuen Versicherungsformen verletzt 
werden. 

Die Untersuchung sollte in erster 
Linie Aussagen darüber machen 
können, ob die neuen Versiche
rungsformen überhaupt einen Bei
trag zur Kostensenkung leisten kön
nen (vergleiche Abbildung 2). Dabei 
muss aber sichergestellt werden, 
dass es sich nicht nur um einen 
scheinbaren Beitrag zur Kosten
dämpfung handelt. Dies könnte bei
spielsweise der FaU sein, wenn in 
den neuen Versicherungsformen nur 
Versicherte aufgenommen würden, 
die eine grundsätzUch gute gesund
heitliche Disposition aufweisen und 
in einem Alter sind, welches tiefe 
Gesundheitskosten erwarten lässt 
(Risikoselektion). 

Kostendämpfende Effekte kön
nen erwartet werden, wenn 

• die neuen Versicherungsformen 
das Verhalten der Versicherten be
einflussen, so dass beispielsweise die 
Inanspruchnahme von Leistungen -
soweit diese durch den Versicherten 
bestimmt wird - zurückhaltender als 
in traditioneUen Versicherungsfor
men erfolgt; 
• die mit den Leistungserbringern 
ausgehandelten Preise bzw. Tarife 
niedriger ausfallen als bei den tradi
tioneUen Versicherangsformen; 
• das Verhalten der Leistungser
bringer beeinflüsst wird. Denkbar 
wäre, dass die neuen Versiche
rungsformen betriebswirtschaftlich 
kostengünstigere Leistungserstel
lungen bewirken. Es könnte auch 
eine Art «Gate-Keeper»-Effekt ent
stehen, indem beispielsweise bei den 
HMOs ein Arzt die Verantwortung 
für die Gesundheit seiner Patienten 
übernimmt und nicht wie bei der 
traditionellen Praxis die Krank
heitsbehandlung im Vordergrund 
steht. 

AU diese möglichen Effekte sind 
allerdings nur dann wirklich kosten
dämpfend, wenn sie einen Behand
lungsbedarf zeitlich nicht hinaus
schieben, so dass zu einem späteren 
Zeitpunkt u.U. höhere Kosten aus
gelöst werden, und wenn die er
brachten Leistungen nicht eine nied
rigere Qualität aufweisen. 

Bei der Konzeption der Untersu
chung wurde davon ausgegangen, 
dass es nicht Aufgabe der Untersu
chung sein kann, eine breitangelegte 
Qualitätsstudie durchzuführen.^ Aus
gangsannahme der Untersuchung 
über die neuen Versicherungsformen 
ist daher, dass die ÄrzteausbUdung 
mit Staatsexamen und FMH-Aus-
bildung die Qualität der medizini
schen Versorgung gewährleistet. Um 
trotzdem eine gewisse Sicherheit zu 
haben, dass diese Aussage gerecht
fertigt ist, wird in einer speziellen 
Zusatzuntersuchung bei den neuer
öffneten HMOs ein international an
erkannter Qualitätsindikator erfasst 
und mit einer Stichprobe von frei
wUUg mitmachenden traditionellen 
Praxen verglichen (= Hypertonie
studie). 

Dauer der Untersuchung 
Fünf Jahre Untersuchungsdauer er
scheinen auf den ersten Blick als 
relativ grosse Zeitspanne. Es muss 
dabei aUerdings berücksichtigt wer
den, dass mit der Planung und Kon
zeption der Untersuchung erst nach 

Alternative Versicherungs
zweige 
Bonusversicherung: Die Kassen 
ermässigen die Prämien für jene 
Versicherten, die während eines 
Jahres keine Leistungen der 
Kassen beansprucht haben (Aus
nahmen: Mutterschaftsleistungen 
und Vorsorgeuntersuchungen). 
Dabei gibt es mehrere Prämien
stufen, die im Zeitverlauf erreicht 
werden können. Sobald in einem 
Jahr eine Leistung durch die Kas
sen erfolgt, wird die Prämie wie
der auf die nächste Stufe herauf
gesetzt, unabhängig davon, wie
viel Leistungen in diesem Jahr er
bracht werden. Die Prämie kann 
aber nicht über 100% steigen. 

HMO-Versicherung (Health 
Maintenance Organization): Eine 
HMO-Kasse ist global und län
gerfristig für die Gesundheit der 
Versicherten verantwortlich. Da
bei wird nebst der Behandlung im 
Krankheitsfall grosses Gewicht 
auf die Prävention und andere 
Gesundheitsaktionen gelegt. Der 
Versicherte muss für medizini
sche Leistungen - soweit vorhan
den - die HMO-eigenen Ange
bote benutzen. Für Behandlun
gen, die die HMO nicht selbst 
vornehmen kann, wird der Versi
cherte an Spezialisten verwiesen. 
Somit ist die freie Arztwahl bei 
der HMO-Versicherung einge
schränkt, dafür werden etwas tie
fere Versicherungsprämien, der 
Wegfall des Selbstbehaltes und 
eine umfassendere Gesundheits
fürsorge angeboten. 

Jahresfranchise: Die Kassen 
bieten den Versicherten bei einem 
höheren Selbstbehalt tiefere Prä-

der kurzfristig bereitgestellten Än
derung der Verordnung 1990 begon
nen werden konnte. Es galt zudem, 
ziisätzliche rechtliche Grundlagen 
bereitzustellen, um den notwendi
gen Datenschutz zu gewährleisten. 
Auch das gesamte Meldeverfahren 
für die Erhebung der Administrativ
daten musste aufgebaut und mit den 
Krankenkassen abgestimmt werden. 

Schliesslich ist in Rechnung zu 
stellen, dass die neuen Versiche
rungsformen von «Einführungsef
fekten» betroffen werden: Neumit-
gUeder verursachen in den ersten 
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drei Monaten nach ihrem Übertritt 
im aUgemeinen keine Kosten. Zu
dem ist davon auszugehen, dass sich 
die «Pioniergeneration», d.h. die 
Versicherten, die im Eröffnungsjahr 
der neuen Versicherungsform bei
treten, von später Eintretenden un
terscheidet. Würde nun bei der Be
urteilung der neuen Versicherungs
formen nur auf das Verhältnis der 
Pioniergeneration abgestellt, ergäbe 
sich offensichtlich ein falsches Bild. 
Für die Isolierung dieses Einfüh
rungseffektes sind die fünf Jahre 
Untersuchungszeitraum eher knapp 
bemessen. 

Für die Administrativdaten-Un
tersuchung konnte glücklicherweise 
auf die Absprachen und Grundlagen 
einer früheren Zusammenarbeit' 
mit den Kassen zurückgegriffen wer
den. In deren Rahmen wurde ver
sucht, das von Prof. Dr. Heinz 
Schmid geleitete Nationalfondspro
jekt «Datenanalyse in der Kranken
versicherang» umzusetzen. 

Administrativdaten 
Für die Administrativdaten-Unter
suchung benötigt das BSV von den 
Kassen detaillierte Angaben zu den 
Versicherten und den bezogenen 
Leistungen. Angesichts der Tatsa
che, dass die administrativen Ab
läufe und die elektronisch verfüg
baren Angaben von Kasse zu Kasse 
variieren, musste für die Daten
übermittlung ein gemeinsamer Nen
ner gefunden werden. Ausgangs
punkt war die Frage, über welche 
Informationen jede Kasse verfügen 
muss, um ihre Aufgaben erfüllen zu 
können. Zentrale Punkte für die 
Durchführung sind das Prämien
inkasso und die Schadenabwick
lung. Im Rahmen des Prämien
inkassos muss die Kasse über die 
Adressen und Informationen der 
Versicherten verfügen, um die Prä-
mienhöhe zu bestimmen (Alter, Ge-

2 Eine derartige Zielsetzung ginge Uber die 
Möglichkeiten der Evaluationsstudie hinaus. 
Dies darum, weil bekannt ist, dass der 
Qualitätsunterschied zwischen den traditionel
len Arztpraxen und zwischen anderen Lei
stungskategorien erheblich ist und daher 
auch untersucht werden müsste. Unbestritten 
ist allerdings, dass eine breite Untersuchung 
im Rahmen eines nationalen Forschungs
programms, wie sie von verschiedenen Seiten 
gefordert wurde, dringend wünschbar wäre. 
3 Dieses Projekt aus den Jahren 1980/82 muss
te unterbrochen werden, weil in den EDV-Ab
teilungen mehrerer beteiligter Kassen die zur 
Durchführung notwendige Kapazität fehlte. 

schlecht, Eintrittsalter, Versiche
rungszweige usw.). Für die Scha
denabwicklung muss der Betrag der 
zu vergütenden Rechnungen erfasst 
werden. Je nach Kasse wird dieser 
Betrag mehr oder weniger detaU-
Uert in Leistungskomponenten auf-
gegUedert; hier fallen auch Informa
tionen an über die Kostenbeteili
gung des Versicherten und die Art 
des Leistungserbringers (Arzt, Ap
otheke, Spital usw.). Da die orga
nisatorischen Abläufe für diese bei
den Bereiche bei einigen Kassen re
lativ stark getrennt sind, erwies es 
sich als sinnvoll, für die Datenüber
mittlung folgende zwei Gruppen zu 
unterscheiden: 
• Mitgliederangaben, die für das 
Prämieninkasso relevant sind: Alter, 
Geschlecht, Postleitzahl, Versiche
rungszweige. Zu jedem Zweig wer
den die MitgUedschaftsdauer im 
betrachteten Jahr, die dieser Perio
de entsprechende Prämie, allfällige 
Versicherungsvorbehalte und wei
tere Angaben erfasst. 
• Rechnungs- bzw. Schadenangaben 
mit Leistungsart (Krankheit, Unfall, 
Mutterschaft), Art des Leistungs
erbringers, Höhe des Rechnungs
betrags, KostenbeteUigung des Ver
sicherten, Anzahl Konsultationen 
bei ärztUcher Behandlung, bzw. An
zahl Tage bei stationärer Behand
lung und Aufteilung des Rechnungs
betrags in Kostenkomponenten. 

Die Verbindung zwischen den 
Schadenangaben und den entspre
chenden Versichertenangaben er
folgt über eine von den Kassen 
anonymisierte Versichertenidentifi
kation. 

Die Kassen liefern dem BSV 
diese Informationen nicht nur für 
die Versicherten der HMO- oder 
Bonusversicherung, sondern für 
den gesamten Versichertenbestand, 
damit die neuen Versicherungsfor
men mit der traditioneUen Versi
cherung verglichen werden können. 
Im Rahmen der Evaluation arbei
tet das BSV mit 18 Datenverar
beitungsbetrieben von insgesamt 24 
Kassen zusammen. Verzögerungen 
bei den Datenlieferungsterminen 
und die teilweise mangelhafte Qua
Utät der gelieferten Daten sind un
ter anderem auf die unterschiedli
chen organisatorischen Abläufe bei 
den Kassen, insbesondere im EDV-
Bereich, zurückzuführen. 

Das BSV erhält jährlich Anga
ben zu 5,3 MUUonen Versicherten 
(ca. 80% der Schweizer Bevölke-

rung); diese reichen den Kassen 
jährlich rund 24 MiUionen Rechnun
gen zur Vergütung ein, die entspre
chenden Informationen werden dem 
BSV auf elektronischen Datenträ
gern übermittelt. Die jährUch über
mittelte Datenmenge umfasst je
weUs ca. 30 Gigabytes und über
steigt damit den Umfang der im 
Rahmen der Volkszählung gesam
melten Daten. 

Veröffentlichung der Ergebnisse 
Die Resultate der einzelnen Unter
suchungsbereiche sind wie Teilstük-
ke eines Mosaiks: Erst wenn die ver
schiedenen Einzelteile zusammen
gesetzt werden, ergibt sich ein aus
sagekräftiges Ganzes. Deshalb ist es 
nicht sinnvoU, die Ergebnisse der 
einzelnen Befragungen isoliert zu 
betrachten. Erst wenn die Befra
gungsdaten mit den Administrativ
daten verknüpft werden können, 
lässt sich beurteilen, wie die Erhe
bungsergebnisse zu interpretieren 
sind. Dies erhöht natürlich die Kom
plexität der Untersuchung. Wegen 
der zeitUch unterschiedlichen Ver
fügbarkeit der Daten wird es daher 
erst am Schluss der Untersuchung 
möglich sein, die verschiedenen 
Komponenten der Untersuchung zu 
einem GesamtbUd zusammenzu
fügen. 
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N e u e V e r s i c h e r u n g s f f o r m e n  
i m G e s u n d h e i t s w e s e n 

Versichertenbefragung und 
HMO-Untersuchung 

den, haben ein telefonisches Inter
view gegeben und 85% derer, die 
telefonisch interviewt werden 
konnten, füllten auch den schriftli
chen Fragebogen aus. Bei den Er
hebungen des Jahres 1993 zeich
net sich eine ähnlich gute Beteili
gung ab. 

Im Rahmen der Evaluation neuer Formen der Krankenversiche
rung ist die Prognos AG mi t den Versichertenbefragungen und 
einer Untersuchung bei den HMOs beauf t ragt . Die Untersuchun
gen ergänzen die Informat ionen aus den Admin is t ra t ivdaten. 

VON DR. RITA B A U R UND DR. JOHANNES STOCK, 
PROGNOS A G 

Versichertenbefragungen 

Die Versichertenbefragungen finden 
statt bei repräsentativen Stichpro
ben von Versicherten in den drei 
«Testformen» HMO, Bonus, wähl
bare Jahresfranchise sowie von Ver
gleichsgruppen traditionell Versi
cherter. Die Hauptfragestellungen 
der Versichertenbefragung sind: 
• Findet bei der Wahl der neuen 
Versicherungsformen eine Risikose
lektion statt, wählen also hauptsäch
lich Personen mit geringem Erkran
kungsrisiko die neuen Formen? 
• Welche (anderen) Faktoren füh
ren zur Wahl einer der Test-Versiche
rungsformen? Welche RoUe spielen 
beispielsweise Einkommen, die Wer
beintensität der Krankenkassen, die 
Familiengrösse? 
• Ist mit den neuen Versicherungs
formen eine Verlagerung von Ge
sundheitskosten von Versicherun
gen auf die privaten Haushalte ver
bunden, werden also mehr Gesund
heitskosten aus der eigenen Tasche 
bezahlt? 
• Verändern sich bei längerem Be
stehen der neuen Versicherungsfor
men die Gründe für die Versiche
rungswahl? Haben die später dazu
kommenden Personen eine andere 
Struktur als die «Pioniergenera
tion»? 
• Speziell für HMO-Versicherte: 
Wie beurteilen die HMO-Versicher
ten die Qualität der medizinischen 
Betreuung durch die HMO-Praxen? 
Welche Gründe gibt es für den Aus
tritt aus der HMO-Versicherung? 

Tabelle 1 zeigt die verschiedenen 
Teilstudien der Versichertenbefra
gung. 

Ergänzt werden die Versicher
tenbefragungen durch eine Befra
gung bei Krankenkassen zum Mar
keting für die neuen Versicherungs
formen. 

Anlage der Befragungen: Bei den 
Teilstudien I - I V wurden zunächst 
telefonisch computergestützte Inter
views von 15 bis 25 Minuten Dauer 
geführt. AnschUessend erhielten die 
gleichen Personen noch einen 
schriftlichen Fragebogen zum Aus
füllen. Bei der Erhebung zu den 
selbstgetragenen Gesundheitsko
sten besteht der schriftliche TeU aus 
Joumalen, in die die Gesundheits
ausgaben eingetragen werden. Bei 
der Teilstudie V (Struktur der späte
ren Eintritte) findet nur ein telefoni
sches Interview statt. Die Interviews 
wurden von LINK, Institut für 
Markt- und Sozialforschung, Luzern, 
durchgeführt. 

Stand und Verlauf: Abgeschlos
sen ist die I.Welle Versichertenbe
fragung. Die Ergebnisse wurden der 
Projektbegleitgruppe in einem Be
richt im März 1993 vorgelegt. Der 
Bericht wird z.Zt. ergänzt um die 
Ergebnisse der Befragung bei Versi
cherten der zwei HMOs, die erst 
später eröffnet wurden. Die Ergeb
nisberichte zu den Befragungen des 
Jahres 1993 werden im April/Mai 
1994 vorliegen. 

Die Beteiligungsbereitschaft 
bei den Befragungen war gut: 
74% derer, die angesprochen wur-

(9 

HMO-Untersuchung 
Anders als die Bonus-Versicherung 
und die wählbare Jahresfranchise, 
deren Prinzip ausschliesslich der f i 
nanzieUe Anreiz bei den Versicher
ten ist, stellt die HMO-Versicherung 
gleichzeitig ein neues Dienstlei-
stungsmodell im Gesundheitswesen 
dar. Kern der HMO-ldee ist eine 
Veränderung der Verhaltensweisen 
und Kostenanreize bei Versicherten 
und Ärzten. 
• Die HMO ist Krankenversiche
rung und Anbieter von medizi
nischen Leistungen zugleich. Die 
HMO-(Gruppen-)Praxis übernimmt 
die gesundheitliche Betreuung der 
HMO-Versicherten und ist gleich
zeitig «gate-keeper» für den Zugang 
zu Spezialisten und Spitälern. 
• Die Versicherten verzichten auf 
die freie Arztwahl. Sie erhalten 
dafür eine umfassende, auch Vorsor
ge, Beratung und alternative Heil
methoden einschliessende medizini
sche Betreuung. Die Prämie ist im 
Durchschnitt erheblich niedriger als 
in der traditionellen Krankenver
sicherung, und Franchise sowie 
Selbstbehalt entfallen. 
• Die in der HMO-Praxis erbrach
ten Leistungen werden nicht einzeln 
abgerechnet. Die HMO erhält viel
mehr ein Budget, aus dem die inter
nen Kosten und die externen Kosten 
(SpeziaUsten, Spitäler) finanziert 
werden. Das Budget wird zum gröss
ten TeU gespiesen aus Beiträgen der 
Trägerkassen. Diese entsprechen 
den um eine Verwaltungspauschale 
und den Risikostrukturausgleich ver
minderten Mitgliederbeiträgen. 
• Die Ärzte werden nicht für Ein
zelleistungen, sondern pauschal be
zahlt. 

Tabelle 2 zeigt, wie viele HMOs 
Ende 1993 in der Schweiz bestanden 
und wie hoch der Versichertenbe
stand war. In der hier beschriebenen 
Evaluation sind nur die drei HMOs 
der Deutschschweiz' einbezogen. 

1 Die späte Eröffnung und die Besonderhei
ten (vorwiegend Studenten der Universität 
Genf) des PdS Genf führten zu einer eigenen 
Evaluation durch das IMSP 
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Tabelle 1: Inhalt und Umfang der Versichertenbefragungen 
Teilstudie Hauptfragestellungen Stichproben Befragungszeit 

I 1. Welle • Risikoselektion HMO-Vers.: 1779' Oktober 1991 bis 
Versicherten • (Sonstige) Gründe für Bonus-Vers.: 1 230 November 1992 
befragung Versicherungswahl Vers, mit höherer 

• Beurteilung der Jahresfranchise: 1220 (Teil der HMO-
verschiedenen Trad. Versicherte: 4666 Stichprobe: 
Versicherungsformen August 93 bis 

• Indizien für selbstgetra Dezember 93) 
gene Gesundheitskosten 

Selbstgetragene 
Gesundheits
kosten 

• Höhe der von den Ver
sicherten gänzlich aus 
eigener Tasche bezahlten 
Gesundheitskosten für 
• Ärzte, Spitäler 
• Medikamente 
• paramedizinische 

Gesundheitsleistungen 
> Veränderungen des 
subjektiven Gesund
heitszustandes 

Bonus-Vers.: 1 000 
Vers, mit höherer 
Jahrestranchise: 1000 
Trad. Vers.: 1000 

z.T. Panelstichproben, 
d.h. Befragte aus der 
I.Welle 

August 1993 bis 
Januar 1994 

III Qualitative 
Aspekte HMO 

' Subjektive Zufrieden
heit mit den HMO-
Praxen im Vergleich zu 
traditionellen Praxen 

' Selbstgetragene Gesund
heitskosten bei HMO-
Versicherten 

HMO-Vers.: 1 000 
Trad. Vers.: 1000 

z.T. Panelstichprobe 

September 1993 bis 
Januar 1994 

IV HMO-Aussteiger I Gründe für den Austritt 
aus der HMO-Versiche
rung 

' Risikoselektion durch 
Austritte 

HMO-Aussteiger: 300 1. Welle Nov. 1993 
bis Jan. 1994 

2. Welle Nov. 1994 
bis Jan. 1995 

V Vergleich der • Unterschiede zwischen Versicherte, die erst November 1994 
Struktur der Pioniergeneration 1994 eingetreten sind: 
der Neueintritte und den später Hinzu HMO: 500 

kommenden Bonus: 500 
• Risikoselektion Höhere 
• sozialdemogr. Struktur Jahresfranchise: . . 500 

' Die HMO-Stichprobe wurde aufgestockt, um auch Versicherte der HMOs einzubeziehen, die erst im Herbst 1991 
eröffnet hatten. 

Tabelle 2: Die HMOs in der Schweiz Ende 1993 
Name Ort Träger Grünilung Versichertenbestand Ende 1993 
Gesundheitsplan HMO Zürich IGAK Jan.1990 rd. 5 500 
Medizinisches Zentrum Zürich Kr.kasse Aug. 1991 rd.2800 
Helvetia Helvetia 
Gesundheitsplan HMO Basel IGAK Okt. 1991 rd.5000 
Le Plan de santé PdS de Genf Kr.kasse Okt. 1992 rd.4000 
l'Université de Genève L'Avenir 

Die zentralen Evaluationsfragen 
für die HMO-Versicherung, wie 
auch für die anderen Versicherungs
formen sollen Antworten darauf ge
ben, ob mit der Versicherungsaus
wahl eine Risikoselektion verbun
den ist und wie sich die gewählte 
Versicherungsform auf Inanspruch
nahme und Kosten auswirkt. Wegen 
der Besonderheiten des HMO-Mo-
dells fand bei diesen jedoch eine Er
weiterung statt um 
• eine Beschreibung von Struktur 
und Verfahren der HMOs zur Doku
mentation des Modells, 
• die Einbeziehung von Aspekten 
der Versorgungsqualität. 

Dafür wurden spezieUe Teilun
tersuchungen der Versichertenbe
fragung konzipiert (s.o.), und es 
werden eigene Erhebungen bei den 
HMOs durchgeführt. Die Erhebun
gen bei HMOs beziehen sich auf fol
gende Punkte: 
• Grundprinzipien der Organisa
tion, Beziehung zu Trägerkassen; 
• Personal- und Sachausstattung; 
• Beziehungen zu externen Lei-
stungserbringem; 
• spezieUe Angebote der HMOs 
und deren Nutzung: Gesundheits
schwester, Kurse usw.; 
• Praxisorganisation und Manage
ment; Management von High-Cost-
Patienten; 
• betriebswirtschaftliche Situation 
der HMOs, Aufwand und Erträge; 
• ausserdem: Spitalaufenthalte nach 
Diagnose (da in den Administrativ
daten keine Diagnosen enthalten 
sind). 

Die Erhebung zur betriebswirt-
schaftUchen Situation liefert die Ba
sis für den Kostenvergleich mit tra
ditionell Versicherten. Dazu wird 
jährlich ein standardisierter Erhe-
bungsbogen ausgefüllt. Ergänzt wird 
diese Erhebung durch periodische 
Gespräche bei den HMOs. Die Er
gebnisse der auf die Jahre 1991/1992 
bezogenen Erhebungen wurden in 
einem Zwischenbericht vom No
vember 1993 dokumentiert und der 
Begleitgruppe unterbreitet. •<•" 
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Eröffnung des Internationalen 
Jahres der Familie 1994 

Die Generalversammlung der Vereinten Nat ionen (UNO) hat 
das Jahr 1994 zum internat ionalen Jahr der Familie erk lär t und 
dieses unter das Mo t to «Die Famil ie: Ant r iebskra f t und Ver
antwor tungsträger in einer sich wandelnden Welt» gestel l t . 
Für die Schweiz ist das Jahr der Familie am 9. Dezember 1993 
mi t einer Pressekonferenz in Bern of f iz ie l l e rö f fnet worden. 

Drei Hauptziele möchte die UNO in 
den Mittelpunkt der Veranstaltun
gen und Aktivitäten zum Jahr der 
Familie steUen: 
• dass der von den FamiUen gelei
stete Beitrag zu einer positiven Ent
faltung der Gesellschaft vermehrt 
anerkannt werde; 
• dass Regierungen und Private auf 
die Probleme der Familie aufmerk
sam werden; 
• dass die öffentlichen Organisatio
nen dazu angeregt werden, ihre Tä
tigkeiten im poUtischen Bereich den 
verschiedenen Familiensituationen 
besser anzupassen. 

Der Bundesrat unterstützt die
se Ziele und hat daher beschlos
sen, sich an den internationalen 
Aktivitäten zugunsten der Familie 
zu beteiligen. Er beauftragte zu 
diesem Zweck den Dachverband 
der Familienorganisationen, die 
Pro FamUia Schweiz, mit der Er
nennung einer nationalen Kommis
sion für das Jahr der FamiUe. Pro 
FamiUa obliegt auch die Koordina
tion und die Führiing des Sekreta
riates. 

1994 Intemational Year of the Family 
Année intematronale de la famille 
Ano Intemacrönal de la Famüia 
MeiKayHapouHbiä roa ceMbH 

Zielsetzungen für die Schweiz 

Für die besondere famiUenpolitische 
Situation der Schweiz hat die Natio
nale Kommission für das Internatio
nale Jahr der Familie folgende Ziele 
gesetzt: 
1. Vertieftes Nachdenken über 
• die Rolle der FamiUe bei der För
derung der kindlichen Entwicklung 
und der Entfaltung der Erwachse
nen; 
• den Beitrag der FamUie an die so
ziale, wirtschaftliche und kulturelle 
Entfaltung der Gesellschaft; 
• die Lebensbedingungen der Fami
lien in ihren verschiedenen Umge
bungen; 
• die Solidarität innerhalb der Fa
mUie, zwischen den FamUien und 
mit den Familien. 
2. Festlegung und Förderung aller 
Mittel, die eine Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Familie be
wirken. 
3. Förderung der Konzertation zwi
schen den verschiedenen Sozialpart
nern bei der Schaffung angemesse
ner organisatorischer Strukturen im 
HinbUck auf die Ausarbeitung einer 
FamiUenpoUtik auf nationaler, kan
tonaler und lokaler Ebene. 

Zur Erreichung dieser Ziele 
sieht die Kommission unter ande
rem vor, 
• die öffentliche Meinung für die 
Schlüsselposition, die der Familie im 
Zusammenhang mit' der Entwick
lung der GeseUschaft zufällt, zu sen
sibilisieren, 
• eine Liste der von den FamiUen 
erbrachten Leistungen anzufertigen, 
• die verschiedenen Bereiche auf
zudecken, in denen FamiUen diskri
miniert werden, 
• den kulturellen und sozialen Bei
trag ausländischer FamiUen hervor
zuheben. 
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• die Aktionsgrundlagen festzule
gen, die auch über das Internatio
nale Jahr der FamUie hinaus weiter-
zuverfolgen sind. 

Die Eröffnung 
Anlässlich der Pressekonferenz zur 
offiziellen Eröffnung sprach Bun
desrätin Dreifuss in ihrer Eigen
schaft als Ehrenpräsidentin der Na
tionalen Kommission die einleiten
den Worte. Sie gab der Hoffnung 
Ausdruck, dass das Jahr der FamUie 
auch in unserem Land Anlass zum 
Nachdenken über den Stand der Fa
miUenpoUtik geben werde. Konkret 
wünschte sie sich, dass zumindest 
die folgenden vier hängigen Ge
schäfte bzw. Projekte im Jahr der 
Familie Fortschritte machen mögen: 
1. das Projekt einer Mutterschafts
versicherung, zu welchem im Früh
ling 1994 ein Entwurf in die Ver
nehmlassung gehen soll; 
2. eine Bundeslösung im Bereich 
der FamiUenzulagen gestützt auf die 
parlamentarische Initiative Fank
hauser (eine parlamentarische Ar
beitsgruppe ist zurzeit beauftragt, 
einen Gesetzesentwurf zu erstellen); 
3. die Ratifikation der UNO-Kon-
vention über die Rechte des Kindes 
(der Bundesrat wird die Botschaft 
dazu im Laufe dieses Jahres ans Par
lament leiten); 
4. die Schaffung eines von der Ver
waltung unabhängigen wissenschaft
lichen Familienbeirates als ständiges 
konsultatives Organ. Ein solches 
war bereits im Famiüenbericht 1982 
vorgeschlagen worden; inzwischen 
haben mehrere parlamentarische 
Vorstösse die gleiche Forderung gel
tend gemacht. 

Auskünfte, Dokumentationen 
Unterlagen über die Aktivitäten im 
Jahr der FamiUe sind erhältlich beim 
Sekretariat von Pro FamiUa Schweiz, 
Laupenstrasse 45, Postfach 7572,3001 
Bern, Telefon 031 / 3819030. 

Ende des Jahres 1994 wird eine 
Sondernummer des vom BSV her
ausgegebenen InformationsbuUetins 
«Familienfragen» zum Internationa
len Jahr der Familie erscheinen. 
Darin soll ausführlich Bilanz über 
die zum Jahr der Familie ausgelö
sten Aktivitäten gezogen werden. 
Diese Sondernummer erscheint vor-
aussichtUch am 5. Dezember 1994 
und wird bei der ZentralsteUe für 
Familienfragen im BSV bezogen 
werden können. (Me) 
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Ansätze der Familienzulagen 
am I.Januar 1994 
Zum Jahresbeginn 1994 sind die kantonalrecht i ichen Familien
zulagen wiederum in verschiedenen Kantonen verbessert wor
den. 

• Die Kinderzulagen wurden heraufgesetzt in den Kantonen A R , A I , BE, 
GR, NW, SZ, T I , V D . 
• Die Ausbildungszulagen wurden erhöht in den Kantonen GR und V D , 
ebenso die Geburtszulage im Kanton V D . 
• Der Ansprach auf Kinderzulagen für aUeinerziehende Teilzeitbeschäftigte 
wurde neu geregelt in den Kantonen A I , A R und BE. 

Die nachstehend wiedergegebene Tabelle enthält ledigUch Daten über 
die Zulagen für Arbeitnehmer in der Schweiz. Eine voUständige Übersicht 
über aUe Arten von Familienzulagen ist in Hef t 1/1994 der AHI-Praxis ent
halten; sie kann auch als Separatdruck bezogen werden (Bestellnummer 
318.820.94, E D M Z ) . — 

Kantonalrechtliche Familienzulagen für Arbeitnehmer 
Beträge in Franken Stand 1. Januar 1994 

Kanton Kinderzulage Ausbildungs
zulage") 

Altersgrenze Geburts
zulage 

Arbeitgeber
beiträge der 
kantonalen FAK 
in % der 
Lohnsumme 

Kanton 

Ansatz je Kind und Monat altge
meine 

beson-
dere'l 

Geburts
zulage 

Arbeitgeber
beiträge der 
kantonalen FAK 
in % der 
Lohnsumme 

ZH 150 _ 16 20/25 1,2 
BE'') 150/180 )̂ - 16 20/25 - 1,5 
LU 145 195 16 18/25 600 1,9'°) 
UR 150 — 16 18/25 600 2,0 
SZ 160 - 16 18/25") 800 1,5 
OW 150 - 16 25/25 - 1,9 
NW 175 - 16 18/25 - 1,75 
GL 145 - 16 18/25 - 1,95 
ZG 180/230') - 16 20/25 - 1,6'°) 
FR 190/210') 250/270') 15 20/25 1000') 2,25 
SO 165 - 18 18/25") 600 1,5 
BS 140 170 16 25/25 - 1,2 
BL'i) 140 170'«) 16 25/25 - 1,5 
SH 150 185 16 18/25'°) 660«) 1,7'°) 
AR 145 - 16 18/25 - 1,8 
A I 140/150') - 16 18/25 - 2,0 
SG 140/175') 16 18/25 - 1,8'°) 
GR 140 165 16 20/25'*) - 1,75 
AG 140 - 16 20/25 - 1,7 
TG 135 150 16 18/25 - 1,7 
TI 180 - 16 20/20 - 2,0 
VD'") 130') 175' 16 20/25') 1300')") 1,9 
VS 200/280') 280/360') 16 20/25 1300')'") 
NE") 130/155 180/205 16 20/25') 800 1,8 

180/230 230/280 
GE 120/145 )̂ 220 15 20/25 1000') 1,5 
JU 138/162") 186 16 25/25 708') 3,0 

120") 

1) Die erste Grenze gilt für erwerbs
unfähige und die zweite für in Aus
bildung begriffene Kinder. 

2) Der erste Ansatz gilt für die ersten 
beiden Kinder, der zweite für das 
dritte und jedes weitere Kind. 

3) BE: Der erste Ansatz gilt für Kinder 
bis zu 12 Jahren, der zweite für Kin
der über 12 Jahre. GE: Der erste An
satz gill für Kinder bis zu 10 Jahren, 
der zweite für Kinder über 10 Jahre. 

4) Der erste Ansatz gilt für Familien 
mh einem oder zwei Kindern, der 
zweite für solche mit drei und mehr 
Kindem. 

5) Für das dritte und jedes weitere Kind 
werden zusätzlich 145 Franken pro 
Kind ausgerichtet, sofern die Kinder 
in der Schweiz leben. Für erwerbs
unfähige Kinder zwischen 16 und 20 
Jahren beträgt die Kinderzulage 175 
Franken. 

6) Für Kinder, die eine IV-Rente bezie
hen, werden keine Zulagen gewährt. 
Im Kanton Waadt wird bei Ausrich
tung einer halben IV-Rente eine hal
be Kinderzulage gewährt. 

7) Wird auch im Falle einer Adoption 
ausgerichtet (GE: für Kinder unter 
10 Jahren). 

8) Sofern das AHV-pflichtige Einkom
men die Grenze von 47 300 Franken 
nicht übersteigt. 

9) Keine kantonale Familienausgleichs
kasse. 

10) Inklusive Beitrag an Familienzula
genordnung für Selbständigerwer
bende. 

11) Die Ausbildungszulage ersetzt die 
Kinderzulage; in Kantonen, welche 
keine Ausbildungszulage kennen, 
werden die Kinderzulagen bis zum 
Ende der Ausbildung, längstens je
doch bis zum Erreichen der besonde
ren Altersgrenze ausgerichtet. 

12) Die Altersgrenze beträgt 25 Jahre 
für diejenigen Kinder, die von Ge
burt oder Kindheit an vollinvalid 
sind. 

13) Die Ansätze gehen der Reihe nach 
für das erste, zweite, dritte und ab 
dem vierten Kind. 

14) Gesetzliches Minimum: jede Kasse 
kann aufgrund ihrer finanziellen 
Möglichkeiten mehr ausrichten.Ver
schiedene, direkt informierte Kate
gorien haben die höheren Ansätze 
der kantonalen Familienausgleichs
kasse zu bezahlen: 180 Fr Ausbil
dungszulage und 1500 Fr Geburtszu
lage; siehe auch Fussnote 5). 

15) Für Bezüger von Kinder- oder Aus
bildungszulagen wird eine Haushal
tungszulage von 120 Franken pro 
Monat ausgerichtet. 

16) Bei Mehrlingsgeburten wird die Ge
burtszulage verdoppelt, ebenso bei 
gleichzeitiger Adoption von mehr als 
einem Kind. 

17) Arbeitnehmer haben für ihre im 
Ausland wohnenden ehelichen Kin
der lediglich Anspruch auf Familien
zulagen bis zu deren vollendetem 
16. Ahersjahr 

18) Für im Ausland lebende Kinder in 
Ausbildung beträgt die Zulage 140 
Fr 

19) Bei Mehrlingsgeburten oder bei 
Aufnahme mehrerer Kinder wird die 
Geburtszulage um 50 Prozent er
höht. 

20) In begründeten Fällen kann die Aus-
bidlungszulage über diese Alters
grenze hinaus gewährt werden. 

21) Ab I.Januar 1994 unterstehen die 
ehemals bernischen Gemeinden im 
Laufental dem basellandschaftlichen 
Kinderzulagengesetz. 
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Vor der zweiten Teilrevision des 
Bundesgesetzes über die 
Arbeitslosenversicherung (AVIG) 

Der Bundesrat hat am 29. November 1993 die Botschaft zur 
zwei ten TeUrevision des Bundesgesetzes über die obl igator i 
sche Arbei ts losenversicherung und die Insolvenzentschädi
gung (AVIG) genehmigt und dem Parlament überwiesen. In An
betracht der prekären f inanziel len Lage der Arbei ts losen
versicherung beschränkt sich der Entwur f zur Hauptsache dar
auf, die Versicherungsleistungen, die Finanzierung der Versi
cherung sowie die akt iven Präventionsmassnahmen und die 
Massnahmen zur Bekämpfung der Arbei ts los igkei t der aktuel 
len w i r tschaf t l i chen Lage so rasch w ie mögl ich anzupassen. 

VON NICOLE GERNER FELLAY, LIC. IUR., 
WISSENSCHAFTLICHE B E A M T I N I N DER A B T E I L U N G ALV 
DES BIGA 

Die durchschnittUche Arbeitslosen
quote betrug 1991 1,1 Prozent. Im 
Dezember 1993 wurden in der 
Schweiz 184388 als arbeitslos ge
meldete Personen gezählt, was einer 
Quote von 5,1 % entspricht. Beson
ders besorgniserregend ist die sehr 
deutliche Zunahme von Langzeitar
beitslosen. Im November 1993 hatte 
eine von fünf arbeitslosen Personen 
seit mehr als einem Jahr keine 
Erwerbstätigkeit mehr ausgeübt. 
Trotz der Erhöhung des Beitragssat
zes auf 2 Prozent ab I.Januar 1993 
wird ausserdem das kumulierte De
fizit der Arbeitslosenversicherung 
Ende 1994 zwischen 8 und 9 MiUiar
den Franken Uegen. Als Folge dieser 
deutlichen Verschlechterung der Ar
beitsmarktlage wiU der Bundesrat 
im Rahmen seines Wiederbele
bungsprogramms die Konkurrenz
fähigkeit unserer Wirtschaft durch 
günstige Rahmenbedingungen er
höhen und dadurch den Erhalt von 
bestehenden Arbeitsplätzen sichern 
und gleichzeitig neue SteUen schaf
fen. Diese Situation fordert zudem 
eine Anpassung des Gesetzes über 
die Arbeitslosenversicherung im Be
reiche der Leistungen, der Massnah
men zur raschen Wiedereingliede

rung der arbeitslosen Personen (ak
tive Massnahmen auf dem Arbeits
markt) wie auch im Bereich der Fi
nanzierung. Der Bundesrat hat in 
seiner Botschaft vom 27. Januar 1993 
zur Unterstützung eines Bundesbe
schlusses über Massnahmen im Be
reich der Arbeitslosenversicherung 
angekündigt, er werde noch im glei
chen Jahr dem Parlament eine or
dentliche Teilrevision des Gesetzes 
über die Arbeitslosenversicherung 
(AVIG) vorlegen. Am 29. Novem
ber 1993 hat er die Botschaft über 
die zweite TeUrevision des AVIG ge
nehmigt und dem Parlament über
wiesen. 

Dieser Revisionsentwurf basiert 
im wesentUchen auf den im Juli 1993 
in die Vernehmlassung geschickten 
Vorschlägen. Diese sind im grossen 
und ganzen von den zur Vernehmlas
sung eingeladenen Kreisen (Kanto
ne, politische Parteien, Wirtschafts
organisationen und andere interes
sierte Kreise) eher positiv aufge
nommen worden. Gewisse Kreise 
haben es jedoch bedauert, dass das 
Gesetz keine grundlegende Ände
rung erfahren hat, andere haben eine 
Beschränkung der zweiten Revision 
auf das absolut Erforderliche (d.h. 

hauptsächlich auf die Finanzierung) 
gefordert, damit eine dritte Revision 
ohne Zeitdruck erfolgen könnte. 

Änderungen im 
Leistungsbereich 
Die wichtigsten Änderungen im Be
reich der Leistungen sind die folgen
den: 
• Verlängerung der Bezugsberechti
gung von maximal 300 auf maximal 
400 Tage; 
• Unterscheidung des Taggeldan
satzes nach sozialen Kriterien 
(80/70%); 
• Degression des Taggeldes (5% 
nach 125 ausbezahlten Taggeldem, 
weitere 5% des letzten Betrages 
nach 250 ausbezahlten Taggeldern); 
• Versicherungsschutz gegen Ar
beitslosigkeit für diejenigen Perso
nen, die sich der Erziehung ihrer 
Kinder unter 16 Jahren gewidmet 
haben; 
• verlängerte Wartezeit nach Schul-
und Studienabgang (maximal 6 Mo
nate); 
• Ausdehnung des Begriffs der zu
mutbaren Arbeit (Verpflichtung der 
arbeitslosen Person, auch Arbeit an
zunehmen, die einen geringeren 
Lohn einbringt als die Arbeits
losenentschädigung; in einem sol
chen Fall bezahlt die Arbeitslosen
kasse während ein bis allenfalls zwei 
Jahren Kompensationszahlungen; 
ferner soU der Begriff der zumutba
ren Arbeit nach einer gewissen Dau
er der Arbeitslosigkeit verschärft 
werden); 
• Erhöhung der Sperrtage von 40 
auf 60 bei offensichtUchem Miss
brauch; 
• Einführung einer teilweisen obli
gatorischen Versicherungsdeckung 
(Tod und Invalidität) bei der berufli
chen Vorsorge (BVG) für Ar
beitslose. 
• Das Stempelkontrollsystem soU 
allmählich durch Beratungs- und 
Vermittlungsgespräche ersetzt wer
den. 

Die Frage des Leistungsumfan
ges in der Arbeitslosenversicherung 
(Höhe und Dauer) ist heute Gegen
stand lebhafter poUtischer Dis
kussionen. Das heutige System kann 
nämüch nicht mehr verhindern, dass 
zahlreiche, grundsätzUch vermitt
lungsfähige arbeitslose Personen 
trotz intensiver Arbeitsbemühungen 
auch nach Ausschöpfung ihres Ent
schädigungsanspruches keine neue 
Stelle finden. Das führt dazu, dass 
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viele Betroffene auf die öffentUche 
Fürsorge angewiesen sind. 

Erhöhung der Anzahl Taggelder 
Mit dem dringlichen Bundesbe
schluss über Massnahmen in der Ar
beitslosenversicherung, der vom 
Volk am 26. September 1993 mit 
grosser Mehrheit angenommen wur
de, wurde dem Bundesrat die Kom
petenz eingeräumt, die Höchstzahl 
der Taggelder von 300 auf 400 in
nerhalb von zwei Jahren zu erhöhen. 
Der Gesetzesentwurf übemimmt 
diese Bestimmung in das ordentliche 
Recht. 

Der Grossteil der zur Vemehm-
lassung eingeladenen Kreise hat sich 
positiv zu dieser Massnahme geäus
sert. Die Gewerkschaften kämpfen 
für eine Erhöhung auf 500 Tage. Die 
Arbeitgeberseite akzeptiert die Ver
längerung auf 400 Tage unter der 
Voraussetzung, dass der Taggeld
ansatz gekürzt und eine Taggeld-
degression eingeführt wird. 

Höhe des Taggeldansatzes 
Diese Bestimmung entspricht dem 
dringlichen Bundesbeschluss, der ei
nen nach sozialen Kriterien abge
stuften Taggeldansatz vorsieht. 

Der Ansatz bleibt bei 80 Prozent 
des versicherten Verdienstes für die
jenigen arbeitslosen Personen, die 
ihren Kindern gegenüber un
terhaltspflichtig sind, die einen 130 
Franken nicht übersteigenden An
spruch auf Arbeitslosenentschädi
gung haben und für die invaliden 
Personen. Für alle übrigen arbeitslo
sen Personen wird der Ansatz auf 70 
Prozent gekürzt. 

Angesichts der mit dem dringli
chen Bundesbeschluss gesammelten 
Erfahrungen wird die Mehrzahl der 
versicherten Personen wie bisher eine 
Arbeitslosenentschädigung von 80 
Prozent des versicherten Verdienstes 
beziehen können; die Kürzung wird 
lediglich ein gutes Viertel der An
spruchsberechtigten betreffen. 

Im Vergleich mit anderen eu
ropäischen Gesetzen gewährt die Ar
beitslosenversicherung einen hohen 
Schutz (80% des versicherten Ver
dienstes bei einem maximalen versi
cherten Verdienst von 97200 Fr). In 
Spanien und Luxemburg haben die 
versicherten Personen Anspruch auf 
80 % des versicherten Verdienstes, in 
Dänemark auf 90%; in der Mehr
zahl der Länder der europäischen 
Gemeinschaft liegt der Anspruch je
doch unter 80 Prozent. Dagegen 

kennt die Schweiz eine beschränkte 
Anspruchsdauer von 250 bezie
hungsweise 300 Tagen, während in 
anderen europäischen Systemen der 
Schutz länger dauert. 

Der unterschiedliche Taggeldan
satz soll zum Teil dazu beitragen, die 
Arbeitslosenversicherung mittelfri
stig wieder zur finanziellen Unab
hängigkeit zurückzuführen. Diese 
Bestimmung wurde von der Mehr
heit der an der Vernehmlassung 
Beteiligten gutgeheissen. Gewisse 
Kantone und die Arbeitgeberorga
nisationen sprachen sich für noch re
striktivere Massnahmen aus; die Ge
werkschaften haben dagegen oppo
niert. 

Degression 
Das aktuelle System gewährt dem 
Bundesrat die Kompetenz, die Tag
geldkürzung vorübergehend aufzu
heben. Von dieser Kompetenz hat er 
durch Eriass seiner Verordnung vom 
11. November 1992 Gebrauch ge
macht. Der Revisionsentwurf sieht 
vor, auch in Zeiten erhebUcher Ar
beitslosigkeit das Taggeld nach Be
zahlung von 125 Taggeldern um 5 % 
und nach der Ausrichtung von 250 
Taggeldern um weitere 5 % zu kür
zen. Dieser Vorschlag bemht auf der 
Überlegung, dass gerade in Zeiten 
erheblicher Arbeitslosigkeit von den 
arbeitslosen Personen, deren Ar
beitslosigkeit schon längere Zeit 
dauert, namentUch hinsichtUch der 
Lohnforderangen eine gewisse An
passungsfähigkeit erwartet werden 
darf. Als Folge der Ausrichtung 
einer immer gleich hohen Arbeits
losenentschädigung können zudem 
auch irreale Hoffnungen geweckt 
werden, die einer raschen Wieder
eingliederung hinderlich sein kön
nen. 

Zwölf Kantone und die Arbeitge
berorganisationen haben sich für die
se Massnahme ausgesprochen; weite
re wünschten sogar ein noch schärfe
res Degressionssystem. Zwölf Kanto
ne und die Gewerkschaften sind da
gegen. 

Versicherungsschutz gegen 
Arbeitslosigkeit für Personen, die sich 
zuvor der Erziehung ihrer Kinder 
gewidmet haben 
Diese Massnahme sieht vor, dass 
denjenigen Personen, die auf die 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
verzichtet hatten, um sich voll und 
ganz der Erziehung ihrer eigenen 
Kinder widmen zu können, diese 
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Zeit, während welcher sie infolge 
ihrer Erziehungstätigkeit nicht in 
einem Arbeitsverhältnis standen, als 
Beitragszeit anzurechnen, wie dies 
heute beispielsweise für die Dauer 
des Militärdienstes ohne bestehen
des Arbeitsverhältnis der Fall ist. 
Diese Tätigkeit, die in der Schweiz 
traditionellerweise immer noch von 
den Frauen wahrgenommen wird, 
schafft keinen Lohnanspruch und ist 
damit auch nicht beitragspflichtig. 
Sie stellt jedoch einen erheblichen 
wirtschaftUchen Wert dar (vgl. neues 
Eherecht und 10. AHV-Revision). 
Die Anrechnung der der Erziehung 
gewidmeten Zeit als Beitragszeit 
wird nicht nur die SchUessung einer 
wichtigen Gesetzeslücke ermögli
chen, sondern entspricht ebenfalls 
Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung, 
der vom Gesetzgeber fordert, alle 
indirekten Formen von Diskriminie
rung, wie sie auch und gerade aus 
der traditioneUen RoUenverteUung 
heraus entstehen können, zu be
kämpfen. 

Verlängerung der Wartefrist nach 
Schul- und Studienabgang 
Gemäss geltendem Gesetz haben 
Personen, die von der Erfüllung der 
Beitragszeit befreit sind, vor dem 
erstmaUgen Bezug von Arbeits
losenentschädigung eine vom Bun
desrat festzusetzende und zurzeit 
maximal 20 Tage dauernde Warte
zeit zu bestehen. Die vorgeschla
gene Änderung berechtigt den Bun
desrat zur Verlängerung dieser 
Wartezeit auf maximal sechs Mona
te. Er sieht vor, die zurzeit geltenden 
Wartezeiten lediglich für diejenigen 
Personen zu verlängern, die wegen 
Schulausbildung oder Absolvierung 
von Studien von der ErfüUung der 
Beitragszeit befreit sind. Gleichzei
tig sieht er die Herabsetzung der 
Pauschalansätze für den versicher
ten Verdienst dieser Personen von 
Hier geht es insbesondere darum, 
den Zugang zu Leistungen der Ar
beitslosenversicherung nach SchuL-
austritt oder Studienende zu er
schweren und so die Betroffenen zur 
Annahme einer SteUe oder gegebe-
nenfaUs zum Antritt eines Prakti
kums zu veranlassen. 

Ausdehnung des Begriffs der 
zumutbaren Arbeit 
Bis anhin galt als zumutbar nur jene 
Arbeit, die eine Anzahl bestimmter 
Kriterien erfüllte. Nun soll diese De
finition umgekehrt werden: Jede Ar-
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beit gilt grundsätzlich als zumutban 
Die Ausnahmen sollen abschUes
send geregelt werden. So wird eine 
arbeitslose Person namentUch ver
pflichtet sein, auch eine Arbeit anzu
nehmen, die einen geringeren Lohn 
einbringt als die Arbeitslosenent
schädigung. Während eines oder so
gar während zwei Jahren wird ihr die 
Arbeitslosenkasse Kompensations
zahlungen erbringen. Weiter wird ei
ne arbeitslose Person nach vier Mo
naten ohne Erwerbstätigkeit nöti
genfalls auch eine Arbeit annehmen 
müssen, die ihren Fähigkeiten oder 
der vor der Arbeitslosigkeit aus
geübten Tätigkeit nicht entspricht. 
Darüber hinaus wird statt der heute 
vorgesehenen zwei Stunden ein tägli
cher Arbeitsweg von vier Stunden 
gefordert werden können. Der Bun
desrat beabsichtigt mit dieser weite
ren Fassung des Begriffs der zumut
baren Arbeit den Anforderungen 
des heutigen Arbeitsmarktes durch 
die Erhöhung der beruflichen und 
geografischen MobiUtät der arbeits
losen Personen zu genügen. Er ver
sucht damit, deren raschere Wieder
eingliederung zu fördern und so die 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Er 
berücksichtigt dabei die Erfahrun
gen, wonach die Vermittlungsaus
sichten kleiner werden, je länger die 
Arbeitslosigkeit dauert; die Annah
me einer weniger qualifizierten Ar
beit dagegen erhöht die Verrtütt-
lungsmöglichkeiten. 

Eine grosse Mehrheit der an der 
Vernehmlassung beteiligten Kreise 
befürwortet diese Ausdehnung des 
Begriffs der zumutbaren Arbeit; die 
Gewerkschaften lehnen diese Ände
rung ab. 

Erhöhung der Sperrtage 
Die maximale Dauer der Einstel
lung gemäss Artikel 30 AVIG wird 
von 40 auf 60 Tage erhöht. Wie bis
her bemisst sich die Dauer der Ein-
steUung nach dem Grad des Ver
schuldens im konkreten Fall. Der 
Bundesrat behält die Kompetenz 
zur Festlegung einer minimalen 
Einstellungsdauer für gewisse Ver
haltensweisen. Durch die Verschär
fung der administrativen Sanktionen 
soll der offensichtliche Rechtsmiss
brauch strenger bestraft werden. 

Obligatorischer teilweiser 
Versicherungsschutz in der Zweiten 
Säule (BVG) 
Das geltende Recht gewährt den Ar
beitslosen lediglich im Rahmen der 

Ersten Säule (AHV/IV) und der EO 
Versicherungsschutz, rücht aber im 
Rahmen der Zweiten Säule. Damit 
wird sichergestellt, dass die versi
cherten Personen, insbesondere die
jenigen, die seit einem Jahr oder län
ger arbeitslos sind, keine erheblichen 
Beitragslücken aufweisen und des
wegen NachteUe wie eine Reduktion 
der AHV- oder IV-Rente in Kauf 
nehmen müssen. Es hat sich jedoch 
herausgestellt, dass Lücken im Rah
men der obligatorischen beraflichen 
Vorsorge (BVG) den Leistungsbe
reich der Zweiten Säule mehr oder 
weniger stark beeinflussen. 

Der Revisionsentwurf will die
sem Umstand mit einer Kompro
misslösung entgegentreten; vorge
schlagen wird ein teUweiser obUga-
torischer Versicherungsschutz in der 
beruflichen Vorsorge gegen die Ri
siken Tod und InvaUdität. Anfäng
lich sollte ein vollständiger Versi
cherungsschutz (Alter, Tod und In
vaUdität) eingeführt werden. Die 
Beschränkung auf den bloss teilwei
sen Versicherungsschutz erfolgte in 
Anbetracht der hohen Kosten des 
vollständigen Schutzes sowohl für 
die Arbeitslosenversicherang als 
auch für die versicherten Personen 
und der Tatsache, dass die Höhe der 
Altersrenten dadurch nur unwe
sentlich beeinflüsst würde. Die vor
geschlagene Regelung, die praktisch 
einstimmig von den an der Ver
nehmlassung teilnehmenden Krei
sen gutgeheissen wurde, hat den 
VorteU, administrativ einfach zu 
sein (die Arbeitslosenkassen haben 
nur mit der Auffangeinrichtung zu 
tun) und ermöglicht den ver
sicherten Personen die freiwilUge 
Weiterführung des Versicherungs
schutzes für die berufliche Alters
vorsorge bei der früheren Vorsorge
einrichtung auf eigene Kosten, so
fem die betreffenden Statuten dies 
vorsehen. 

Ersatz des Stempeins durch Vermitt-
lungs- und Beratungsgespräche 
Es ist vorgesehen, der kantonalen 
Behörde die Zuständigkeit zur Be-
wUügung einzuräumen, die Stempel
pflicht in dem Masse ganz oder teU
weise durch obligatorische Vermitt
lungsgespräche zu ersetzen, in wel
chem die Bedingungen für die Ver
wirklichung solcher Gespräche (qua
lifizierte Vermittler, Anzahl, Infra
struktur usw.) erfüllt sind. Dort wo 
diese Bedingungen nicht erfüUt sind, 
wird die Stempelkontrollpflicht bei

behalten. Diese Massnahme soll na
mentlich die durchschnittliche Dau
er der Arbeitslosigkeit verkürzen. 

Hinsichtlich der Kurzarbeitsent
schädigung schlägt der Entwurf vor, 
die Belastung der Arbeitgeberseite 
mit zunehmender Bezugsdauer der 
Kurzarbeit zu erhöhen. Zudem wird 
die voUumfängUche Arbeitsein
stellung auf höchstens vier Monate 
beschränkt. 

Der Anspruch auf Insolvenzent
schädigung für die offenen Lohn
forderungen gegenüber konkursiten 
Arbeitgebem soll von drei auf sechs 
Monate ausgedehnt werden. 

Verstärkung 
der Präventivmassnahmen 
In der zweiten TeUrevision des Ar
beitslosenversicherungsgesetzes wird 
u.a. das Schwergewicht auf zahlreiche 
Verbesserungen im Bereich der Prä
ventivmassnahmen gelegt, um der 
Arbeitslosigkeit vorzubeugen und 
diese zu bekämpfen. Offiziell werden 
sie «aktive Massnahmen auf dem Ar
beitsmarkt» genannt. Darunter fal
len: 
• Erhöhung des Beitragsanteiles an 
die Durchführungskosten von Be
schäftigungsprogrammen von 50% 
auf 85 % (ausnahmsweise sogar 
100%). 
• Erleichterung der Aufnahme einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit. 
• Einführung von Ausbildungszu
schüssen während längstens drei 
Jahren. 
• Lockerung des Anspruchs auf 
Einarbeitungszuschüsse. 
• Effizienzsteigerung der Arbeits
vermittlung. 

Erhöbung des Beitragsanteiles 
an die Durcbfübrungskosten 
von Bescbäftigungsprogrammen 
Die Versicherung kann normaler
weise die Programme zur vorüber
gehenden Beschäftigung von ar
beitslosen Personen mit Beiträgen 
bis zu 50% der Kosten unterstüt
zen. Die Differenz ist vom Organi
sator zu tragen, das heisst im allge
meinen vom Kanton und von der 
Gemeinde. Der Revisionsentwurf, 
der dem geltenden Bundesbeschluss 
entspricht, erhöht den Beitragsan
teil auf 85% (in Ausnahmefällen 
sogar auf 100%); Voraussetzung 
dieser höheren Kostenbeiträge ist 
die Durchführung der Beschäfti
gungsprogramme vor Ablauf des 
Taggeldanspruches der Teilnehmer 
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Damit soU für die Organisatoren 
ein Anreiz zur frühzeitigen Durch
führung solcher Programme ge
schaffen werden. 

Erleichterung der Aufnahme einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit 
Diese neue Massnahme verfolgt das 
Ziel, die Aufnahme einer selb
ständigen Erwerbstätigkeit durch 
die Ausrichtung von Taggeldern 
während der Gründungsphase des 
Projektes (maximal 60 Taggelder) zu 
erleichtem. Gemäss der heute gel
tenden gesetzlichen Regelung ist 
Voraussetzung für den Taggeldan
spruch unter anderem die Vermitt
lungsfähigkeit, die bei selbständi
gem Zwischenverdienst nur dann er
füUt ist, wenn dieser ledigUch provi
sorischen Charakter hat. 

Ausbildungszuschiisse 
Der Revisionsentwurf sieht die Ge
währung von AusbUdungszuschüs-
sen während längstens drei Jahren 
vor; diese sollen über 3()j ährigen ar
beitslosen Versicherten zukommen, 
die über keine berufliche Qualifi
kation verfügen. Diese Regelung 
soll ihnen ermöglichen, eine fehlen
de Ausbildung «nachzuholen». 

Eine Minderheit der Kantone, 
die Arbeitgeberorganisationen und 
einige interessierte Kreise haben 
sich mit der Begründung gegen die 
Einführung solcher Zuschüsse aus
gesprochen, dafür sei die Arbeits
losenversicherung nicht zuständig. 
Der Bundesrat teilt diese Auffas
sung nicht. Zum einen stellen 
Lücken in der Qualifikation, insbe
sondere das Fehlen einer beruf
lichen Grundausbildung, erhebliche 
Risikofaktoren dar für das Eintreten 
von Arbeitslosigkeit und deren 
Dauer; zum anderen ist ein gutes 
Ausbildungsniveau wichtig für die 
Rahmenbedingungen unserer Wirt
schaft. 

Einarbeitungszuscbüsse 
Der Anspruch auf Einarbeitungs
zuschüsse soll nicht mehr nur auf 
schwervermittelbare Arbeitslose be
schränkt werden. Mit dieser Än
derung wird die gegenwärtige Praxis 
in das Gesetz aufgenommen. 

Effizienzsteigerung 
der Arbeitsvermittlung 
Die Effizienz der Arbeitsvermitt
lung soll durch Richtwerte für die 
Personaldotation, die Subventionie
rung der Vermittlungstätigkeit und 

die Förderung der Vermittlerausbil
dung gesteigert werden. 

Wiederherstellung des 
finanziellen Gleichgewichts 
Der Ausgleichsfonds der Arbeitslo
senversicherung weist seit zwei Jah
ren ein hohes Defizit auf. Ohne (ie-
setzesänderung ist bis Ende 1994 
von einer akkumuUerten Verschul
dung in der Grössenordnung von 
acht bis neun MilUarden Franken 
auszugehen. Es ist daher unerläss
Uch, im Revisionsentwurf auch spe
zifische Massnahmen auf der Ein
nahmenseite vorzusehen, um das 
finanzieUe Gleichgewicht wieder-
herzusteUen. Die Botschaft sieht für 
die Neuordnung der Finanzierung 
die nachfolgend aufgeführten Mass
nahmen vor: 
• Erhöhung des Höchstbeitragssat
zes von 2 auf 3 Lohnprozente. 
• Erhöhung des Plafonds des bei
tragspflichtigen Einkommens von 
97 200 auf 243 000 Franken. 
• Beteiligung von Bund und Kanto
nen an den Ausgaben der Arbeits
losenversicherung (Bund 5 %, Kan
tone 5%). 

Erhöhung des Höcbstbeitragssatzes 
Mit dem zurzeit geltenden Höchst
beitragssatz von 2 Prozent können 
weder die Leistungen mit den lau
fenden Einnahmen finanziert noch 
genügende Reserven geäufnet wer
den. Der Revisionsentwurf sieht vor, 
dem Bundesrat die Kompetenz ein
zuräumen, den Beitragssatz je nach 
Bedarf zu senken oder auf höchstens 
3 Prozent zu erhöhen. Der Bundes
rat beabsichtigt, den Beitragssatz 
auf dem Verordnungsweg auf 3 Pro
zent des massgebenden Lohnes zu 
erhöhen. 

Diese Massnahme ist von den 
Kreisen, die sich haben vernehmen 
lassen, weitgehendst positiv aufge
nommen worden. Eine grosse An
zahl dieser Befürworter war jedoch 
der Auffassung, der Satz von 3 Pro
zent stelle eine Höchstgrenze dar, 
die nicht mehr überschritten werden 
dürfe. Die Gegner haben vor aUem 
auf die Verteuerang des Produk
tionsfaktors Arbeit hingewiesen. 

Erhöhung des Plafonds 
des beitragspflichtigen Einkommens 
Bisher lag die Grenze des beitrags-
pfUchtigen Einkommens bei 97 200 
Franken pro Jahr, was dem Maxi
mum des beitragspflichtigen Ein-
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kommens bei der UnfaUversiche
rung entsprach. Die Grenze wird 
neu auf 243 000 Franken festgesetzt 
werden (das heisst auf das Zweiein
halbfache des gemäss Unfallversi
cherungsgesetz maximal versicher
baren Verdienstes). Diese Massnah
me soll, zusammen mit der Beitrags
erhöhung und den Beiträgen des 
Staates, die mittelfristige Finanzie
rung der Versicherung sicherstellen. 
Sie soU ebenfalls zur Stärkung der 
Solidarität der besser verdienenden 
Arbeitnehmer mit denjenigen, die 
weniger verdienen, beitragen. 

Die Mehrheit der Kreise, die sich 
an der Vernehmlassung beteiligt 
hatten, steht dieser Erhöhung des 
Plafonds des beitragspflichtigen 
Einkommens positiv gegenüber; ge
wisse Kreise wünschten sogar eine 
vollständige Abschaffung der Plafo
nierung. Die Gegner haben na
mentlich geltend gemacht, durch das 
Fehlen einer entsprechenden An
passung des versicherten Einkom
mens liege keine echte Solidarität 
vor 

Beteiligung von Bund und Kantonen 
an den Ausgaben 
der Arbeitslosenversicherung 
In normalen Zeiten reichen die 
Beiträge der Arbeitgeber und Ar
beitnehmer sowie die Zinsen des 
Ausgleichsfonds zur Finanzierung 
der Arbeitslosenversicherung aus. 
Unter ausserordentUchen Umstän
den, wenn die höchstmögUchen 
Beiträge zusammen mit den Reser
ven des Ausgleichsfonds nicht mehr 
ausreichen, gewähren Bund und 
Kantone gestützt auf die geltende 
Gesetzgebung Darlehen. Das De
fizit der Arbeitslosenversicherang 
wird heute durch Darlehen des Bun
des und der Kantone ausgegUchen. 
Der Revisionsentwurf sieht vor, dass 
die öffentliche Hand die Defizite 
durch A-fonds-perdu-Beiträge von 
je bis zu 5% der Ausgaben wird 
decken müssen. Die Festsetzung des 
VerteUungsschlüssels für die AnteUe 
der Kantone wird in der Kompetenz 
des Bundesrates liegen. Dieser wird, 
gleich wie bei der AufteUung der 
Darlehen, der Arbeitslosenquote 
und der Finanzkraft der Kantone 
Rechnung tragen müssen. SoUte das 
Defizit trotz dieser A-fonds-perdu-
Beiträge nicht ausgeglichen werden 
können, wird die Eidgenossenschaft 
Darlehen gewähren müssen. 

Eine Mehrheit der Kantone 
wehrt sich gegen die Pflicht, unter 
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ausserordentlichen Umständen nicht 
zurückzuerstattende Beiträge ent
richten zu müssen. Die Befürworter 
einer verstärkten TeiUiahme der öf
fentUchen Hand (drei Kantone, drei 
Parteien, drei Gewerkschaften und 
vier Arbeitgeberorganisationen) un-
törstreichen die als Folge der Verbes
serungen im Bereiche der Arbeits
losenentschädigung entstehende Ent
lastung der Kantone und Gemein
den. 

Schliesslich sieht der nntwurldie 
Einrichtung einer Ombudsstelle zur 
Schüchtung von Streitigkeiten zwi
schen den Versicherten vor 

Schlussfolgerungen 
Der vorliegende Revisionsentwurf 
ermöglicht die Realisierung von 
Einsparangen im Bereich der Ver
sicherungsleistungen (passive Mass
nahmen) zugunsten der Entwick
lung und Verbesserung der Präven
tivmassnahmen (aktive Massnah
men). Kurzfristig wird die Arbeits
losenversicherung damit jährliche 
Einsparungen in der Grössenord
nung von 200 MiUionen Franken 
erzielen können. Angesichts der 
prekären Finanzlage ist eine be
schleunigte Revision geboten. Das 
revidierte Gesetz soUte aus diesem 
Grand im zweiten Halbjahr 1994 in 
Kraft treten. Die grandsätzUchen 
Änderungen der Arbeitslosenver
sicherung, wie die Einführung von 
alternativen Finanzierungsmodel
len, die teUweise Privatisierung oder 
die von verschiedenen Kreisen ge
forderte Berücksichtigung der Be
dürfnisse der arbeitslosen Personen 
bei der Festsetzung der Versiche
rungsleistungen werden anlässlich 
einer weiteren Revision geprüft wer
den müssen, weU gewisse dieser Än
derungen eine Änderung der Bun
desverfassung erfordern. 

(Aus dem Französischen übersetzt) 

LU 

< 

CC 

< 

Û. 

Sessionsdaten 1994 
der eidgenössischen Räte 

Frühjahrssession 28.2. -18.3. 
Sondersession 25.-29.4. 
Sommersession 30.5. -17.6. 
Herbstsession 19.9.-7.10. 
Wmtersession 28.11. -16.12. 

Parlamentarische Vorstösse 

AHI-Vorsorge 

93.1066. Einfache Anfrage Rechsteiner, 
4.10.1993: Auswirkungen zweier 
sozialversicherungsrecbtlicber EVG-
Entscbeide 
Nationalrat Rechsteiner hat folgen
de Einfache Anfrage eingereicht: 

«Am 25. August 1993 Hat das 
Eidgenössische Versicherungsge
richt in der Frage der internationa
len Konventionen widersprechen
den Praxis der IV-Rentenkürzungen 
wegen Grobfahrlässigkeit nach wie
derholten erfolglosen Vorstössen 
(auch im Parlament) endUch ent
schieden, dass diese nicht mehr 
zulässig sei. Was leiten die Bundes
behörden aus diesem Entscheid ab? 
Was namentlich bei den bereits 
wegen Grobfahrlässigkeit gekürzten 
IV-Renten? Was heisst der Ent
scheid für andere Zweige der Sozial
versichemng? Seitens der betrof
fenen Rentnerinnen und Rentner, 
aber auch in der Verwaltungspraxis 
besteht ein Bedürfnis nach rascher 
Anpassung der Regelungen bzw. 
nach Rechtssicherheit. Bei dieser 
Gelegenheit interessiert zudem, was 
die Bundesbehörden aus dem Ent
scheid des Europäischen Gerichts
hofes für Menschenrechte vom Juni 
1993 ableiten, in dem der Schweiz 
vorgeworfen wurde, im Zusammen
hang mit der Aufhebung der InvaU
denrente einer versicherten Mutter 
gegen das Verbot der Geschlechter
diskriminierung Verstössen zu ha
ben. Was heisst das Urteil in Zu
kunft für die ÖffentUchkeit von Ge
richtsverhandlungen im Sozialversi
cherungsrecht? Was bedeutet die 
Verletzung von Artikel 14 EMRK in 
jenem FaU für die Zukunft?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 22. Dezember 1993: 

«Der Bundesrat nimmt zur 
Kenntnis, dass Renten der Invali-
denversichet ung wegen groblahr-
lässiger Herbeiführung oder Ver
schlimmerung der Invalidität künf

tig nicht mehr gekürzt, verweigert 
oder entzogen werden dürfen. Die 
Verwaltung wird die Durchfüh
rungsorgane der IV umgehend an
weisen, in solchen Fällen keine Ren
tenkürzungen mehr vorzunehmen. 
Bei bereits gekürzten laufenden 
Renten ist die Sanktion für die Zu
kunft aufzuheben. Die Auswirkun
gen auf andere Zweige der So-
zialversicherimg werden geprüft. 

Nach dem UrteU des Europäischen 
Gerichtshofes gingen die schweizeri
schen Gerichtsbehörden in diesem 
Einzelfall davon aus, die Versicherte 
wäre aUein deswegen, weil sie Mutter 
geworden ist, nicht mehr erwerbs
tätig. Anderweitige Überlegungen 
seien nicht angesteUt worden. Damit 
sei das Verbot der Geschlechterdis
kriminierung verletzt. 

Nach den Verwaltungsweisungen 
zur InvaUditätsbemessung in der IV 
ist für die Beurteilung der Frage, ob 
jemand - Mann oder Frau - als er
werbstätig oder als nichterwerbs
tätig güt, auf die gesamten Lebens
umstände abzusteUen. Die Weisun
gen gelten uneingeschränkt für aUe 
Versicherten und enthalten somit 
keine Ungleichbehandlung. Die Dis-
krinUnierung im erwähnten FaU war 
nicht auf die Weisungen zurückzu
führen, sondern auf deren falsche 
Anwendung im EinzelfaU. Was die 
Frage der Öffentlichkeit der Ver
handlungen betrifft, lassen sich aus 
dem Urteil des Europäischen Ge
richtshofes noch keine endgültigen 
Schlüsse ziehen. Die Begründung 
des UrteUs lässt insbesondere offen, 
ob der vom Gerichtshof angerufene 
«hohe technische Charakter der 
Materie» sowie das Gebot der Ver
fahrenserledigung in angemessener 
Frist auch unabhängig vom Verzicht 
der Beschwerdeführerin auf eine 
öffentliche Verhandlung genügt hät
ten, eine Verletzung von Art. 6 
Ziff. 1 EMRK zu verneinen.» 

93.462. Parlamentarische Initiative 
Rechsteiner, 17.12.1993: Insolvenz
deckung in der beruf lieben Vorsorge 
Nationalrat Rechsteiner hat folgen
de parlamentarische Initiative ein
gereicht: 

«Das Bundesgesetz über die be
rufliche Alters-, Hinteriassenen- und 
InvaUdenvorsorge (BVG) wird wie 
folgt geändert: 

Artikel 56 Absatz lb 
b. SteUt die gesetzUchen und 

reglementarischen Leistungen von 
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand Ende Januar 1994 
Vorlage Datum Publ. in Erstrat Zweitrat 

der Botschaft Bundasblatt 
Schluss- Inkrafttreten/ 
abstimmung Volksentscheid 

Kommission Plenum Kommission Plenum (Publ. Im BBI) 

10. AHV-Revision BBI 1990 I I 1 

- 2. Teil NRK ... 
27.-29.1.93 

NR 
9.-11.3.93 

SRK... 
22.11.93, 
27./28.1., 
12./13.4., 
3./4.5.94 

SR: 
geplant 
Sommer 94 

Volksinitiative «Für eine 
volle Freizügigkeit in der 
beruflichen Vorsorge» 

26.6.91 BBI 1991 
I I 841 

NR 30.1.92 SR 3.6.92 19.6.92 
(BBI 
1992 I I I 908) 

Volksinitiative «Gesunde 
Kranken versicheru ng» 
(SPS/SGB) 

6.11.91 BBI 1991 
IV 985 

SR 12.3.92 NR 7.12.92 18.12.92 
(BBI 1993 I 3) 

Revision der Kranken
versicherung 

6.11.91 BBI 1992 1 93 SRK 12./ SR 17.12.92 
13./27.10.92, 
4.-6.11.92 
Differenzbereinigung 
SRK 20.10.-
17.11.93 SR 15.12.93 

NRK... 
23./24.8.93, 
1.-3.9.93 

NRK 9.12.93, 
20./21.1., 
3.2.94 

NR 5.-7.10.93 

NR: 

Frühjahr 94 

BG über die Freizügigkeit 
in der beruflichen 
AHI-Vorsorge 

26.2.92 BBI 1992 
I I I 533 

NRK 
26./27.10.92, 
16.11.92 

NR 9.12.92 SRK 19.4.93 
17.5.93 
2.6.93 

SR 17.6.93 17.12.93 
(BBI 1993 
IV 566) 

Rclcrcndums-
frist 28.3.94 

Wohneigentumsförderung 
durch die Mittel der 
beruflichen Vorsorge 

19.8.92 BBI 1992 
VI 237 

NRK 
16.-18.11.92, 
8.-I-25.1.93 

NR 18.3.93 SRK 18.5.93 
2.6.93 

SR 10.6.93 17.12.93 
(BBI 1993 
IV 580) 

Referendums
frist 28.3.94 

Volksinitiative «Ausbau 
von AHV und IV» 

5.5.93 BBI 1993 
I I 549 

SRK 
23./24.8.93 

SR: geplant 
Sommer 94 

Revision des BG über den 
Militärpflichtersatz 

12.5.93 BBI 1993 
I I 730 

SRK 
28./29.6.93 

SR 
7.10.93 

NRK 
21.10.93 

Revision von Art. 33 BVG 20.10.93 BBI 1993 
IV 241 

NRK 
12.11.93 

NR 
30.11.93 

SRK 
15.11.93 

SR: 
6.12.93 

17.12.93 
(BBI 1993 
IV 579) 

1.1.94 
Referendums
frist 28.3.94 

Erhöhung des 
IV-Beitragssatzes 

29.11.93 BEI 1994 
11 

NRK 
18.-20.5.94 

NR: geplant 
Sommer 94 

Teilrevision Arbeitslosen
versicherung (AVIG) 

29.11.93 BBI 1994 
1340 

SRK 
11./12.1., 
24./25.1., 
1.2., 21.2.94 

SR 
Frühjahr 94 

NRK 
21./22.4.94 

NR 
Sommer 94 

NRK = Vorberatende Kommission des Nationalrates / SRK = Vorberatende Kommission des Ständerates 

zahlungsunfähig gewordenen Vor
sorgeeinrichtungen sicher Der Bun
desrat regelt Voraussetzungen und 
Umfang der Leistungen, die Mass
nahmen zur Verhinderung von Miss
bräuchen und das Rückgriffsrecht 
auf die verantwortUchen Personen 
zahlungsunfähiger Vorsorgeeinrich
tungen. 

Artikel 57 
Die im Register für die berufli

che Vorsorge eingetragenen Vorsor
geeinrichtungen sind dem Sicher
heitsfonds angeschlossen; für die 
Insolvenzdeckung auch die auf dem 
Gebiet der Alters-, Hinteriasse
nen- und Invalidenvorsorge tätigen. 

nicht registrierten Vorsorgeeinrich
tungen. 

Artikel 59 
Der Sicherheitsfonds wird von 

den Vorsorgeeinrichtungen finan
ziert. Massgebend für die Beitrags
bemessung ist die Gesamtsumme 
der Sparguthaben bzw. Deckungska-
pitaUen im Rahmen des vom Bim-
desrat gemäss Artikel 56 festgeleg
ten Leistungsumfangs.» 

93.3684. Motion Gysin, 17.12.1993: 
Förderung von Wohneigenlum 
Nationalrat Gysin hat folgende Mo
tion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
den eidgenössischen Räten eine 
Vorlage zur Korrektur des Bundes
gesetzes über die Steuerharmoni
sierung zu unterbreiten, um den 
Kantonen die steuerUche Förde
rung des Wohneigentums weiterhin 
zu ermögUchen.» (11 Mitunter
zeichner) 

Familienfragen 
93.3276. Motion Hafner, 4.6.1993: 
Mutterscbaftsversicherung 
Der Nationalrat hat diesen Vorstoss 
(CHSS 4/1993 S.30) am 17. Dezem
ber 1993 als Postulat angenommen. 
Der Rat nahm dabei zur Kenntnis, 
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dass die in Vorbereitung befindliche 
Mutterschaftsversicherung losgelöst 
von der Erwerbsersatzordnung für 
Dienstleistende in Armee und ZivU
schutz (EO) verwirklicht werden 
soll. 

93.3571. Motion Brunner Christiane, 
7.12.1993: Adoption ausländischer 
Kinder in der Schweiz 
Nationalrätin Brunner hat folgende 
Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird ersucht, alle 
erforderüchen Massnahmen zu er
greifen, damit ausländische Kinder, 
die für eine Adoption in die Schweiz 
gebracht werden, sofort in jeder 
Hinsicht wie Schweizer behandelt 
werden, namentUch in den Berei
chen Anwesenheitsrecht (Gewähr
leistung des Aufenthalts), Adop
tionsrecht (Möglichkeit, sofort ein 
Adoptionsverfahren einzuleiten) 
und Sozialversicherung.» (37 Mitun
terzeichner) 

Gesundheitswesen 
923465. Postulat Huber, 30.11.1992: 
Streitentscbeidung zwischen 
Tarifpartnern in der KV 
Ständerat Huber hat sein Postulat 
(CHSS 1/1993 S.46) am 15.Dezem
ber 1993 zurückgezogen, nachdem 
der Bundesrat dessen Forderung als 
nicht reaUsierbar abgelehnt hatte. 

93.3676. Motion Moser, 17.12.1993: 
Änderung des UVG 
Nationalrat Moser hat folgende Mo
tion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
Artikel 93 Absatz 3 UnfaUversiche-
rungsgesetz UVG, Bezug der Prä
mien, dahingehend zu ändem, dass 
die Prämien durch die Arbeitgeber 
ohne Zuschlag auch monatlich ent
richtet werden können. Absatz 5 ist 
auf den neuen Absatz 3 abzustim
men. Insbesondere soU Absatz 5 wie 
folgt ergänzt werden: Bei Nichtein
haltung der Zahlungsfristen wird die 
gesamte Jahresprämie fällig.» (40 
Mitunterzeichner) 

ALV 
93.3539. Motion der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit des 
Nationalrates (SGK), 12.11.1993: 
Mindesteingliederungseinkommen 
Eine Minderheit der SGK hat fol
gende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird ersucht, die 
Frage des Revenu minimum d'inser

tion (RMI) im Rahmen der anste
henden Revision des Arbeitslosen
versicherungsgesetzes vorzuschla
gen.» 

Unterzeichner/innen: Göll, Brun
ner Christiane, Gonseth, Hafner 
Rudolf, Hafner Ursula, Hubacher, 
Rechsteiner, Sieber 

93.3528. Postulat der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit des 
Nationalrates, 12.11.1993: 
Mindesteingliederungseinkommen 
Die SGK des Nationalrates hat fol
gendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird ersucht, die 
Frage der Einführung eines Min-
desteingUederungseinkommens für 
arbeitslose Erwerbsfähige im Rah
men der ALV-Revision zu prüfen.» 

Allgemeines 
93.3423. Postulat Philippona, 28.9.1993: 
Leistungen der Sozialversicherungen 
an die Selbständigerwerbenden 
Der Nationalrat hat dieses PostiUat 
(CHSS 6/1993 S.46) am 17.Dezem
ber 1993 angenommen und an den 
Bundesrat überwiesen. 

93.3622. Postulat Grendelmeier, 
15.12.1993: Telefongebübren für Rentner 
Nationalrätin Grendelmeier hat fol
gendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
bei den PTT geeignete Schritte zu 
unternehmen, damit die AHV-/IV-
Rentner von der geplanten Taxer
höhung für Inlandgespräche ausge
nommen werden.» (2 Mitunterzeich
ner) 

93.3628. Postulat Bortoluzzi, 
15.12.1993: Studie über eine 
Energiesteuer für den Sozialbereicb 
Nationalrat Bortoluzzi hat folgendes 
Postulat eingereicht: 

«Studien belegen, dass die Finan
zierung unserer Sozialversicherun
gen mittelfristig sichergesteUt ist. 
Die demografischen Entwicklungen 
werden uns aber längerfristig 
Schwierigkeiten bereiten, weshalb 
auch andere Finanzierungsformen 
gesucht werden müssen. Gleichzei
tig führt die ständige Verteuerung 
der Arbeitskraft zu einer Verlage
rung der Investitionen; weg von der 
menschlichen Leistung und hin in 
Energie und Technik. Diese Ent
wicklung wird bei nochmaliger Ver
teuerung der Arbeitskraft, welche 
die demografische Entwicklung 
zweifeUos fordern wird, angeheizt 
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werden und könnte auch zu ver
mehrter Arbeitslosigkeit führen. 

Als Ausweg könnte sich eine 
Verlagerung der Finanzierung der 
Sozialversicherungen von den Ar
beitgeber- und Arbeitnehmerbeiträ
gen hin zu einer abgestuften Abgabe 
auf den verschiedenen Energieträ
gem anbieten. So könnte eine län
gerfristig kaum zu lungehende Pro
duktionsverteuerung wie eine stän
dig stärkere Geringschätzung der 
menschUchen Arbeitskraft aufge
fangen werden. 

Der Bundesrat wird eingeladen, 
die Auswirkungen einer teilweisen 
oder vollständigen Ablösung der 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
beiträge an die Sozialwerke im 
Gleichschritt mit der Einführung 
einer abgestuften Energieabgabe 
in einer Studie auf die Punkte der 
Finanzierbarkeit der Sozialversiche
rungen, die Konkurrenzfähigkeit 
der Wirtschaft, die Arbeitsplätze 
und die Praktikabilität solcher Ab
gaben überhaupt zu untersuchen.» 
(15 Mitunterzeichner) 
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A g e n d a / N e u e E r l a s s e z B u n d e s r a t 

Tagungen, Kongresse, Kurse 
Datum 
14.4.1994 

18./19.4.1994 

19.-21.4.1994 

4.5.1994 

19.5.1994 

10./11.6.1994 

Veranstaltung 
Int. Kolloquium 
Genanalyse und Persön
lichkeitsschutz 

Seminar «Sozialversiche
rung und Steuern» 

SKöF-Seminar 
Einführung in die Praxis 
der öffentlichen Sozial
hilfe 

AWP-Arbeitstagung 
Effizienz und berufliche 
Vorsorge 
SKöF-Mitglieder-
versammlung 
«Ist unser Sozialstaat 
den neuen Herausforde
rungen gewachsen?» 
SHG-Fachtagung 
Behinderung und Familie 

Ort 
Lausanne-Dorigny 
Schweiz. Institut 
für Rechtsverglei
chung 
Interlaken, 
Grand-Hotel 
Victoria-Jungfrau 
Fürigen NW 

Zürich, 
Hotel Zürich 

Basel, 
Stadtcasino 

AuskünRe 
Tel. 021/6924311 

Treuhand-Kammer, 
Tel. 01/2523212 

SKöF, 
Tel. 031/3125558 
(Veranstahung 
nur für SKöF-
Mitglieder) 
01/2526355 

Bern, Hotel Bern 

SKöF 
Tel. 031/3125558 
(für Mitglieder und 
Gäste) 

Schweiz. Heilpäd. 
Gesellschaft, 
Tel. 031/3822629 

Die CHSS nimmt Meldungen über Veranstaltungen, die allgemein oder für einen 
weiteren Kreis von Fachleuten zugänglich sind, gerne auf. 

Effizienz in der beruflichen 
Vorsorge 

Jede Rezession hat in der Privatwirt
schaft zur Folge, dass die ganze Un
ternehmung auf ihre Effizienz über
prüft wird. Dies gilt auch für die Or
ganisation der betrieblichen Perso
nalvorsorge. Die Zweite Säule baut 
seit jeher auf die Sozialpartner
schaft. Privatwirtschaftliche Lösun
gen können flexibel der jeweiUgen 
Situation angepasst werden. Wird 
der Ertrag der Anlagen gesteigert, 
sind Leistungsverbesserungen, wie 
Teuerungsausgleich, AHV-Über-
brückungsrenten usw., sogar ohne 
Beitragserhöhungen finanzierbar 
Wenn zudem die Sozialpartner be
reit sind, freiwillige zusätzliche 
Beiträge für vorzeitige Pensionie
rungen zu leisten, dann könnte ins
besondere die Situation für ältere 
Mitarbeiter besser und kostengün
stiger gelöst werden als über die 
staatliche Arbeitslosenversicherung 
oder über InvaUdierungen. Kurz: 
Phantasie und Kreativität bei der 
Suche nach neuen Lösungen werden 
gebraucht, um die Sozialpartner
schaft zu stärken und die Sozialaus
gaben des Staates zu minimieren. 

Die 21. AWP-Tagung zum Thema 
«Effizienz und berufliche Vorsorge» 
möchte dazu Anstösse geben. Sie fin
det am 4. Mai 1994 von 9.15 bis 16.30 
im Hotel Zürich in Zürich statt. Die 

Tagungskosten betragen 450 Fran
ken, wobei alle Unterlagen und die 
Verpflegung eingeschlossen sind. An
meldungen nimmt bis zum 23. April 
Telefon 01/252 63 55 entgegen. ^ » 

Neue Erlasse 
BVG 
• Bundesgesetz über die Freizügig
keit in der beruflichen Alters-, Hin
teriassenen- und InvaUdenvorsorge 
(Freizügigkeitsgesetz, FZG), vom 
17. Dezember 1993 (BBI 1993 IV 
566) 
• Bundesgesetz über die Wohn-
eigentumsförderang mit Mitteln der 
beruflichen Vorsorge, vom 17. De
zember 1993 (BBI 1993 IV 580) 
• Änderung des BVG (Art. 33) vom 
17. Dezember 1993 (BBI 1993 IV 
579) 
• Änderung der Verordnung über 
die berufliche Alters-, Hinteriasse
nen- und Invalidenvorsorge ( B W 2, 
Art. 21 Abs. 1) vom 26. Januar 1994 

Diverse 
• Verordnung über die Festsetzung 
der Finanzkraft der Kantone für die 
Jahre 1994 und 1995, vom 29. No
vember 1993 (SR 613.11) 

UJ 
H 

< 

IL 

Q 

D 

UJ 

< 

Q 

Der Bundesrat ernennt 

Neue Rekurskommission für die 
Unfallversicherung 
Der Bundesrat hat am 17. Dezember 
1993 auf den I.Januar 1994 die Re
kurskommission für die Unfallversi
cherung bestellt. Als Präsidentin der 
Kommission wird Frau Susanne 
Leuzinger, Rechtsanwältin, amten. 
Weiter wurden gewählt Frau Dr iur 
Alexandra Rumo-Jungo als Vize
präsidentin, Frau Elisabeth Buetti, 
Herr Erwin Grimm, Herr Professor 
Hüsser, Monsieur Dr méd. Jean-
Michel Maillard und Herr Arthur 
Wächter 

Das Sekretariat der neuen Re
kurskommission für die Unfallversi
cherung wird demjenigen für die 
verschiedenen Sozialversicherungs-
Rekurskommissionen in Lausanne 
angegUedert (Adresse: Eidgenössi
sche Rekurskommission für die Un
fallversicherung, route de Chavanne 
35, 1007 Lausanne). Die neue Eid
genössische Rekurskomrrüssion be
urteilt Beschwerden gegen Einspra
cheentscheide über: 
• die Zuständigkeit der SUVA zur 
Versicherung der Arbeitnehmer 
eines Betriebes; 
• die Zuteilung der Betriebe und 
der Versicherten zu den Klassen und 
Stufen der Prämientarife; 
• Anordnungen zur Verhütung von 
UnfäUen und Berufskrankhei
ten. 
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Sozialversicherungs-Statistik BSV, Sektion 
Statistik, 

11,2.94/Ms 

Grafiken: Veränderung der 
Einnahmen in % seit 1980 

U V neu alle UV-Träger 1980 1985 1991 1992 1993 V R l ) 

Einnahmen Mb.Fr. 3 065 4 541 4 687 3.2% ; 
davon Beiträge der Vers. 2 444 3 533 3 625 2.6% ! 

Ausgaben 3 027 4 629 4 996 7.9% 
davon direkte Leistungen ohne TZL 1 797 2 924 3 136 7.3% ! 

Rechnungs-Saldo 38 - 88 -308 250.0% i 
Deckungskapital 8 139 12 001 12 866 7.2% i 

A L V Quelle: BIGA 1980 1985 1991 1992 1993 

• f 

VR 1) 

Einnahnnen Mio.Fr. 474 744 866 804 -7.2% 
davon Beiträge /\N/AG 429 694 690 726 5.2% 
davon Zinsen 45 46 147 72 -51.1% 

Ausgaben 153 698 1 340 3 461 158.3% 
Rechnungs-Saldo 320 46 -474 -2 657 — 1 
Ausgleichsfonds 1 592 1 379 2 450 -207 -
Arbeitslose (ganz oder teilweise) 4) 30 345 39 222 92 308 135 3% 

EO 1980 1985 1991 1992 1993 VR 1) 

Einnahmen Mb.Fr. 648 882 1 153 1 210 4.9% i 
davon Beiträge 619 817 1 035 1 077 4.0% ! 

Ausgat)en 482 711 889 887 -0.2% j 
Rechnungs-Saldo 166 171 263 322 22.5% 
Ausgleichfonds 904 1 803 2 921 3 243 ' 1 0% 

FZ flllHi 1980 1985 1991 1992 1993 VR 1) 

Einnahmen geschätzt Mio.Fr. 3 100 3 300 
davon Bund (Landwirtsch.) • 69 94 118 128 8.1% 

: 1980, 82, 84 und 1990: 
'Beitragssatzänderungen 

10% 

5% 

EO 

0% 

-5% 

vi-' 

.1 
80 82 84 

m m i 
i M i fi il i i i i ... i; I 90 92 

-10% 
1988 Senkung Beitragssatz 

inanzhaushalte der Sozialversichei 1992 5) 1 Sozialversicheningszweige Einnahmen Veränd. Ausgaben Veränd. Saldo Reserve 6) 
Mio.Fr. 1991/92 Mio.Fr, 1991/92 Mio.Fr, MiO Fr 

AHV 23 160 5.1% 21 206 7,7% 1 954 22 456 
EL AHV 1 468 14.8% 1 468 14.8% - -
IV 5 262 8.7% 5 251 13.7% 11 240 
EL IV 426 18.7% 426 18.7% -
BV 3) 3) 3) 3) 3) 3) 
KV 14 896 8.2% 14 978. 9.3% -82 3 136 

uv 4 687 3.2% 4 996 7.9% -308 12 866 
ALV 804 -7.2% 3 461 158.3% -2 657 -207 
EO 1 210 4.9% 887 -0.2% 322 3 243 

FZ (Schätzung) 3 300 3 100 
Total 5) 

Volkswirtschaftliche Quelle: Nationale Buchhaltung des BFS vgl. dazu auch S. 30n.! 

Kennzahlen 1970 1980 1985 1991 1992 1993 

Soziallastquote 7) 13,5% 19,6% 21.0% 22.1% 22.8% 
Sozialleistungsquote 8) 8.5% 13.2% 14.4% 

Arbeitslose 0 1992 a 1993 Okt. 93 Nov. 93 Dez. 93 Jan.94 

Ganz- und Teilarbeitslose 92 308 163 135 173 528 180 293 184 388 188167 

D e m o g r a f i e (vgl. nebenstehende Grafik) 

Szenario Kontinuität BFS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Jugendlastquotient 9) 37.7% 39.2% 38.2% 36.9% 39.1% 39.3% 
Alterslastquotient 10) 23.5% 25.1% 29.1% 34.0% 39.6% 41.2% 

Einnahmen (schwarz) und 
Ausgaben (grau) 1992 

Mrd. 
Fr. 
25 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

f. Jugendlastquotient 9) 

Alterslastquotient 10) 

1981 1990 2000 2010 2020 2030 2040 
1 ) Aktuellste Veränderungsrate = VR, letztes verfijgbares Jatir. 6) Kapitalkonto, Deckungskapital oder Reserven. 
2) Rentenbezijger und -bezijgerinnen im In- und Ausland, 7) Anteil der Sozialversicherungseinnahmen am Bruttoinlandprodukt in %. 
3) Pensionskassenstatistik 1992 des BFS ist noch nicht veifijgbar. 8) /Viteil der Sozialversicherungsleistungen am Bruttoinlandprodukt in %, 
4) Die aktuellen Daten finden Sie am Schluss dieser Tatselle. 9) Unter 20jährige im Vertiältnis zu den 20-64jährigen. 
5) Fijr alle Sozialversicherungen letzh/erfügbares Jahr ist 1991, Die 10) Über 64jährige im Vertnältnis zu den 20-64jährigen, 

Zugaben fehlen teilweise (BV) bzw. sind geschätzt (FZ). Quelle: Bundesamt fijr Sozialversicherung, Sektion Statistik, 11.2.94 / Ms 
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Neu: KV-Finanzhaushalt 1992 - EL-Haushalt1993 -
UV-Haushalt 1992 - Haushalt aller Zweige 1992 -

Grafiken: Veränderung der 
Einnahmen in % seit 1980 

Mnv 1980 1985 1991 1992 

Einnahmen Mio.Fr, 10 896 14 746 22 034 23 160 
davon Beiträge Vers./AG 8 629 11 388 17 302 18 005 
davon Beiträge öff. Hand 1 931 2 893 , 3 938 4 241 

Ausgaben 

• 
10 726 14 464 19 688 21 206 

davon Sozialleistungen 

•' 
10 726 14 417 19 637 21 129 

Saldo 

• 
170 282 2 345 1 954 

AHV-Kapitalkonto 

• 
9 691 12 254 20 502 22 456 

Bezüger einf. Renten 2) Personen 577 095 624 900 689 297 700 602 
Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 226 454 239 145 280 715 287 699 
Bezügerinnen Witwenrenten 2) 69 336 75 081 74 063 73 700 
Beitragszahler(innen) AHV IV, EO 3254 000 3488 000 3812 000 3825 000 

1993 

Verände
rung in % 
VR 1) 

5.1% 
4.1% 
7.7% 
7.7% 
7.6% 

-16.7% 
9.5% 
1.6% 
2.5% 
-0.5% 
0.3% 

IV 1980 1985 1991 1992 

Einnahmen Mio.Fr, 2111 2 878 4 841 5 262 
davon Beiträge AN/AG 

• 
1 035 1 366 2 490 2 590 

davon Beiträge öff. Hand 1 076 1 493 2 309 2 625 
Ausgaben 

• 
2152 2 986 4 619 5 251 

davon Renten 1374 1 821 2 601 2 888 
Saldo 

• 
- 40 - 108 223 11 

IV-Kapitalkonto 

• 
-356 -576 229 240 

Bezüger einf, Renten 2) Personen 105 812 124 926 146 528 150 674 
Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 8 755 9 828 11 777 12 229 

1993 VR 1) 

8,7% 

EL zur IV 
Ausgaben (=Einnahmer 

davon Beiträge Bund 
davon Beiträge Kantone 

Bezüger 

BV/2. Säule 
Einnahmen 

davon Beiträge AN 
davon Beiträge AG 
davon Kapitalertrag 

Ausgaben 
davon Sozialleistungen 

Kapital 
Rentenbezüqer 

15% 

10% 

5% 

0% 

AHV 

1980 1985 1991 1992 1993 VR1) 30% 1980 1985 1991 1992 1993 VR1) 

Ausgaben (=Einnahmen) Mb.Fr. 343 570 1 279 1 468 1 541 5.0% 
20% 

davon Beiträge Bund ' 177 296 293 339 354 4.3% 10% 
davon Beiträge Kantone 165 274 986 1 130 1 188 5.2% 0% 

Bezüger Faiie 96 106 104 707 128 438 127 076 

80 82 84 86 88 

EL AHV 

90 92 

Sii : ä II. 
20% 

15% 

10% 

5% 

1.̂ .111 
80 82 84 86 88 90 92 

IV 

0% 

1988 Erhöhung 
Beitragssatz p 

Pi 
m „ II \ Li 1 l l III Illl 80 82 84 86 88 90 92 

1980 1985 1991 1992 1993 V R 1 ) 

Mio.Fr. 72 '132 359 426 494 16.0% 

• 
38 68 79 94, 109 15.9% 
34 65 280 332 385 16.1% 0% 

Fallü 18 891 23 576 33 097 34 230 ... 
Quelle: 20% 
BFS 1980 1985 1991 1992 1993 V R 1 ) 

Mio.Fr. 13 231 34 600 3) 7,6% 15% 

3 528 8 400 3) 8.0% 
6 146 15 600 3) • 7.6% 10% 
3 557 10 600 3) 7,4% 

• 3) 5% 

3 458 9 700 11.0% 

• 
81 964 232 000 3) 7.8% 0% 

326 000 540 000 3) 6,3% 

EL zur IV EL zur IV 

;•;>; 'ü:-:, 

i 

i i i I i i : 
80 82 84 86 88 90 92 

1 1, 
m,, mm m l i i i 
Ii 1 II 1 
Ufii H 80 82 84 86 88 90 92 

1980 1985 1991 1992 1993 VR 1) 

Einnahmen Mio,Fr. 5 723 8 925 13 766 14 896 8.2% 
davon Beiträge der Vers. 3 878 6 888 10 533 11 517 9.3% 
davon Beiträge öff, Hand 1 218 1 357 1 943 1 994 2.6% 

Ausgaben 5 677 8416 13 700 14 978 9.3% 
davon Krankenpflege 4 178 6 262 10 504 11 629 10.7% 
davon Krankengeld 505 601 885 923 4.3% 

Rechnungs-Saldo • ' y^-::- 510 66 - 8 2 -223.8% 
Reserven 1 931 2 484 3 267 3 136 -4.0% 
Erkrankungsfälle je 100 Versicherte 165 191 214 205 -

10% 

5% 

KV 

Iii I l l l 
0% m m m i 

80 82 84 86 88 90 92 
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B i b l i o g r a p h i e 

Legatis Brigitte, Schnelli Ruth: Fa
milienleben - so und anders! Das 
Buch zum Internationalen Jahr der 
FamiUe 1994. 80 Seiten. Fr 24.80. 
Verlag Pro Juventute, Bücher
dienst, 8840 Einsiedeln. - In diesem 
FamUienbuch kommen durch
schnittUche Mütter und Väter zu 
Wort, die in den bei uns häufigsten 
Familienformen leben. Die Auto
rinnen zeigen in ihren witzig-ironi
schen Kommentaren, dass der Lei
stungsauftrag von Staat und Gesell
schaft an die Familie riesig ist, dass 
zugleich aber noch reichlich wenig 
für sie getan wird. 

Frésard Jean-Maurice: Réduc
tion des prestations pour faute gra
ve. Note à propos d'un changement 
de jurisprudence. In Schweizerische 
Zeitschrift für Sozialversicherung 
und berufUche Vorsorge, Heft 
6/1993, S. 342-344. Verlag Stampfli, 
Bem. 

Hagedom Jean Richard: Das 
neue Freizügigkeitsgesetz - durch-
fUhrungstechnische Aspekte. Cou-
tau Gilbert: Aspects politiques. Re
ferate gehalten an der Hauptver
sammlung des Schweizerischen Ver
bandes für privatwirtschaftliche Per
sonalvorsorge vom 23. Juni 1993 in 
Montreux. 12 Seiten. Schweiz. Ver
band für privatwirtschaftliche Perso
nalvorsorge (SVP), Talstrasse 20, 
Zürich. 

Höpflinger François, Wyss Kurt: 
Am Rande des Sozialstaates. For-
meq und Funktionen öffentlicher 
Sozialhilfe im Vergleich. Ein Lese-, 
Nachschlage- und Nachdenkebuch 
für Sozialbehörden und Sozialdien
ste in der Schweiz, herausgegeben 
von der Schweizerischen Konferenz 
für ÖffentUche Fürsorge, SKöF. 130 
Seiten. Fr 39.-. Veriag Paul Haupt, 
Bern. - Wie funktioniert die Sozial
hilfe in den 26 Kantonen? Welche 
praktischen Wirkungen gehen von 
den verschiedenen Strukturen aus? 
Was darf von unterschiedlich organi
sierten Sozialbehörden, Sozialäm
tern und Sozialdiensten erwartet 
werden? Solchen Fragen sind die 
beiden Autoren vom Soziologischen 
Institut der Universität Zürich im 
Rahmen eines Projektes des Natio
nalen Forschungsprogramms Nr 29 
nachgegangen. Mit Kurzporträts 
und vielen Beispielen aus Gemein
den und Regionen regen sie zum 
Überdenken der SozialhUfestruktu-

ren an. Im Schlusskapitel werden zu
dem aktuelle Vorschläge zur Re
form der SozialhUfe dargestellt und 
kritisch gewürdigt. 

Jovic Nikola L, Uchtenhagen 
Ambros: Ambulante Psycho-Geria-
trie. Fachverlag AG, Zürich. - Die 
Psychiater Jovic und Uchtenhagen 
behandeln in diesem Buch die Fol
gen eines grossen Problems der heu
tigen und noch mehr der kommen
den Generation: die Überalterung 
der Bevölkerung. Diskutiert werden 
auch praktische und organisatori
sche Fragen wie die SichersteUung 
der gerontopsychiatrischen Versor
gung usw. Angesprochen sind vor 
aUem Fachleute aus der Ärzteschaft, 
des Pflege- und Betreuungsperso
nals. 

Jung und Alt: Miteinander, ge
geneinander oder aneinander vor
bei? Heft 4/93 der Zeitschrift Pro 
Juventute THEMA steht unter dem 
Motto «Dialog zwischen den Ge
nerationen». Beiträge und SteUung-
nahmen von jungen und älteren 
Menschen zeigen: mit ein wenig 
Einfühlungsvermögen und Lern
fähigkeit wird das Gemeinsame 
zwischen den Generationen stärker 
als das Trennende. Das Heft kann 
zum Preis von Fr 10.- bezogen wer
den bei: Verlag Pro Juventute, See
hofstrasse 15, 8022 Zürich, Telefon 
01/2522824. 

Leitfaden fiir Altersleitbilder. 
Fr 15.-. Bezugsadresse: Sekretariat 
SGG, Zieglerspital, Postfach, 3001 
Bem, Tel. 031/9707798. Mit diesem 
Leitfaden möchte die Herausgebe
rin, die Schweizerische GeseUschaft 
für Gerontologie (SGG), die Ge
meinden ermuntern, gesamtheitU-
che LeitbUder zur Alterspolitik aus
zuarbeiten, anstatt einfach «drauf
loszubauen». Der Leitfaden gibt 
dazu praktische Hinweise sowie 
nützUche Adressen. 

mobil - Menschen, Technik, 
Hilfsmittel. Die Schweizerische Ar
beitsgemeinschaft Hilfsmittelbera
tung für Behinderte und Betagte 
gibt seit 1993 eine zweimal jährlich 
erscheinende PubUkation heraus, 
welche sich mit den technischen 
Fragen der Fortbewegung Behin
derter befasst. Preis Fr 4.50 pro Nr, 
Jahresabo Fr 8.-. SAHB, Ge
schäftsstelle, Zürichstrasse 44, 8306 
Brüttisellen. 

m 

I L 

D 

Z 
lU 
H 
< 

û 

Sozialversicherungsrecht. Ge
setzgebung - Rechtsprechiuig. Ord
ner Gesetzgebung (Grundausrü
stung ca. 900 Seiten) Fr 250.-, Nach
lieferungen Preis nach Uitifang; 
Abonnement Rechtsprechung ca. 
Fr 340.- (Vergünstigung bei kombi
niertem Abo). Helbing & Lichten
hahn Verlag, Basel; Ausüeferung: 
Verlag Sauerländer, Aarau. - Die 
neue Sammlung vermittelt eine ein-
heitUche, umfassende und aktuelle 
Dokumentation der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung zum Sozialver
sicherungsrecht. Der Ordner Ge
setzgebung umfasst die (später mit 
Nachträgen aktualisierten) Erlasse 
zu den Bereichen AHV, IV, EL, 
ALV, UV, KV, MV, EO, BV, FLG. 
Die Sammlung Rechtsprechung er
scheint in 11 jährUchen Einzelüefe-
rungen, die als Heft oder in Lose
blattform verwendet werden kön
nen. Publiziert werden die wichtig
sten Entscheide der eidgenössischen 
und kantonalen Gerichte. 

Technik über alles? Heft 6/93 der 
Fachzeitschrift Pro Infirmis spürt 
den Folgen nach, welche die techiü-
sche Entwicklung für behinderte 
Menschen hat: einerseits hat sie die 
Lebensqualität vieler Behinderter 
erheblich verbessert, anderseits ver
schlechtern sich ihre Chancen in der 
immer stärker automatisierten Ar
beitswelt. Die Zeitschrift kann zum 
Preis von Fr 8.- bei der Redaktion 
Pro Infirmis, Postfach, 8032 Zürich, 
Tel. Ol /38305 31, bezogen werden. 

Wo? Was? Wieviel? Gesetzliche 
Grundlagen, Preislimiten und Ko
stenbeiträge an individuelle Einglie-
denmgsmassnahmen der Invaliden
versicherung. Stand I.Januar 1994. 
Herausgegeben vom BSV in Zu
sammenarbeit mit der IV-Regional
stelle Freiburg. Bezugsadresse: IV-
Regionalstelle, Frau D. Bertschy, 
Rue St-Pierre 10,1700 Freiburg, Te
lefon 037 / 23 23 57. 

Zehnder Kathrin: Die Frau in der 
Altersvorsorge. 2., überarbeitete Auf
lage (Stand Anfang 1993). 50 Sei
ten. Fr 12.-. Gewerkschaftliche Bil
dungszentrale Schweiz (SABZ), 
Monbijoustrasse 61, Postfach 54, 
3000 Bern 23. L 
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Neue Publikationen zur Sozialversicherung 
Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen, Preis 

Jahresbericht 1992 über die AHV, IV und EO, 
vom Bundesrat genehmigt am 15. Oktober 1993 

Textausgabe der gesetzlichen Erlasse zur 
Invalidenversicherung, Stand 1. Januar 1994 

Textausgabe der gesetzlichen Erlasse zur Erwerbs
ersatzordnung für Dienstleistende in Armee und 
Zivilschutz, Stand I.Januar 1994 

Arten und Ansätze der FamiUenzulagen, 
Stand I.Januar 1994 

Invaliditätsstatistik 1993 

Merkblatt «Drittauszahlung von Renten der 
AHV/IV und Taschengeld an Bevormundete oder 
Unterstützte», gültig ab 1. Januar 1994 

Merkblatt «AHV/IV/EO-Beiträge», 
gültig ab 1. Januar 1994 

AHV-Merkblatt «Aufschub der Altersrenten», 
gültig ab I.Januar 1994 

Merkblatt «Leistungen der IV», 
gültig ab 1. Januar 1994 

Merkblatt «Taggelder der IV», 
gültig ab I.Januar 1994 

Merkblatt «Erwerbsausfallentschädigungen», 
gültig ab 1. Januar 1994 

AHV/IV-Merkblatt «Angehörige von Staaten, 
mit welchen die Schweiz kein Sozialversicherungs
abkommen abgeschlossen hat», 
gültig ab 1. Januar 1993 

AHV/IV-Merkblatt «FlüchtUnge und Staatenlose», 
gültig ab I.Januar 1993 

AHV/IV-Merkblatt «Portugiesische Staats
angehörige», gültig ab 1. Januar 1993 

EDMZ 
318.121.92, d/f/i 
Fr. l7.-

EDMZ 
318.500, d/f/i 
Fr. 14.50 

EDMZ 
318.700, d/f/i 
Fr.5.-

EDMZ 
318.820.94, d/f 
Fr. 1.50 

BSV, 93.884, df 

Ausgleichskassen 
1.08, d/f/i 

Ausgleichskassen 
2.01, d/f/i 

Ausgleichskassen 
3.06, d/f/i 

Ausgleichskassen 
4.01, d/f/i 

Ausgleichskassen 
4.02, d/f/i 

Ausgleichskassen 
6.01, d/f/i 

Ausgleichskassen 
7.02, dfie 

Ausgleichskassen 
7.03, dfie 

Ausgleichskassen 
P, pdfi 

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern 
Ausgleichskassen: Adressen auf den letzten Seiten der offiziellen 
Telefonbücher 



invaliditätsstatistik 1993 
Die Invaliditätsstatistik 1993 ist erschienen. Auf knapp 50 Seiten orientiert sie über Be
zügerinnen und Bezüger von Leistungen der Invalidenversicherung (Abklärungsmass
nahmen, medizinische Massnahmen, Sonderschulmassnahmen, berufliche Massnah
men, Hilfsmittel, Hilflosenentschädigungen und Renten) sowie von Hilfsmitteln und 
Hilflosenentschädigungen der Altersversicherung. 
Aus Kapazitätsgründen ist nur der Tabellenteil der ausführlichen Invaliditätsstatistik 
1992 aufdatiert worden. Diese kann nach wie vor schriftlich unter der Nummer 
318.124.92 df bei der EDMZ, 3000 Bern, zum Preise von Fr. 13.- bestellt werden. 
Die neue Invaliditätsstatistik 1993 ist unter der Nummer 93.884 beim BSV, Effinger
strasse 33, 3003 Bern, erhältlich. 

Jahresbericht 1992 des BSV über die AHV/IV/EO 
Der Jahresbericht des BSV orientiert detailliert über die Gesetzgebung und die Durch
führung (Organe, Beiträge, Leistungen, Rechnungsergebnisse) in den Bereichen der 
AHV, der Invalidenversicherung, der Ergänzungsleistungen, der Erwerbsersatzord
nung und der beruflichen Vorsorge. 
143 Seiten. Bestellnummer 318.121.92. Preis Fr. 17.-. Eidgenössische Drucksachen- und 
Materialzentrale, 3000 Bern. 

«Soziale Sicherheit» (CHSS) -
die Zweimonatsschrift des BSV 
Die bisher erschienenen Ausgaben der CHSS können mit Ausnahme der Nr. 1/93 noch 
geliefert werden. Sie behandeln im Schwerpunkt die folgenden Themen: 

Nr. 1/93 Die Reform der Krankenversicherung 
Nr. 2/93 Die soziale Sicherung der Arbeitslosen 
Nr. 3/93 Das Splitting-Modell des Nationalrates für die AHV 
Nr. 4/93 Die berufliche Vorsorge im Vorfeld der BVG-Revision 
Nr. 5/93 Die Totalrevision der Militärversicherung 
Nr. 6/93 Spitex - aus der Sicht des Bundes, der Kantone und Gemeinden 

Einzelhefte können bei der Redaktion CHSS im Bundesamt für Sozialversicherung, 
3003 Bern, bestellt werden; Telefon 031 / 322 9011 oder 031 / 322 9143. 
Grössere Bestellungen bitte schriftlich an die Eidgenössische Drucksachen- und Mate
rialzentrale, 3000 Bern. 


